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(2) Die Stichproben aus den Referenzperioden 2009 bis 2013 umfassten 
in Summe 1.346 Vorhaben, davon knapp drei Viertel aus der mängel ­
behafteten Referenzperiode 2009. Mit zunehmender Systcmsicherheit 
sank der Stichprobenumfang in den Folgejahren deutlich. 

(3) Diejährlichen Fehlerquoten lagen rur alle Referenzperioden bis 2012 
jeweils unter der EU- Vorgabe von maximal 2 <\bJ2, rur die Referenz­
periode 2013 mit 2,5 <\b jedoch erstmals darüber. In ihrer Stellung­
nahme zum Jahreskontrollbericht 2014 ging die Prüfbehörde trotz der 
Fehlerquote von 2,5 <\b von einer minIeren Sicherheit (Kategorie 2) 
und einem niedrigen Restrisiko rur die Ordnungsmäßigkeit aus. Zur 
Wirksamkeit der Verwalrungs- und Kontroll y terne hielt s ie fest, dass 
keine Hinweise auf gravierende Systemmängel vorlagen (Bereich AMS) 
oder dass diese bereits erkannt und behoben, die Abhilfemaßnahmen 
jedoch noch nicht rur alle Vorhaben der Stichprobc wirksam gewor­
den waren (Bereiche Sozialministeriumservice, Länder und BMBF). Dic 
rur die Fehlerquote von 2,5 <\b maßgeblichen finanziellen Fehler qua­
lifizierte die Prüfbehörde rur alle Bereiche (AMS, Sozial ministerium­
service, Länder und BMBF) als größtenteils .Einzelfehler oder Fehler 
von geringem Wert". Die Stellungnahme der Europäischen Kommis­
sion zum Jahreskontrollbericht 2014 lag bei Ende der Gebarungsüber­
prüfung de RH noch nicht vor. 

Dic folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der jährlichen Fehlerquo­
ten aufgeschlü seit nach Bereichen: 

Jl dtr im RrfC'lTnzjahr bc:i der Europaischrn Kommission gc:hc:nd gemachten Ausgabc:n 
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Tabelle g: Umfang der Vorhabensprüfungen Referenzperioden 2009-2013 

Stichprobe 
StIchprobenprüfungen im Bereich 

jihrliche 
Re/erenzperioden ges.mt AMS 

Sozlaiminis-
BMBF linder 

Verwaitungs- Fohterquote 
teriumservfce behörde 

Anzaht in ." 

2009 961 821 102 16 22 0 1,71' 

2010 224 116 18 41 49 0 1.18' 

2011 76 76 0 0 0 0 1,31 

2012 49 27 3 10 7 2 0,64 

2013] 36 14 5 9 8 0 2,50 

S- I.MI 1.054 I. n .. z 
I • .,. 100,0 7',3 9.5 5.6 6,4 0,2 

Rundungsdifferenzen möglich 

, 
Anteil rechtsgrundloser Ausgaben in der Stichprobe; FehlerqUOlle fur 2009 mangels einheitlicher StichprobenZIehung nicht 
errechenbar 
Oie im l(onlrollber1chl2010 ausgewiesene hochgerechnete Fehlerquole von 1.23'" wurde 1m Kontrollbericht 2011 aktualiSiert 
und auf 1.18 ... korrigiert. 
Kontrollberictlt 2014. fassung 18. Dezember 2014 (vor Stellungnahme der (uropimchen Kommission) 

QueUen: BMASK. PrufbehOrde; Darstellung RH 
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(4) Knapp vier Fünftel aller geprüften \.346 Vorhaben der Jahre 2009-
2013 entfIelen auf das AMS, davon ein hoher Anteil (erwa 93 %) 

auf AMS-lndividuaWirderungenll , die durchschnittlich niedrige För­
derbeträge und ein geringes Risiko aufwie en. Ab der Referenzperi­
ode 201 1 verlagerte die Prüfbehörde den Schwerpunkt ihrer Prüfungen 

im Bereich des AMS auf größere und komplexere Projekte bzw. Werk­
verträge. bei denen von einem vergleich weise höheren Risiko aus­
zugehen war. Au inhaltlichen Erwägungen entschied das BMASK. 
AMS-lndividualfOrderungen im Programm _Beschäftigung ÖSler­

reich 2014-2020· nicht mehr anzubieten. 

11 .2 Der RH betonte. dass knapp vier Fünftel der von der Prüfbchörde 

geprüften 1.346 Vo rhaben der Jahre 2009 bis 2013 auf das AMS ent­
fIelen, davon ein ho her Ameil (93 %) auf risikoarme AMS- Individual­
fOrderungen. Die wenig risikoorientiertc Stichprobenau wahl trug zu 
den geringen Fehlerquoten des ESF-Programms .Beschäftigung Öster­

reich 2007-2013- von jeweils unter 2 % mr die Jahre 2009 bi 2012 
maßgeblich bei. Ab dem Jahr 2011 legte die Prüfbehörde ihren Prü­

fungsschwerpunkt auf Projekte und Werkverträge. Der RH bemerkte 
kritisch. dass die Prüfbehörde in ih rem (vorläufIgen) Jahreskontrollbe­
richt 2014 erstmals einen Ansticg der Fch lerquote auf 2,5 % (Referenz­
periode 20 13) - und damit über der EU-Vorgabe von maximal 2 ,*,-

J) 01(' ~Qualiflli('rungsrordcrung für BC"S('haftlglt'·~ dM AMS unl~rsttll2l(' V.3. dIe' W('I!C'r 
bildung von gering qualiflzlC'nC'n und allC'rtn 8('S('hMtlgll:'n. 

Bund 2015/15 
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verzeichnete. Vor diesem Hintergrund empfahl der RH dem BMASK, in 

der Abschlussphase des Programms 2007-2013 verstärkt auf die Ein­
haltung der programmrelcvanten EU- und nationalen Vorschriften zu 

achten. Im Hinblick auf den Wegfall der risikoarmen AMS- Individu­
alfOrderungen in der Periodc 2014-20 20 verwies er ferner auf seine 
Empfehlungen in TZ 26, einem potcnziell höhercn Fehlerrisiko in der 
Periode 2014-2020 durch geeignete Maßnahmen proaktiv enlgegen­
zuwirken . 

11.3 Das BMASK na/I/II ill seiller Siellungllahme die Empfehlung zur Kennl ­

lIis und leille mil, dass die Europäische Kommissio ll deli Jahre konl ­
rollberichl 2014 am ]0. Jänller 2015 abgellommen habe. 

Das BMASK belollie ferner, dass die PriiJbehärde zu Begi/lll der Pro­

grammperiode in der Ziehung ihrer slalislischen Slichprobe alle Vorho ­
bellsrypen gleichermaßen beriicksichligl habe. Mangel bereils durchge­

fü/mer Syslem - und Vorhabenspriifungell sei nur so eille Irall parenie 
Risikoabschälzung möglich gewesen . Eine nichl auf Priifungsergebnis­
se,1 beru/lende Vorwegnahme der Risikobewerlung hälle einen nichl 

zuläs igen EingrilJ in die Stichprobenziehu'lg bedeulel. 

Im Jahr 20/2 habe die PriiJbehörde - auf Basis einer Risikobewer­

IU'lg ulld aufgrulld gUler Priifergebnisse im Bereich der illdividual­
jörderunge'l des AMS - den Schwerpullkl auf ri ikoreichere Vor/la ­
ben geIegi . Aus Sichl des BMASK sei nichl nach vollziehbar. inwiefern 

diese Enlscheidung der PriiJbehörde in direklem Zusammenhang mil 
den geringm Fe/llerquolen der Referenzperiodell 20/1 und 20/ 2 bzw. 
dem Anslieg der Felllerquale in der Refere'lzperiode 20/3 Siehe. 

LaUI BMASK enljielen 7] % aller VO ,I der PriiJbehörde gepriiften Vorha ­

ben auf das Programm QualiJizicrungsjörderung für Be chäftigle (QfB). 

Dieser Anleil in den SI ich proben sei im Verhällnis zu ihrem Gesaml­
ausmaß (über 97 % aller gemeldelen Vorhaben) re/aliv gering. Alle 

anderen Vorhaben rypen seien daher überproporlional zu ihrem All/eil 
in der Grundgesamlheil gepriift worden. 

11.4 Der RH cntgegncte dem BMASK, dass die Prüfbehörde laut Protokoll 
zum Behörden- Jour- Fixe vom 25. Februar 2014 selbst darauf hin ­
wies, _dass das AMS im Rahmen der laufenden Programmperiode auf­
grund der Höhc der abgerechncten Individual fOrderungen und Werk ­

veruäge sehr wesentlichen Einnuss auf die gutcn (hochgcrechneten) 
Fchlcrquotcn- gehabt hatte. Der Wegfall dieses hohen Anteils an ri i­
koarrnen Förderungen verändene das Fehlerrisikopotenzial in der Peri ­
ode 2014-2020. 
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Inhalt von Vorhabensprufungen 

12.1 Jede Vorhabensprufung umfasste zwei Prufungsaspekte: 

eine sogenannte .kleine Systemprufung· in Form mehrerer, jeweils 
auf die konkrete Stichprobe bezogener systemischer Prufungsfra­
gen, z.B. ob ein vollständiger Antrag vorlag; 

eine Förderfahigkeitsprufung zur Kontrolle der Recht - und Ord­
nungsmäßigkeit der zur Erstattung aus ESF- Mineln geltend gemach­
ten Kosten bzw. getätigten Ausgaben anhand von Belegen, z.B. ob 
Kosten nachweislich in einem Projektzusammenhang standen. 

Feststellungen systemischer Art im Rahmen von Vorhabensprufungen 
hatten in der Regel weder finanzielle noch sonstige, über das Projekt 
hinausreichende Auswirkungen. Die Prufbehörde nahm diese Fehler 
- Z.B. mangelnde Dokumentation der AnLTagsprufung - in ihr Fest­
stellungsmonitoring auf und bewertete sie rur das jeweilige Vorhaben 
als .einmalige Fehler·, auch wenn es sich bei der jeweils zuständigen 
Förderstelle um wiederholte Fehler handelte. 

Zu den von der Prufbehörde im Rahmen von Vorhabensprufungen 
getroffenen Feststellungen systemischer Art ohne finanzielle Auswir­
kungen zählten insbesondere Verfahrensfehler wie z.B. die mangelnde 
Dokumentation von Verfahrensschritten sowie Nachvollziehbarkeit von 
Nachweisen. 

Beispiele für Feststellungen systemischer Art ohne finanzielle Auswirkungen (laut Jahreskontroll­
bericht und Feststellungsmatrix der Prüfbehörde): 

- Ablauf des Antrags-, Bewilligungs- und Abrechnungsverfahrens 

- Antragstellung, Genehmigung bzw. Abschluss des Fördervertrags erst nach Beginn des Vorhabens 

- beantragtes Projektbudget nur rudimentär aufgeschlüsselt. Budgetüberwachung auf Ebene der 
einzelnen Personal- bzw. Sachkostenarten nicht möglich 

- Meldung der Quartalsabrechnung vor der Durchführung einer FlC-Prüfung 

- mangelhafte Dokumentation, fehlende Nachweise 

- mangelnde Dokumentation der Prüfungshandlungen der First level-Kontrolle 

- mangelnde Dokumentation der Antragsprüfungshandlungen 

- keine Nachweise über Einhaltung der Publizitätsvorschriften 

- fehlende Einverständniserklärungen zur Veröffentlichung im Verzeichnis der Begünstigten 

- mangelnde Abstimmbarkeit der KostensteIle bzw. Buchführungsunterlagen des Begünstigten mit 
den zur Abrechnung vorgelegten Kosten 
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12.2 Der RH erachtete die Aufnahme systemischer Prüfungsfragen in die 

Prüfungen von Einzelvorhaben als zweckmäßig. weil damit allfallige 
Schwächen in den Verfahren und Systemen der Förderstellen frühzei ­

tig entdeckt und behoben werden konnten. Er bemängelte. dass das 
BMASK daraus im Allgemeinen jedoch keine. über die einzelnen Vor­

haben hinausgehenden Schlussfolgerungen für Maßnahmen zur Sys­
tem - bzw. Verfahren verbesserung zog. Der RH empfahl dem BMASK 
daher. aus systemischen Feststellungen im Rahmen der Vorhabensprü­

fungen periodisch Schlussfolgerungen zu ziehen und allfallige Verbes­
serungen der Verfahren bzw. der Systeme zeitnah umzusetzen. 

12.3 Laut Stellungnahme des BMASK treffe nicht zu , da s es auf Kririken 

zu Systemprüfimgen und systematische Fesrstellungen im Rahmen I'On 

VorhabellSprüjungen lIicht reagiert habe. Bei sy temiscl,en, in Vorgaben 
des BMASK begründeten FeststellungeIl seit."n eil/sprechende Allpassungen 

ehesrmöglich erfolgt. Die vom RH angefohnen Beispiele /,ät1e1l ihre Ursa ­
che nicht ill fehlenden oder unzureichenden Vorgabt."n des BMASK, son ­
dem in dm:n Nicl,tein/ralrung durch die überprüften Stellen. 

Die Verwaltungsbd,ördefohre bereits seit Jahren Sticl,probellprüfullgen 

bei zwischellgescl,alteten Stellen durch, um grundSätzliche Probleme 
zu erkennen, und richte entsprechende Empfehlungen an die umset­

zcndell Stellen. ofeme diese keine System verbesserungen vomehlllell 
würdelI. hättell sie allfiillige Konsequenzcn, wie z.B. Rückforderungen 
von Vorausza/,lulIgen, zu tragen. 

12.4 Der RH entgegnete dem BMASK. dass die ESF- Behörden aus syste­
mischen Feststellungen im Rahmen der Vorhabensprüfungen - im 

Gegensatz zu Feststellungen bei Systemprüfungen - keine periodischen 
Schlussfolgerungen zogen und über das berreITende Vorhaben hinaus 

keine Maßnahmen zur Verbesserung der Verfahren bzw. der Systeme 
zeitnah umsetzten. Beispielsweise erfolgte eine Standardisierung der 

Antragsformulare erst aufgrund von Vorgaben der Europäischen Kom­
mission für die Periode 2014- 2020. Der RH hielt daher seine Empfeh­
lung weiterhin aufrecht. 

Systemische Fehler in Vorhabensprüfungen ohne finanzielle Auswir­
kungen 

13.1 (I) Bei mehreren vom RH ausgewählten Förderfallen hatte die Prüfbe­
hörde fehlende oder wenig aussagekräftige Antragsprüfvermerke fest ­
gestellt und dies al sy te mischen Fehler der Förderstelle ohne finan ­
zielle Auswirkung qualif,zien. Auch von der Förderstelle mangelhaft 

geprüfte Anträge konnten in der Folgejeweils zu integralen. verbind-
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lichen Beslandteilen der Förderverträge werden. Allfallige Anlrags­
mängel (z.B. unspeziflsche Vorhabensziele, ungenügend aufgeschlüs­

selte Koslen - und Budgetplänel erschwerten im Zuge der weileren 
Abwicklung v.a. die Abrechnungskontrolle, die Überprüfung der Ziel ­
erreichung sowie nachgängige Prüfungen. 

(2) Gemäß Prüfhandbuch der Prülbehörde umfassle der Antragsprüf­
vermerk der örderslelle sieben Mindestinhalte, u.a. war dabei zum 

einen die Angemessenheit der Finanzierung, zum anderen jene der 
Zielsetzung zu beurteilen. Auf ein angemessenes VerhältniS der Mil­

lei und Ziele slelile der Prüfvermerk nicht ab bzw. zählte die im Prüf­
handbuch i.d.F, 2014 enthaltene Frage nach dem Ziel - Millel - Verhäh­

nis nicht zum Mindestinhall des Antragsprüfvermerks. 

(3) Standardisierte elektronische Antragsforrnulare, die geeignel waren, 
die Verfahrenseffizienz und Gebarungssicherheil zu verbessern, kamen 

in der Periode 2007-2013 noch nicht zu r Anwendung. 

13,2 Der RH kritisierte die Schwächen in der Anlragsprüfung der Förder­
steIlen, die die Prüfbehörde wiederholt aufzeigte, sowie den Umsland, 

dass mangelhafte Anträge zu integralen Vertragsbestandteilen werden 
konmen, wobei nicht plausibilisiene Plankosten und unspeziflsche 

Ziele in weiterer Folge auch die Beurteilung der Zielerreichung sowie 
der Zuschussfahigkeit der Ausgaben erschwerten, Der RH bemängelte 

ferner, dass die Fragen der Prüfbehörde zum Antragsprüfverrnerk kon­
zeptiv nicht auf die Angemessenheit der beantragten Minel im Ver­
hältnis ZU den angestrebten Zielen abstellten. 

Der RH empfahl dem BMASK, die Verfahrenseffizienz und Gebarungs­

sicherheit durch standardisierte elektronische Antragsforrnularc zu ver­
bessern. Er empfahl femer, die Qualität der Anträge - ehe diese ZU 

integralen Vertragsbestandleilen werden - durch ein entsprechendes 

Antragsprufungsverfahren zu erhöhen, bei dem insbe ondere die Ange­
messenheit der beantragten Mittel im Verhältnis zu den angestrebten 
Vorhabcnsziden und - ergebnissen zu beurteilen wäre, 

13,3 Laut Stellungnahme des BMASK seiftr die St",ktuifondsperiode 2014 -

2020 bereits seil 2014, wie in den gelte'lden Verord,w"ge'l der EU 
(e - cohesioll - Fähigkeit) vorgeschrieben, ein standardisiertes elektro­
nisches AI/tragsprozedere ill Vorbereitullg. Die Umsetzung solle 1I0cll 
im Laufe des Jahres 2015 eifolgen, 

Die Feststellungen des RH zum Alltragsprüfungsvermerk seien nielli 

zutreffend, da die Clleckliste der Prüfoellörde dazu zwei FrageIl (nämlich 
Frage/I 8 ulld 9) enthalte. Die Qualität der Anträge eiller nocll detail -

Bund 2015/15 
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lier/eren Prüfung zu umerziehen und gegebenenfalls zusätzliche Fra­
gen in die Checkliste aufzunehmen, erscheine der Prüjbehörde jedoch 
durchaus zweckmäßig. 

13.4 Der RH entgegnete dem BMASK, dass seine Feststellung zum Antrags­
prüfvermerk den fehlenden Zusammenhang der Fragen 8 und 9 betraf: 

Die Überprüfung des Ziel-Mittel-Verhältnisses (Frage 9) zählte nicht 
zu den Mindestinhalten des Antragsprüfvermerks (Frage 8). Der RH 
unterstrich die Bedeutung vollständiger, nachvollziehbarer Antrags­
daten für die Qualität der gesamten Förderabwicklung und nahm die 
Absicht des BMASK (der Prüfbehörde), die Qualität der Anträge künf­

tig genauer zu überprüfen, positiv zur Kenntnis. 

14.1 (I) Die Bund- Länder- Vereinbarung gemäß Art. 15a B- VG (siehe TZ 3) 

sah MindesteiementeJ4 für eine rechtsverbindliche Zusage von ESF­

Mitteln vor, die u.a. als Grundlage für Prüfungen - auch der prür­
behörde - dienten. Die Einhaltung dieser Vorgaben war insbeson­

dere auch deshalb geboten, weil aus fehlerhaften oder unvollständigen 
Kofll1anzierungszusagen - mangels Rechtsgrund - kein Anspruch auf 
die Zahlung von ESF-Mitteln erwuchs. 

(2) Die vom RH überprüften Förderverträge bzw. Werkverträge entspra­

chen nicht in allen Fällen den Mindestelementen der Art. 15a-Verein­
barung, wie folgende Beispiele illustrieren: 

).. Beglinstigtcr.lnhalt der Vorhaben. zuschussfähig.: Ausgaben. Durchfiihrungszeiu3um 
inll. Tennint für BeridHe. Nacbw~iS( und Belegsaulbewahrung. Standon. KO$ten - und 
Finanzkrungsplan. Höhe de.r ESF-Mitle.1 und Bedingungen f"tir allP.iJlige MiuclkOrzung 
oder - ru rkza hlung. Rechtsvorschriften. zuständige Stelle filr Abrcrhnung. Prüfung und 
Bestätigung. Zustimmung des Begünstigten zur Veröff('ntlicnung der Förderdaten 
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Beispiele für Mängel in ESF-Verträgen (laut BMASK-Unterlagen zu Vorhabensprüfungen der Prüfbe­
hörde): 

Inhalt des Vorhabens, Gegenstand der ESF-Kofinanzierung 

- Qualität der Anträge (integraler Bestandteil der Verträge) teilweise mangelhaft 

- Plausibilität der Plankosten und Ziele teilweise nicht nachvollziehbar 

Bedingungen für allfällige Kürzung der ESF-Mittel 

- aliquote Kürzung variabler Kosten (z.B. bei Reduzierung des Projektumfangs) in mehreren fällen 
unzulänglich geregelt 

Bedingungen für allfällige Rückzahlung der ESF-Mmel 

- keine präzise Regelung EU -spezifischer Rückforderungsgründe (z.B. im Falle von Fehlern, die nicht 
oder nur zum Teil dem Fördernehmer zuzurechnen sind) 

Standort des Vorhabens oder räumlicher Wirkungsbereich 

- in mehreren fällen nicht nachvollziehbar 

Begünstigter oder Gruppe von Begünstigten 

- fehlende Adresse des bzw. der Begünstigten 

- Verantwortung und Haftung von Begünstigtengruppen bzw. Netzwerken im Innenverhältnis teilweise 
nicht geregelt (z.B. Konsortialverträge der Partner) 

Termin für Aufbewahrungsfrist von Unterlagen und Belegen 

- unterschiedliche lange Fristen: z.B. Ende 2022, Ende 2023, Ende 2025 
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Die Prüfbehörde hatte zu den vom RH - anhand der Venragsunter­
lagen und Vorhabensprüfberichte zu 14 ausgewählten Vorhaben -
festgestellten Mängeln in ESF- Verträgen keine eigenen Prüffeststel ­

lungen getroffen. 

14.2 Der RH bewertete die von ihm überprüften ESF- Venräge als teilweise 
mangelhaft. weil sie die in der Bund- Länder- Vereinbarung gemäß 
Art. ISa B- VG vorgegebenen Mindestinhalte nicht in allen Fällen 
enthielten. insbesondere waren (aliquote) Mittelkürzungen unzuläng­
lich geregelt und die Bedingungen für eine Rückzahlung von ESF­

Mitteln zu wenig präzise. um eine verursachergerechte Rückforderung 
zu gewährleisten. Auch fehlten in mehreren Fällen die Adressen der 
Begünstigten. der Standort bzw. räumliche Wirkungsbereich von Vor­

haben konnte nicht nachvollzogen werden und rur die Aufbewahrung 
der Projektunterlagen galten unterschiedliche Fristen . 

Der RH k.ritisierte. dass die Prüfbehörde zu keinem der vom RH als man ­

gelhaft bewerteten Venräge Feststellungen getroffen hatte und empfahl 
dem BMASK (der Prüfbehörde) im Rahmen der _kleinen Systemprü­
fungen" verstärkt auch auf die Behebung mangelhafter. v.a. finanz i­
ell relevanter Bestimmungen in den Vet1rägen bzw. integralen Ver­

tragsbestandteilen hinzuwirken . Ferner empfahl er dem BMASK, die 
ESF- Musterverträge im Einklang mit den Vorgaben der Art. t 5a- Vcr-

Bund 2015/15 
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einbarung zu standardisieren und die Bestimmungen ftir allfallige 

Rückzahlungen durch den Begünstigten - im Sinne des Verursacher­
prinzips - zu präzisieren. Hinsichtlich allfalliger Rückzahlungen der 

zwischengeschalteten Förderstellen verwies der RH auf seine Ausftih­
rungen und Empfehlungen in TZ 17. 

14.3 Das BMA K IIahm ill seiller StelluIIgllahme die EmpfelJluIIg des RH 
zur Kelllltllis. Es betollle, dass bereits seit JahreIl VorgabeIl des BMASK 
bestiilldell, die die Bestimmullgell der Art. 15a- Vereillbanlllg sowie die 
ill die Verträge aufzullehmelldell Elemellle ulld die EU-spezifischell 
RückJorderungstatbeställde berücksichtigtell. Die vom RH beallstande­
tell Verträge wicheIl daher IIicht nur von der An. 15a- Vereillbarullg, 
sondern auch VOll den Vorgaben des BMASK ab. Das BMASK (Verwa1-
ru IIgsbehörde) fohre seit JahreIl elllsprechende Stichprobenprüfungen 
bei den zwi clrengesclralteten Stellen durch , es sei jedoch IIicht mög­
lich, jeden Einzelfall nachzupriifen . 

Zur Kritik, die Priijbelrörde habe Venragsmängel IIicht bean tan ­
det, Irielt das BMASK fest , dass die 15a- Vereillbarung diesbezüglich 
und ohne nälrere Spezifizierung IIur den Punkt _Inhalt der VorhabeIl 
(Kojinanzierullgsgegellstmrd)- vorsehe. Die Checkliste der Priijbellörde 
entlralte dazu die Fragen 19 r/lld 20. Eille detail/iene Priifullg der 
Antragsqualität und gegebellellfalls Aufnahme zusätzliclrer FrageIl ill 
die Clreckliste erachte das BMASK (die Priijbehörde) als durchaus 
zweckmäßig. 

14.4 Der RH entgegnete dem BMASK, dass die Mindcstelemente gemäß An. 12 
Abs. 2 der An. 15a- Vereinbarung auch als Grundlage ftir Kontrollen 

durch die Prüfbehörden dienten. Einige der vom RH beanstandeten 
Venragsmängel wären auch gemäß der Checkliste der Prüfbehörde zu 
beanstanden gewcsen. Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, 

mangelhafte Bcstimmungen in den Verträgen , erwa Rückzahlungsver­
pOichtungen der Begünstigten, durch Standardisierung zu beheben. 

15.1 (I) Der Fördervenrag sowie der Antrag eines vom RH anhand der Prüf­

dokumentation überprüften Projekts zur Integration arbeitsmarktfer­
ner und benachteiligter Personen in den Arbeitsmarkt sah als Ziel u.a. 

ein au gewogenes Teilnahmeverhältnis von Frauen und Männern vor. 
Laut den Quanalsberichten des Fördernehmers an die Förderstelle ver­
fehlte das Projekt dieses Ziel im Berichtszeitraum, weil der Frauenan­
teil j eweil nur zwi ehen 14 'lb bis maximal 20 'lb erreichte. Die den 
Quanalsberichten beigeftigten Formulare zu den Erfolgsindikatoren 

des Projekts (u.a. nähere Angaben zu den teilnehmenden Personen, 
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nach Frauen und Männern getrennt) waren für keines der sechs Quar­

tale befülll. 

(2) Der Projeknräger35 war laut Fördervertrag verpnichtet, alWiliige 

Abweichungen im Zuge der Projekrumselzung der Förderstelle von 
sich aus zu melden. Die Kontrolle der Erreichung der Vorhabensziele 
oblag in erster Linie der zuständigen zwischengeschalteten Förderstelle 

[Amt der Kärntner Landesregierung) der Verwallungsbehörde. Aus den 
dem RH vorliegenden Unterlagen der Prüfbchörde waren weder eine 
Meldung des Projektträgers noch Rückfragen der Förderstelle an den 

Projektträger ersichtlich. 

(3) Die Prüfbehörde unterzog das Projekt einer Vorhabensprüfung, die 
ausdrücklich auch die Erfü llung gelte nd er Bedingungen, u.a. der zu 
erreichenden Ziele umfasste. Sie stellte u.a. fest, dass die Antragsprü­
fung nicht dokumentien war, beanstandete jedoch nicht die fehlende 

Zielerreichung, obwohl ihre Checkliste diesbezügliche Fragen vorsah. 

1 S.2 Der RH kritisiene, dass das in einem Fördervenrag vereinbane Ziel 
einer ausgewogenen Teilnahme von Frauen und Männcrn laut Projekt­
unterlagen zu keinem Zeirpunkt auch nur annähernd erreicht wurde. 
Eine Anpassung der venraglichen Projektziele erfolgte nicht und au h 
allnillige Rückfragen und Prüfungen der Förderstclle waren nicht doku ­
mcntien, etwa ob diese beim Projektträger eine Zielerreichung ein­
mahnte. Ebenso blieben unvollständige Quanalsberichte des Projekt ­
trägers ohne dokumentiene Reaktion. Auch die Prüfbehörde traf in 
ihrer Vorhabensprüfung keine Feststellungen zu den Verfahrensmän­

gel n der Fördersteile. Der RH empfahl dem BMASK sicherzustellen, 
dass die Förderstellen über geeignete Verfahren Zur Gewährleistung 
der geborenen Ziel- und Ergebnisorientierung in der ESF- Umsetzung 

verfügen und deren tatsächliche Anwendung in den Vorhabensprü ­
fungen der Prüfbehörde verstärkt kontrollien wird. 

15.3 Das BMASK erachtete ill seiller Stellullgllal""e die Empfelllullg des RH, 
zukünftig die Ziel- bzw. IIIdikatorellerreicilUllg in Bezug auf die Fördenmg 
der Gleichstellung von Frauen ulld Möllllem einer verstärkteIl Priif''''g zu 
U/lterziehen, wie dies auch die Verordllullgell.{ür die neue Programmperi­
ode vorsehe, als zweckmäßig und beabsichtigte eille ell/sprechellde Um et ­
zUlIg. Diese Feststellullg des RH Ilabe jedoch Ilur eillell von /4 Fällen 
betToffen, es sei daher Ilicht allgemessell, generell auf Verfahrensmängel 
bei der Projektbegleirullg zu schließen. 

JS Regionalmanagemenl Kärnten Dienstleistungs Gmbl-l . eine in den Jahn:n 2006 bis 20 12 
existierende. zu 60 qQ im Eigentum des Landes Kärnten stehende GesellschafI , die 

M itte 201 2 aufgelöst wurde : siehe Beri cht des RI! . "LEADER 2007- 2013 im Land 

Kämten: Follow- up- ÜberprüfungM

, Reihe Kärnten 2015/3. Tl ] 
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15.4 Der RH erwiderte dem BMASK. dass er keine generalisierenden Schluss­

folgerungen getroffen halle. Seine Empfehlung zielte darauf ab, dass 
die Förderstellen in ihren Verfahren auf die Zielerreichung der gcför­
derten Projekte achtetcn und die Priifbehörde die tatsächliche Anwen­
dung dieser Verfahren kontrollierte. 

Förderfahigkeitsfehler mit finanziellen Auswirkungen 

16.1 (I) Feststellungen aus Förderfahigkeitspriifungen fuhrten regelmäßig 
zu finanziellen Korrekturen (siehe TZ 17, Rückforderung von ESF- Mit­
tein) und wirkten sich zudem auf die hochgerechnete jährliche Feh­

lerquote des Programms aus (siehe TZ 11 , Umfang der Vorhabensprii­
fungen und jährliche Fehlerquoten) . 

Bei Ausgaben, die zuvor bereits von der Abrechnungskontrolle der 

Verwaltung behörde (deren zwischenge chalteter Stelle) gepriift sowie 
von der Bescheinigungsbehörde bescheinigt und an die Europäische 

Kommission gemeldet worden waren, stellte die Priifbehörde in ihren 
Vorhabenspriifungen der Referenzperioden 2010 bis 2012 u.a. folgende 
Fehler fest, die grundsätzlich nicht nur Verstöße gegen EU- Vorschrif­

ten, sondern auch gegen nationale Bestimmungen darstellten : 
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Beispiele für Fehler mit finanliellen Auswirkungen (laut Jahreskontrollberichten 2011 bis 2013 und 
Feststellungsmatrix der Prüfbehörde): 

fehlerhafte Ermittlung von Personalkosten, z.B.: 

- Überzahlung über dem Kollektivvertrag 

- fehlerhafte Berechnung von leistungstagen 

- mangelnde Projektstundenaufzeichnungen 

- Berechnung der Stundensätze nicht auf Basis der tatsächlich geleisteten Jahres- Ist-Stunden. sondern 
auf Basis von Planwerten 

Anerkennung von inhaltlich nicht förderfähigen Kosten. I.B.: 

- Abfertigungsrückstellung 

- Repräsentationskosten 

- freiwillige Sozialleistungen 

- Skonto 

- Reisekosten. Verpflegskosten 

Anerkennung von auBerhalb des Förderzeitraums liegenden Kosten, I.B.: 

- vor AntragsteIlung entstandene Projektkosten 

- vor Projektbeginn entstandene Projektkosten 

Abrechnung von nicht anerkennbaren Kosten : 

- Kosten, die bereits in einer Gemeinkostenpauschale abgedeckt sind 

- Kosten. für die kein Angemessenheitsnachweis vorliegt 

- Kosten auf Basis unsachgerechter bzw. nicht nachvollziehbarer Umlage- bzw. Gemeinkostenschlüssel 

- Kosten. die dem Projekt nicht zugeordnet werden können (z.B. fehlender Adressat) 

unvollständige Berücksichtigung von Einnahmen, I.B.: 

- Förderungen von anderen Stellen 

- Zinserträge 

- Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen 

206 

Für die Referenzjahre 2009 bis 2013 resultierten aus Feststellungen der 
Prüfbehörde Rückfo rderungen i.H.v. rd. 1,47 Mio. EUR (Details siehe 
nachstehende TZ 17). 

(2) Im Vergleich zu den systemi ehen Prüfungsfragen (siehe TZ 13 

bis 15, systemische Fehle r ohne fInanzielle Auswirkungen) erfolgte 
die Fö rderfahigkeitsprüfung - auch bei K1einstbetragsrechnungen -
anhand detaillierter Formalmaßstäbe. Kürzungen erfolgten schon bei 
sehr geringen Beträgen. etwa 5,60 EUR bei Portokosten wegen feh ­
lender Projektadressierung aufPostaufgabeschcinen oder 0.80 EUR bei 
Kosten rur geringwenige Winschaf!sgüter wegen fehlendem Skonto­
abzug. Festlegungen über Mindestbeträge rur zuschussfahige Ausga ­
ben bestanden nicht. 

Bund 2015/15 
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16.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die von der Prüfbehörde festge­

stellten Fehler mit finanziellen Auswirkungen häufig sowohl Verstöße 
gegen EU - Vorschriften wie auch gegen nationale Bestimmungen dar­

stellten, z.B. fehlerhafte Personalko tenabrcchnungen, nicht oder nur 
zum Teil berücksichtigte Projekteinnahmen sowie Kosten außerhalb 

des Förderzeitraums, ohne Projekt bezug oder ohne angemessene Nach­
weise. Er kriti iene ferner, dass die gebotene Risikoorientierung bzw. 
Verhältnismäßigkeit bei Förderfahigkeitsprüfungen von Kleinstbetrags­
rechnungen und bei Kürzungen in Bagatellhöhe nicht immer beachtet 

wurde. Der RH empfahl daher dem BMASK, die Belegs- bzw. Förderfa ­
higkeitsprüfungen etwa durch die Pauschalierung von Personal- bzw. 

Sachkosten sowie Festlegung von Mindestbeträgen für zuschussfahige 
Au gaben zu vereinfachen. Er verwies auch auf seine Empfehlung in 
TZ 17, Mindestgrenzen ftir Rückforderungen vorzusehen. 

16.3 Laul Slellungllallme des BMASK sei geplanl, die Förderung von Vor­
habell über Pauschalen in einer Sonderriellllillie zu regeln. Dies ollle 

die Abwicklung von Vorhaben ausreichend vereinfachen, odass eine 
gesonderte Regelung VOll Milldeslbelrägerr für zuschussjiillige Ausga­
bell entbehrlich werde. 

Zur Risikoorielltierullg und VerlJältnismäßigkeit der Förderjähigkeits ­

prüfungen betollle das BMASK, da s gemäß EU-Hausiraitsverordnullg 
für die Ennittlung der Fehlerquote jeder Beleg e;'les Vorhaben (auch 
in fonneller Hinsicht) zu prüferr sei bzw. jeder Zufallsfehler auf glei­
el,e Weise in die Fehlerberechnung einfließe. 

16.4 Der RH erachtete die Regelung der Pauschalförderungen im Rahmen 

einer Sonderrichtlinie ftir zweckmäßig. Mit Bezug auf die Förderfahig­
keitsprüfungen entgegnete er dem BMASK, dass er keine Einschrän­

kung der Einzelbelegsprüfungen empfohlen ha ne sondern Pauscha­
len, um die Anzahl der zu prüfenden Kleinstbetragsbelege und damit 
auch den Verwaltungs- und Prüfungsaufwand zu verringern. 

Rückforderun gen 

17.1 (I) Bei 180 Vorhaben aus den Referenzperioden 2009 bis 2013 traf 
die Prüfbehörde ftnanzielle Feststellungen. Daraus resultienen Kür­

zungen der geltend gemachten Ausgaben LH.v. rd. 1,47 Mio. EUR (ESF­
und nationale Minei). Bei der Hälfte der bean tandeten 180 Vorhaben 
machte die Kürzung weniger als rd. 1.650 EUR aus. bei knapp einem 
Fünftel mehr als 10.000 EUR. 
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Im Verhältnis zum hohen AnleiJ der AMS- Vorhaben (über 7B %) an 

den insgesa mt 1.346 Vorhabensprüfungen trug der Umsetzungsbe­

reich AMS mil rd. J 1% unlerproporrional zu den IBO fehlerbehafteten 

Vorhaben bei. Alle anderen UmselZungsbereichc hanen - gemessen 

am jeweiligen Anteil an den Vorhabensprüfungen - überproportio­

nal hohe Fehleranteile. Am stärksten ausgeprägt war dies im Umset­

zungsbereich der Länder, der den geringsten Anteil (rd. 6 %) an den 

1.346 Vorhabensprüfungen,jedoch den höchsten Anteil (rd. 33,3 %) an 

den IBO fehlerbehafteten Vorhaben aufwies. Den höchsten Anteil a m 

Rückfordcrung betrag harte das Sozialministeriumservice mit 35,7 %, 

gefolgt von den Ländern mit rd . 29,4 %. 

Folgendc Tabellc stellt die Verreil ung der Rückfo rderungen nach 

Betragsgrößenklasse n und Fallzahlen jc Umsclzu ngsbereich sowie die 

Anteile der vier Umsctzungsbereiche an den Vorhabensprüfungen, den 

fehlerbehaftctcn Vorhaben und am Rückford erungsbetrag dar: 

Tabelle 10: Rückforderungen nach Betragsgrößen, Fällen und Umsetzungsbereichen 

(Referenzperioden 2009-2013) 

Rückforderungsbeträge insgesamt 

in EUR 

unter 100 

ab 100 bis unter 1.000 

ab 1.000 bis unter 10.000 

ab 10.000 bis unter 50.000 

über 50.000 

5 •••• 

1.038 

19.669 

251.056 

714.706 

488 .499 

t.474."7 

Anteile der Umsetzungsbereiche an 

Vorhabensprüfungen (1.346) 

fehlerbehafteten Vorhaben (180) 

Rückforderungssumme (1.474.967 EUR) 

25 

48 

69 

31 

7 

1101 

100 

100 

100 

AMS 

Umsetzungsbereiche 

Sozialminis­
teriumservice BMBF länder2 

Anzahl fehlerbehafteter Vorhaben 

10 

17 

22 

4 

3 

56 

7B,3 

31,1 

27,7 

2 

4 

19 

10 

3 

Ja 

in 'I. 

9,5 

21,1 

35,7 

6 7 

10 17 

6 22 

4 13 

0 1 

ZI 10 

5,6 6,4 

14,4 33,3 

7,2 29,4 

Oie 180 Fälle umfassen auch einzelne, über die jährliche Stichprobe hinausgehende Vorhabensprüfungen (v.a. infolge von 
Prufungen der Europäischen Kommission in Osterreich); siehe auch TZ 11. Tabelle 9 

l Oie 60 Fälle. in denen die Prüfbehörde finanzielle Feststellungen traf, verteilten sich wie folgt auf die acht länder (in 
Klammer jeweils durchschnittlicher Rückforderungsbetrag in €UR): Niedercisterreich 15 FäUe (898 EUR). Oberösterreich elf 
Fälle (9.624 EUR). walf/ Wien elf Fätte (7.716 EUR). S.tzburg neun Falle (8.286 EUR). Steiermark sieben Fälle (7.555 EUR). Tirot 
vier Fälle (8.952 EUR). Kärnten zwei Fälle (29.432 EUR). Vor.rtberg ein Fatt (7.363 EUR). 

QueUen: BMASK. Ptüfbehörde; Darstellung RH 
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Rückforderungen von weniger als 100 EUR wiesen 25 Vorhaben 
(14 'Ib) auf; darunter 15 mit weniger als 50 EUR, ein Vorhaben mit 

nur 0,69 EUR. Im Verhältnis dazu beliefen sich die Verwaltungskos­
ten pro Rückforderung auf zumindest rd . 100 EUR (Annahme: je 15-
minütige Befassung von jeweils sechs Stellen 36), in komplexeren Fäl ­

len jedoch auf ein Mehrfaches. Ab der Periode 2014-2020 erlaubten 

die EU-Vorschriften die Einftihrung einer Bagatellgrenze rur Rückfor­
derungen von 250 EUR. 

(2) Die Verwaltungsbehörde (deren zwi chengeschaltete Stelle) hatte 
nicht zuschussfahige Ausgabenbelräge vom Begünstigten zurückzufor­

dern und dem ESF gutzuschreiben. Die ESF- Verträge der Begünstigten 
enthielten keine präzisen Bestimmungen zur Rückzahlung VOn ESF­
Mitteln (siehe TZ 14). Einzelne zwischengeschaltete Stellen forderten 

diese Beträge daher nicht vom Begünstigten zurück, sondern erstat ­
teten sie dem ESF aus nationa len öffentlichen Mitteln . Die Vorausset­
zungen fti r eine allfall ige Rückzahlung durch die zwischengescha ltete 

Stelle - etwa bei ihr zuzurechnenden Fehlern - waren vom BMASK 
allerdings ebenfalls nicht näher geregelt. Dies beeinträchtigte eine ver­

ursachergerechte Rückforderung. Für die Periode 2014-2020 beabsich­
tigte das BMASK, die EU-spezifIschen Rückforderungstatbestände in 
einer ESF-Sonderrichtlinie zu präzisieren. 

17.2 Der RH hob kritisch hervor, dass die Prüfbehörde in ihren jährlichen 

Vorhabensprüfungen bei 180 von insgesamt 1.346 überprüften Vor­
haben aus den Jahren 2009 bis 2013 ftnanzielle Fehler feststellte, die 
zu Rückforderungen von in Summe rd. 1,47 Mio. EUR (ESF- und nali ­

anale Mittel) ftihrten . Ein knappes Fünftel der 180 fehlerbehaftelen 

Vorhaben wies Rückforderungen von über 10.000 EUR auf. Bei der 
Hälfte aller beanstandeten Fälle betrug die Rückforderung weniger als 
1.650 EUR, bei 25 Vorhaben (14 'Ib) sogar weniger als 100 EUR. Ocr 

RH kritisierte, dass sich die Verwaltungskosten pro Rückforderung auf 
zumindest rd. 100 EUR beliefen und empfahl dem BMASK, im Ein­
klang mit den EU-Vorgaben ftir die Periode 2014-2020 einen Min ­
dcstbetrag ftir die Rückforderung von ESF-Mitteln festzulegen. 

Der RH hob weiters kritisch hervor, dass ein überproportional hoher 
Anteil (33,3 'Ib) der fehlerbehaftetcn Vorhaben in den Bereich der Län­

der fiel, obwohl ihr Anteil an den Vorhabensprüfungen nur rd. 6'1b aus­
machte und verwies dazu aufseine Empfehlung in TZ 26, einem allral­
Iig höheren Fehlerrisiko in der Periode 2014-2020 entgegenzuwirken. 

)6 drei Programmbehörden. zwei zwisch~ngeschallel( Stellen, ~in e:xlemer DitnSIJeiSII,:r 
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Der RH kritisierte ferner. dass einzelne zwischengeschaltete Stellen die 
zu Unrecht ausbezahlten ESF- Beträge - u.a. mangcis präziser Ver­
lragsbeslimmungen für Fördernehmer bzw. fehlender Vorgaben des 

BMASK an Förderstellen - nicht von den Begünstigten zurückfor­

derten . sondern dem ESF aus nationalen öfTentlichen Milleln erstat­
teten. Dies gewährleistete keine verursachergerechte ftnanzielle Berich­

tigung. Der RH verwies hinsichtlich präziser Venragsbestimmungen auf 
seine Empfehlung in TZ 14 und empfahl dem BMASK. in der geplanten 
ESF- Sonderrichtlinie für die Periode 2014- 2020 die EU - spezifIschen 
Rückforderungsgründe näher zu deftnieren - darunter auch Fälle. in 

denen Rückzahlungen an den ESF durch die zwischengeschalleten Stei ­
len zu erfolgen hätten -, um verursachergerechte Rückforderungen zu 
gewährleisten und sachlich nicht begründete Rückerstattungen an den 

ESF aus nationalen öffentlichen Mitteln auszuschließen. 

17.3 Das BMASK lrilte ill seiller Stellu"gllallme mil, dass es die Möglich ­
keil der Eitljiilrrullg riller Bagolel/grenze für RückjorderUllgell prüfeIl 
werde. 

Die Rückforderullgsgründe zwischell Fördenrehmer Ulld zwiselrellge­
selralteter Stelle werde das BMASK ill der Sonderrielrrlinie 2014 - 2020 
regeln. Die Vereillbarung der VerwallUllgsbehörde mil deli zwiselrerl­
geschalteteIl Stellen regle eindeutig die ullbeschrällkte Haftullg jeder 
dieser SteIleIl für die widmungsgemäße Mittel verwelldullg ulld Ord­
lIulIgsmäßigkril der kojinallzierre" Operationen sowie alle denkbaren 
Rückjorderungstalbeställde. Nicht widllltmgsgellläß venllendete Mittel 
seieIl VOll den jeweiligeIl SteIleIl Oll die EU zurückzuzahlell. ullabhäll ­
gig vom spezielleIl Rückfordungsgrulld und der Möglielrkeil. siell beim 
Förde",elrll1er schodlos ZII lraltell. 

17.4 Der RH erachtete die vom BMASK in Aus ichl genommene Regelung 

der Rückforderung von ESF- Mitteln im Rahmen der Sonderrichtlinie 
2014- 2020 als zweckmäßig und unterstrich. dass seine Empfehlung 
vor allem darauf abstellte. dass die Kosten alltalliger Rückforderungen 
verursachergerecht getragen werden. 

Organisation und Kosten der Prüfbehörde 

Zukauf externer 
Dienstleistungen 

210 

18.1 (1) Das BMASK beauftragte ab dem Jahr 2009 zunehmend externe 
Dienstleister (Wirtschaftsprüfungsunternehmen) mit der operativen 
Durchführung der Systemprüfungen (siehe TZ 8 bzw. 10) und jähr­

lichen Vorhabensprüfungen der Prüfbehörde (siehe TZ 11 und 12). Da 
BMASK begründete diese Entscheidung mit fehlenden eigenen Perso­
nalkapazitäten und Problemen der internen Personalrekrutierung sowie 
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mit de r besseren Argumentierba rkei t von Sachausgaben gegenüber 
Personalau gaben (Aufnahmestopp im Bundesdi enst). Den Motiven 
des BMASK ru r den Leistungszukaur standen j edoch auch rlnanzielle 
und nicht-rlnanzi ell e Risiken bzw. Nach teile gegenüber. wie in nach­
rolgender Ta belle beispielhart da rgestellt: 

Tabelle 11: Zukauf externer Prüfleistungen - Motive und Risiken 

Kriterium 

Leistung 

Kosten, Aufwand 

Motive des BMASK 

- Aufgabenerfüllung auch bei kurz­
fristigen Kapazitätsengpässen 
gewährleistet 

- rasche Verfügbarkeit von 
Prüfern (verwaltungsinterne 
Personalrekrutierung z.B. aus 
Innenrevisionen schwierig, 
u.a. wegen geringer Anreize für 
Höherquali fi kation) 

- vermehrte Nachfrage (BMASK. BKA. 
Länder, Förderstellen u.a.) schuf 
qualitativ und quantitativ besseres 
Marktangebot an EU- Prüfungs­
Know- how 

- EU- Vorschriften erlauben die 
Kofinanzierung externer Prüfkosten 
aus ESF- Mitteln (Technische Hilfe) 

- vom Auftraggeber beeinflussbare 
variable Kosten (Zahl der Prüfungen): 
je weniger zwischengeschaltete 
Stellen und je höher die 
Systemsicherheit, desto weniger 
Prüfungen (siehe TZ 10) 

- befristeter Sachaufwand. kein 
dauerhafter Personalaufwand 

Risiken bzw. Nachteile 

- Letztverantwortun~ der Prüfbehörde 
und Haftung des MItgliedstaats für 
die recht- und ordnungsgemäße 
Verwendung der EU-Mittel (und 
Risiko finanzieller Sanktionen) ist 
nicht delegierbar 

- langfristiger Bedarf an Prüfern 
für mehrjährige ESF- Programme' : 
Abhängigkeit der Verwaltung von 
(wechselndem2) externem Know­
how- und Kapazitätsaufbau 

- Gefahr eines Verlusts an 
Steuerungskompetenz 

- bei wiederholter WeiterbeauFtragung 
bewährter externer Dienstleister: 
Gefahr eines wettbewerbsfreien 
Raums 

- potenzielle Rollenkonflikte 
bei BeauFtragung externer 
Prüfer mit prüfungsrelevanten 
Beratungsleistungen (siehe TZ 23) 

- Einstiegs- und Schulungskosten (vgl. 
TZ 8) 

- Tagsätze externer Dienstleister 
um bis zu 200 '10 über 
den Durchschnittskosten 
verwaltungsinterner Mitarbeiter 
(siehe TZ 19, Tabelle 12) 

- verminderter Nettonutzen: 
Qualitätsaufsicht wegen nicht 
delegierbarer Haftung und 
Letztverantwortung erfordert 
ausreichend verwaltungseigenes 
Personal (siehe TZ 7 bis 9) 

- Preis risiko: ohne eigene 
Prüfkapazitäten und bei begrenzter 
Zahl an Marktanbietern (Oligopol) 
hat der öffentliche Nachfrager 
kaum Handlungsoptionen und 
muss bei dringendem Bedarf hohe 
Preisaufschläge akzeptieren (siehe 
TZ 21) 

ESF-Programme seil dem EU - Beitritt Osterreichs: 1995- 1999. 2000- 2006. 2007- 2013, 2014- 2020 
2 z.B. bei vergaberechtlich gebotener Neubeauftragung 

QueUe: RH 
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(2) Mit Stand 2014 flihrten drei Wirtschaflsprüfungsunternehmen 
de faClo alle operativen Kontrolltätigkeiten der Prüfbehörde durch. 37 

Das BMASK sah sich nach eigenem Bekunden mangels ausreichender 
verwaltungsinterner Personalressour en nicht in der Lage. kurzfristig 
auch nur einen Teil der operativen Aufgaben der Prüfbehörde selbst 

durchzuflihren. umso mehr galt dies flir eine allfallig steigende Zahl 
an Prüfungsfallen. Zudem erachtete das BMASK die Ressourcen der 
Prüfbehörde als in hohem Maße ausgelastet mit Tätigkeiten der Quali­

tätsaufsicht über externe Dienslleister. Für die Periode 2014- 2020 sah 
das BMASK dennoch keine Veranlassung. die Organisation der Prüf­

behörde. v.a. das Verhältnis von verwaltungsinternen und zugekauf­
ten Prüfungsleistungen. neu auszurichten. 

(J) Obwohl eine Sondenrichtlinie - als Selbstbindung von fachlich 
zuständigen öffentlichen Verwaltungsstellen - eine verwaltungsei ­
gene Kernaufgabe darstellt. beauftragte die Prüfbehörde Anfang 2014 

einen ihrer externen Dienslleister U.a. auch mit der Begutachtung eines 
BMASK- internen Entwurfs der flir die Periode 2014- 2020 geplanten 

ES F - So ndenri eh tli nie. 

18.2 Der RH beurteilte die Entscheidung des BMASK. die operativen Prüftä­
tigkeiten der Prüfbehörde de facto zur Gänze an externe Dienstleister 
auszulagern. kritisch, weil dies - wegen der Letztverantwortung und 
Haftung des BMASK für die ESF- Minel - ein hohes Maß an Qualitäts­
aufsicht durch verwaltungseigenes Personal erforderte. womit sich der 
Nettonutzen aus dem Leistungszukauf venringerte. Zudem bestanden 

für das BMASK neben ho her Abhängigkeit von extern aufgebautem 
Know- how bzw. extern vorgehaltenen Kapazitäten auch Kostenrisiken. 
Der RH bemerkte ferner kritisch. dass das BMASK mit der Auslage­

rung verwaltungseigener Kernaufgaben Gefahr lief. an Verwaltungs­
fachwissen und Steuerungskompetenz zu verlieren. 

Er kritisierte ferner. dass das BMASK Prüfungskapazitäten. die es flir 
die Dauer der mehrjährigen ESF-Programme kontinuierlich benötigte, 

nicht durch interne Personalrekrutierung ondern durch externen 
Leistungszukauf bereitstellte. wobei der Personalbezug dieser Aus­
zahlungen im Rechnungswesen des BMASK nicht aufschien. Damit 
bestand keine Transparenz über den tatsächlichen Personalressour­

ceneinsatz der prüfbehörde. 

Der RH empfahl dem BMASK. die Leistungsanforderungen an die Prüf­

behörde und die während der ESF- Programmperiode durchschnittlich 
benötigten Personalressourcen zu ermitteln und - nach Abwägung 

)7 Mi t der jährlichc-n Slichprobenziehung ~aunragte das ßMASK die $talist ik Au.slria. 
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der mitle\- und längerfristigen Vor- und Nachteile bzw. Ko ten und 
Risiken - über das Verhältnis von eigener Leistung erbringung bzw. 
Leistungszukauf zu entscheiden. Aus Sicht des RH wären dabei mit ­
tel- und längerfristig benötigte Prüfungsressourcen - v.a. bei nicht 
delegierbarer LelZtveranIWortung und fmanziellem Risiko - verstärkt 
im Wege interner Personalumschichtung und -qualifIzierung bereit­
zustellen und der Erhalt des verwaltungsimernen Fachwissens und der 
Steuerungskompetenz sicherzustellen. Der Ein atz externer Dienstlei -
ter wäre vorrangig auf temporäre Kapazitätsmängel, Arbeits pilzen 
sowie temporär benötigte QualifIkationen zu beschränken. 

18.3 Das BMASK stimmte in seiner Stellungnahme grundsätzlich darin mit 
dem RH überein, dass die Auslagerung der operativen Prüjtätigkeit an 
exteme Dienstleister fiir das BMASK einen nicht unerheblichen KosteIl­
faktor darstelle. Jedoch sei das BMASK im Jahr 2009 vor der Situa ­
tion gestanden, dass die Agendm der Prüjbehörde im Zuge der BMG­
Novelle 2009 vom BMWFW ohne Personal zum BMASK transferien 
worden seien. Im BMASK sei bis dahin nur die Prüfstellefiir das Sozi­
alministeriumseroice angesiedelt gewesen, odass i'lIlerhalb kürzester 
Zeit geeignetes zusätzliches Personal fiir die lIlIegration der Prüjbehörde 
bereitzustellen und elllspreche'fdes Know- how aufzubauen gewesen sei. 

Zusätzliche Planstellen und Mitarbeiter seien ressoni,lIem in die Prüf­
behörde transferien worden, soweit die ohne GeflilJrdung anderer 
Arbeitsbereiche möglich gewesen sei. Eine weitere Aufstockung mit 
eigenen Mitarbeitem sei aufgrund der Einsparungsvorgaben beim Per­
sonal der Zentralstelle des BMASK nur langfristig möglich, weshalb 
weiterhin die Unterstützung durch exteme E.rpenen unumgänglich sei. 

Die Leistung der extemCl! Dienstleister beinllDlte auell die Erstellung 
von Prüjberichten, die die Prüjbehörde abnehmen müsste. Die Abnahme 
erfolge nur unter der Voraussetzung eines umfangreichen Fachwi sen 
der Prüjbehörde, zu,nal die Prüjbehörde die Letztverantwonung fiir 
die Berichte habe. Die Gefahr des Verlustes von Verwaltungsfachwis ­
sen könne somit ausgeschlossen werden, da mit der Auslagerung einer 
Tätigkeit nicht automatisch die Abgabe von Fachwissen einlfergehe. Der 
Verlust von Steuerung kompetenz wäre ebenfalls 'II/( dann zu erwar­
ten, wenn keine Überwachung und Abnahme der Lei tung stattfinden 
würde. Der Vorscll/ag des RH, nur temporär auf exteme Dien t/ci ter 
zurückzugreifen, sei nicht zweckmäßig, da die zugekaujte Leistung in 
'JOI,er Qualitöt aufgrund der bestehenden personellen Re triktionenfiir 
da BMASK kontinuierlich erforderlich sei. 
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18.4 Der RH entgegnete dem BMASK, dass sich der Ftnanzielle Effekt der 

Einsparung von BMASK- cigcnem Personal um die Kosten des exter­
nen LeistungszukauFs verringene. Durch den externen Leistungszukauf 

wurden überdies beträchtliche Ressourcen der Prüfbehörde für Zwe­
cke der QualitätsauFsicht gebunden. Insgesamt zog das BMASK aus 

dem externen LeistungszukauF keine Kostenvoneile gegenüber einer 
Leistungserbringung mit eigenem Personal. Die im Wettbewerb ermit­
telten Tagsätze der externen Dienstleister lagen deutlich über denen 
des internen Verwaltungspersonals (siehe Tabelle 12). 

Da das BMASK selbst von einem kontinuierlichen BedarF an Prüferleis­
tung in einer hohen Qualität ausging, bekräftigte der RH seine Empfeh­

lung, dafür mittel- bzw. langfristig internes Personal bereitzustellen. 

Werkverträge mit ex­
ternen DienstLeistern 

19.1 (1) Im Zeitraum 2009 bis 2014 schloss das BMASK insgesamt sechs Werk­
verträge38 - überwiegend Rahmenwerkvcrrräge - über die Durchftihrung 

von Vorhabens- und Systemprürungen der Programmperiode 2007-201) 
ab. Drei dieser Werkverträge aus den Jahren 2009 bzw. 2010 enthielten 
ein von der PrüFungsdauer abhängiges Entgelt nach Tag- bzw. Stun­
densätzen. In einem Fall hingen die Stundensätze auch von der Qua­
lifikation der PrüFer ab. Die Entgelte über die grundsätzlich ähnlichen 

Leistungen unterschieden sich deutlich und lagen um bis zu 200 '*' über 
dem durchschnittlichen Tagsatz von Verwaltungsbediensteten. 

1 

l 

Tabelle 12: Tagsätze externer Dienstleister gemäß Werkvertrag 

Dienstleister leistung (programmumsehende Stelle) Vertragsdauer Tagsatz inkl. USt 

in EUR' 

A Vorhabensprüfungen (AMS) 2010-2015 702 

B Systemprüfungen (länder) 2010-2015 8762 

Vorhabens prüfungen ~länder, Sozial-

e ministeriumservice); ystemprufungen 2009-2015 1.336) 
(Sozialministeriumservice, BM8F, 
Verwaltungs- und 8escheinigungsbehörde) 

verwaltungsinterne Tagsätze - Allgemeine Verwaltung, Vertragsbedienstete bzw. Beamte' 
Akademiker, Höherer Dienst 2 (z.8. Abteilungsleiter) 594 bis 729 

Jahr 2013 
Akademiker, Höherer Dienst 3 

Tagsalze unterlagen Preisanpassungsklauseln und wurden wiederholt adaptiert . 
Mischstundensatz; Auftragsentgelt mit einem vereinbarten Höchstbetrag gedeckelt 
kalkulierter Mischsatl gemäß Anbot 

447 bis 593 

durchschnittlicher Personalaufwand pro Jahr (1.680 Leistungsstunden). inkl. 35" betrieblicher Sachaufwand (15 '" Sach· 
aufwendungen, 20 ,. Gemeinkosten). ohne kalkulatorische Zuschläge 

Quellen: Werkverträge des BMASK; Finanzielle - Auswirkungen - Verordnung des BMF (WFA- FinAV). 8GBI. tI Nr. 61/2014; Anlage 1 
zum Beamten- Oienstrechugesetz (Richtverwendungen); Darstellung RH 

214 

18 einschließlich Einlrill des ßMASK in eine vom AMS geschlossene Rahmenvcrcinba­
rung au~ dem Jahr 20\0 
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12)ln zwei Werkverträgen aus den Jahren 2012 bzw. 2014 Ueweils mit 
Laufzeit bis Jahresende 2016) vereinbarte das BMASK jeweils Pau­

schalsätze zur Abgeltung des Gesamtaufwandsje Vorhabensprüfung. 
Die Entgelthöhe errechnete sich als Prozentsatz des prüfvolumensJ9. 

Die Prozentsätze variierten je nach den bereichsrypischen Vorhabens­
größen und Prüfvolumina. 

13) Die Kosten einer Prüfung standen bei Tagsarz-Honoraren - je nach 
Zeilaufwand - ellit bei Prüfungsende fest, dagegen waren sie bei Pau­

schalsarz-Honoraren vorab kalkulierbar und flX . Dies erhöhte für das 

BMASK die Planungssicherhcit und erübrigte detaillierte Stundennach­
weise, womit sich auch die Rechnungskontrolle vereinfachte. 

14) Pauschalentgelte bergen tendenziell das Risiko, dass der Auftrag­
nehmer seinen Aufwand zu Lasten der Qualität, etwa Prüfungsumfang 
und - tiefe, minimiert. Folgende Tabelle stelh Vorteile und Risiken aUS 

Auftraggebersicht einander gegenüber: 

Tabelle 13: Honorarmodelle im Vergleich 

Modell 

Tagsätze 

Pauschalsätze 

Quelle: RH 

Bund 2015/15 

Vorteil für Auftraggeber 

Qualität gesichert, erhöhter 
Prüfaufwand wird fallspezifisch 
abgegolten 

Preis gedeckelt, auch bei all­
fällig höherem Prüfaufwand im 
Einzelfall 

Risiko für Auftraggeber 

Auftragnehmer hat weniger Veranlassung, 
seinen Aufwand gering zu halten oder allfällige 
Effizienzgewinne mit dem Auftraggeber zu teilen, 
Gesamtpreis kann daher steigen 

Auftragnehmer wird versuchen, seinen Aufwand im 
Rahmen seines Pauschalsatzes zu halten, Qualität der 
Leistung kann daher sinken 

Das BMASK begegnete dem Qualitälsrisiko mit umfassenden Maß­

nahmen zur Qualitätssicherung Isiehe TZ 8 L) . Zudem erlaubten beide 

Werkverträge für nicht näher spezifizierte, über den Umfang der Vor­
habensprüfungen hinausgehende Beratungsleistungen Isiehe TZ 20, 
Abbildung 3) auch eine Abgeltung nach Stundensätzen. Eine peri ­
odische Evaluierung der Angemessenheit der Pauschalsätze sah das 
BMASK nicht vor. 

19.2 Der RH kJitisierte, dass die Entgelte der externen Dienstleister der Prüfbe­

hörne gemäß Werkverträgen der Jahre 2009 bzw. 2010 Ueweils bis Jah­
resende 2015) um bis zu 200 % über den durchschnittlichen Tagsärzen 
von vergleichbar qualiFizierten Verwaltungsbediensteten lagen und der 

Wettbewerb der Anbieter gegenüber den verwaltungsinternen Tagsärzen 

)9 Bcispi~lsweise ergab ein Pauschalsatz von 50 qu bei einem Projekt mit IO.(X)() EUR prOr­
volumen ein Entgeil von 500 EUR. 
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daher keine Kostenvorteile für das BMASK bewirkte. Er verwies dazu auf 

seine Empfehlungen zum EinsalZ externer Dienstleister in TZ 18. 

Der RH hielt fest, dass die in den Jahren 2012 bzw. 2014 ijeweils bis 

Jahresende 2016) abgeschlossenen Werkvenräge mit Leistungsabgcl­

tung auf Basis von PauschalsälZen für das BMASK zwar die Plan­

barkeit der Kosten je Prüfvorhaben verbesserten und den internen 

Aufwand für die Rechnungskontrolle reduzierten. PauschalsälZe bar­

gen tendenziel l jedoch das Risiko einer Qualitätsminderung. Der RH 

bemängelte daher. dass das BMASK keine periodische Beurteilung der 

Angemessenheit der Pauschalsätze vorsah, um als Auftraggeber dem 

Risiko eines wachsenden InformationsdefIzits zu begegnen. Er emp­

fahl dem BMASK, die Pauschalemgelte im Hinblick auf die angestrebte 

Leistungsqualität periodisch zu evaluieren, z.B. durch Prüfungen mit 

eigenem Personal, um zuverlässige Informationen über den Aufwand 

und allfallige Efflzienzpotcnziale zu gewinnen. 

19.3 Laut S/ellu"gnal,me des BMASK könne im Fall der Pausclwlabredl­
nm'gen ein Qualirärsverlusr jedenfall ausgescilJossen werdelI, da die PTÜ­
fungen nad, den Srandards u"d Checklisren des PTÜjlwndbudls durchzu­
fiihrell seien. Die Abnahme der u/lrerfertigte/l Berichte und Checklis/en 
erfolge nur bei Erjüllu/lg der Vorgaben der PTÜjbehörde in ell/sprechelld 

hoher Qualirär. Mir den ganzjährig erforderlichen PTÜjbeglei/ungen sowie 

der Leistu/lgsabllaillne durcll die PTÜjbehörde erfolge gleichzeitig auch 
eille periodische E,'aluierullg der Angemessellheir der Pausdwlsärze. 

19.4 Der RH nahm die Absicht des BMASK, die Angemessenheit der Pau­

schalsälZe u.a. im Zuge der Prüfbegleitung zu evaluieren, zur Kenntnis. 

Auszahlungen für Zwecke der Prüfbehörde 

20.1 0) Die Prüfbehörde und ihre ehemaligen Prüfstellen beschäftigten im 

Zeitraum 2009 bis 2013 für beide ESF-Programme rd. 7,1 VZÄ, davon 

näherungsweise rd. 5,5 VZÄ '0 für das Programm .Beschäftigung Öster­

reich 2007-2013". Der Personalstand der für beide ESF-Programme41 

benannten Prüfbehörde stellte sich im Zeitraum 2009 bis 2014 wie 

folgt dar: 

40 nach dem Verhältnis dtr Vorhabensprufungen (77 : 23) rur bc:ide Programme 

4 1 Das Programm .. Beschäftigung Österreich 2007-2013 ~ des BMASK war dc:ullith grö~r 
als das Programm .. Phasing- Oul BurgC::flland 2007 - 2013 .. I:SF", Dt'r Anteil d~ ('f'Stt'­

rtn an dt'f Summe bei der ProgrammbudgcIs betrug rd. 94 qQ. def ARid! an der Summe 
311('r Vorhabensprilrungen im Zeitraum 2010 bio; 2014 dagegen nur rd. 17 ~. 
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Tabelle 14: Personalstand der ESF-Prüfbehörde einschließlich Prüfstellen 2009 
bis 2014 

Programme .Beschäftigung Öster- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Durchschnitt 
2009- 2014 reich 2007-2013" und " Phasing-Out 

Burgenland 2007-2013 - ESF" VZÄ im Jahresdurchschnitt VZÄ 

Personalstand gesamt 5,2 6,2 8,8 9,0 7,8 5,7 7,1 

davon 
,'._~~-:'(""'" ~ ... ,~ .~-'T 

Prüfstelle BMBP 

Prüfstelle AMS' 

~ . 

Rundungsdifferenzen möglich 

1,9 

1,0 

1,9 

1,0 

1,9 

1,0 

1,9 

0,0 

1,9 

0,0 

0,0 

0,0 

1,6 

0,5 

I Werte für beide ESF- Programme (BMASK, Burgenland); BMASK- und AMS- Prüftät igkeiten sind programmweise etwa im 
Verhältnis 77 : 23 luordenbar; kosten mäßige Zuordnung siehe Tabelle 15. 

2 Jahr 2009: Schätzwert des BMASK 
1 Oie ehemalige Prüfstelle im BMBF war nur für das ESf- Programm des BMASK beauftragt und bediente sich keiner externen 

Dienstleister; Schätzwert des BMASiC 

Quellen: BMASK; Darstellung und Berechnungen RH 

Bund 2015/15 

Zur Behebung der Systemmängcl (v.a. Prüfungsrückstände) und Verbes­
serung der Qualitätsaufsicht über die Prüftätigkeit externer Dienstleis­

ter stieg der Personalstand der Prüfbehörde einschließlich Prüfstellen 
von 5,2 VZÄ im Jahr 2009 vorübergehend auf9 VZÄ (2012) und sank 
danach auf 5,7 VZÄ (2014). Mit Auflösung der ehemaligen Prüfstelle 
im BMBF erfolgte zugleich eine Auslagerung von bis Ende 2013 noch 

verwaltungsintern erbrachten Prüf tätigkeiten auf externe Dienstleister. 
Der Aufgabenschwerpunkt der internen Mitarbeiter der Prüfbehörde 

verlagerte sich deutlich von einem nennenswerten Anteil eigener ope­
rativer Prüfungstätigkeit (Jahr 2009: 5,2 VZÄ) zu einer vorwiegenden 
Tätigkeit der Qualitätsaufsicht (Jahr 2014: 5,7 VZÄ). Der RH ermit­

telte die verwaltungsinternen Personalausgaben mit rd. 2,81 Mio. EUR. 

(2) Die Entgelte der externen Dienstleister der Prüfbehörde im BMASK 

und der vormaligen Prüfstelle AMS für das Programm _Beschäftigung 
Österreich 2007-2013" beliefen sich im Zeitraum 2009 bis 20 14 auf 
insgesamt rd. 3,03 Mio. EUR. Davon entfielen rd. 46 % (1,39 Mio. EUR) 

auf das Jahr 201 1, in dem sich die Entgelte externer Dienstleister zur 
Umsetzung des BMASK- Aktionsplans (siehe TZ 6) gegenüber dem 
Jahr 20 10 (rd. 450.000 EUR) mehr als verdreifachten. Mit der Verbesse­
rung des Systems sank die Zahl der Vorhabensprüfungen (siehe TZ 11) 

und reduzierten sich die Auszahlungen, wie nachstehende Tabelle zeigt: 
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Tabelle 15: Auszahlungen l für Zwecke der Prüfbehörde 2009 bis 2014 

erogramm . Beschäftigung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Summe 
Osterreich 2007- 2013" 2009-2014 

in Mio. EUR 

internes' Personal 0,35 0,42 0,58 0,58 0,51 0,36 2,81 

externe Dienstleistungen, Om 0,45 1,39 0,72 0,13 0,31 3,03 davon für 

Prüfbehörde BMASK 0,03 0,40 1,04 0,72 0,13 0,31 2,62 

PrüftteIle AMS 0,00 0,05 0,35 0,00 0,00 0,00 0,41 

S- 0,31 0.17 t.t7 1.30 G.l4 0.17 5,14 

Anteil externer 7,6 51.7 70,S 55,2 19,8 46,6 51,9 Dienstleistungen in ,. 

Rundungsdifferenzen möglich 

bis 2012 .. Ausgaben", ab 2013 .. Auszahlungen" , RH - Kalkulation gemäß KUf'ldmachungen des BMF betreffend die Werte für den durchschnittlichen Personalaufwand der Jahre 
2009 und 2013 

Quellen : BMASK, Prüfbehörde: BGBI. 11 Nr. 126/ 2010: BGBI. 11 Nr. 61 / 2014: Berechnungen und Darstellung RH 

218 

Insgesamt stiegen die der Prüfbehörde zuordenbaren Auszahlungen 
vom Jahr 2010 (rd. 870.000 EHR) auf das Jahr 2011 (1,97 Mio. EUR) 

- infolge des BMASK- Aktionsplans zur Behebung der im Herbst 2010 

von der Europäischen Kommission festgestellten Mängel - um mehr 
als das Doppelte. Über 70 'lb der Auszahlungen des Jahres 2011 ent­

fielen auf externe Dienstleistungen. 

(JI Die Gesamtauszahlungen von 5,84 Mio. EUR im Zeitraum 2009 

bis 2014 veneilten sich - wie nachfolgende Abbildung zeigt - etwa 
je zur Hälfte auf verwaltungsinternes Personal· 2 und Entgelte exter­

ner Dienstleister : 

41 ohne kalkulatorische Zuschläge {z.B. anteilige Kosten für rr. RaumnulzungJ 
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Abbildung 3: Gesamtauszahlungen für Zwed<:e der Priifbehörde 
(Referenzperioden 2009-2014, in Mio. EUR) 

• externe Dienstleister 
(Vorha bensprüfu ngen) 

• externe Dienstleister 
(Systemprüfungen) 

externe Dienstleister 
(sonstige leistungen) 

internes Personal 
• (Koordination, Qualitätsaufsicht, 

Berichts pflichten) 

Qü!'Llen: BMASK; Darsttttung und Berechnungen RH 

Bund 2015/15 

Von den zugekauFten Dienstleistungen entfielen über zwei Drit­

tel (rd. 2,2 Mio. EU R) auf die jährlichen Vorhabensprüfungen (siehe 
TZ 11 f.), knapp 11 % (rcl. 320.000 EUR) au f Systemprüfungen (siehe 
TZ 10) und knapp 16 % (rcl. 490.000 EUR) auf sonstige Leistungen zur 

Unterstützung und Berat ung der Prüfbehörde. z.B. Stichprobenziehung, 
Erarbeilung eines Prüfhandbuchs, Teilnahme an Sitzungen, Prüfungs­
vorbereitung und Begutachtungen. 

(4) Das BMASK beabsichtigte, einen Teil seiner Auszahlungen für Ent­

gelte an externe Dienstleister in EU - konformer Weise auch aus ESF­
Mitteln zu fmanzieren, reservierte jedoch im Zuge der ProgrammfI ­
nanzplanung rur die Zwecke der Prüfbehörde keine Mittel aus der 
Technischen Hilfe des Programms .BeschäFtigung Österreich 2007-
2013". Zudem erachtete es Anfang 2014 laut internen Dokumenten 
nur einen Betrag von voraussichtlich rd . 540.000 EUR als ESF-koli­
nanzierbar, u.a. weil laut Prüfbehörde die sachliche und rechnerische 
Prüfung der bereits getätigten Ausgaben umfang reich und die Erstel ­

lung der Berichte über die Kontrolle der Abrechnungen sehr aufwendig 
gewesen wäre. Bis Ende 2014 erfolgten die Auszahlungen für Zwecke 
der Prüfbehörde vorerst allein aus nationalen BudgetmitteJn. 
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20.2 Der RH hielt fest. dass sich die Auszahlungen für Zwecke der Prüfbe­
hörde im Programm _Beschärtigung Österreich 2007-2013- im Zeit­

raum 2009 bis 2014 auf rd. 5.84 Mio. EUR beliefen, davon entfIelen 
knapp 52 % au f den Zukau f von externen Dienstleistungen. In folge 
des Aktionsplans des BMASK zur Behebung der im Herbst 2010 festge­

stellten Systemmängel von 2010 auf 2011 verdoppelten sich die Aus­
zahlungen vorübergehend. jene für extern zugekaufte Leistungen ver­

dreifachten sich ogar kurzfristig. 

Der RH hob kritisch hervor, dass das BMASK in seiner ProgrammfI ­
nanzplanung keine ESF-Mitlel für Zwecke der Prüfbehörde reservierte 

und deren Finanzierung bis Ende 2014 Zur Gänze aus nationalen Bud­
getmiueln erfolgte, U.a. weil die Inanspruchnahme von ESF-Mitteln 
laut BMASK zu verwaltungsaufwendig gewesen wäre. Der RH emp­
fahl dem BMASK, die in der Periode 2007- 2013 geleisteten Entgelte 

an externe Dienstleister der Prüfbehörde anteilig auch aus ESF- Mit ­
tein zu finanzieren und in der Programmperiode 2014-2020 für Zwe­

cke der PrüflJehörde ESF-Mittel [Technische Hilfe) in angemessener 

Höhe zu reservieren. 

20.3 Laur Srellungna/llne des BMASK nehme es die Empfehlung zur Kelw/ ­
nis, rei/re aber mir, dass die Kosrenfiir e.rtcTlle Diellstleisrer nicht rein 

narional finanziert würdelI. Eine der nächsten Ausgabenme/dungen 

werde Kosren der Prüjbehörde i.H.v. ca. 600.000 EUR en//ta/ren, die 

im Rahmen der Tecllllischen Hilfe kojinollziert würde.,. 

20.4 Der RH erwiderte dem BMASK, dass die Kosten für externe Dienstleis­

ter bis Ende Dezember 2014 Zur Gänze aus nationalen Budgetmineln 
getragen wurden. Er nahm die nunmehr beabsichtigte Inanspruch­
nahme von ESF-Mitteln im Ausmaß von rd . 20 % der bis Ende 2014 
angefallenen Kosten (insgesamt rd. 3,03 Mio. EUR) zur Kenntnis. 

Direkte und indirekte Ko ten 

21.1 [I) In Um etzung des BMASK- Aktion plans (siehe TZ 6. Tabelle 5) 
ha ne die Prüfbehörde der Europäischen Kommission fristgerecht bis 
Mille April 2011 einen ergänzten lahreskontrollbericht 2010 vorzule­
gen. Dies erforderte eine Aufarbei!ung der Prüfungsrückstände unter 

hohem Zeitdruck, u.a. waren zwei Drinel der961 Vorhabensprüfungen 
der Referenzperiode 2009 (vgl. TZ 11, Tabelle 9) im ersten Quartal 2011 

durchzuführen. 

(2) Zur Behebung dieser Prüfungsrückstände traf das AMS im Auf­

trag des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschulz, 
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Europäischer Sozialfonds (ESF) - Prüfbehörde 

Rudolf Hundstorfer. Ende 2010 mit einem der externen Dienstleister 
des AMS eine Zusatzvereinbarung. Dieser veranschlagte aufgrund des 
Prüfungsumfangs und des hohen Zeitdrucks in seiner Kostenschät­

zung für zusätzliches Personal und Überstunden einen rund doppelt so 
hohen Tagsatz wie in einer vergleichbaren anderen Vereinbarung VOr­

gesehen (siehe Tabelle 12 in TZ 19). Der externe Dienstleister konnte 
die zusätzlichen Leistungen ternlingerecht erbringen und folglich auch 

der Prüfbehörde der Europäischen Kommission den ergänzten Jahres­
kontrollbericht 2010 fristgerecht übermirteln. 

(J) Darüber hinaus verursachte die Behebung der von der Europäischen 
Kommission im Herbst 2010 festgestellten Systemmängel insbesondere 

im Jahr 2011 weitere direkte und indirekte Kosten: 

Rückstände bei Systemprüfungen und Erhöhung des Stichproben­
umfangs: 

zusätzliche externe und interne Ressourcen für ausständige 
Systemprüfungen hzw. zur Wiederholung qualitativ mangel ­
hafter Prüfungen; 

in Systemprüfungen festgestellte Mängel erhöhten den Stich pro­
benumfang für Vorhabensprüfungen der nachfolgenden Refe­
renzperiode; 

Zahlungsstopp und Zwischenfmanzierung von ESF-Mirteln: 

nationale Zwischenfmanzierungen von rd. 70 Mio. EUR infolge 

der etwa einjährigen Unterbrechung bzw. Aussetzung von ESF­
Zahlungen; 

Beratungsentgelte für Qualitätsverbesserung und Systemanpas­
sungen: 

externe Unterstützung. 2.B. bei der Erstellung eines Prüfhand­
buch und bei vergaberechllichen Fragen; 

Zeitdruck: 

hohe Preisaufschläge für kurzfristigen Bedarf an externen Dienst­
leistungen; 

nachträgliche Berichtigung mangelhafter Prüfungen. 
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21.2 Der RH verwies kritisch auf die zu Beginn der Programmperiode auf­

getretenen Ver2ögerungen in der Programmumsetzung und System­
mängel. derentwegen das BMASK in den ersten Monaten des Jah­
res 2011 der Vermeidung einer allfallig drohenden EU- Finanzkorrektur 

und Behebung der Prüfungsrückstände höchste Priorität einräumen 
musste. Er kritisierte. dass das BMASK aufgrund früherer Versäumnisse 

sowie mangels eigener PrüfKapazitäten kUr2fristig auch hohe Preis­
aufschläge externer Dienstleister akzeptieren musste. Der RH verwies 

auf seine grundsätzlichen AusFlihrungen zum Zukauf externer Leis­
tungen in TZ 18 und bekräftigte seine diesbezügliche Empfehlung, 
wonach minel - und längerfristig benötigte Prüferressourcen verstärkt 
im Wege interner Personalumschichtung und - qualifIzierung bereit­

zustellen wären. 

Ange ichts der insgesamt beträchtlichen, bis Ende 2014 vorwiegend aus 

nationalen Budgetmitteln getragenen direkten und indirekten Kosten 
zur Behebung der von der Europäischen Kommission im jahr 2010 

festgestellten Systemmängel unterstrich der RH - unter Verweis auf 
TZ J (gestiegene EU- Anforderungen) und TZ 4 (erhöhtes Fehlerrisiko 
der heterogenen nationalen ESF- Umsetzung) - mit Nachdruck die 

Bedeutung eines funktionsfahigen. möglichst robusten Verwaltungs­
und Komrollsystems. Im Hinblick auf die beträchtlichen direkten und 
indirekten Kosten zur Behebung von Systemmängeln empfahl der RH 
dem BMASK. Flir die Periode 2014- 2020 alle kUr2fristig möglichen 
Schritte zur Systemvereinfachung und Verringerung systeminhärenter 

Risiken zu prüfen und auszuschöpfen. 

21.3 [alU Stell'IIIgllahme des BMASK seieIl eillige Schrille zur Systemvcr­
eillJad,ulIg flir dic Periode 2014 - 2020 bereits vor der PrüJung durch 
deli RH ulIIge ctzt wordcn. So sci die Allzahl der umsctZflldclI SteIleIl 
reduziert wordell, da das AMS und der Bercich Wissellsd,af/ lIicht mehr 
an der UmsetZllllg dcs ESF betciligt seien. Ebenso sei dic Anzahl der in 
Österreich umgesetzten ESF- Programme und damit der Vcrwaltungs ­
behördcn Iralbiert worden. Das Programmvolumen sei im Vergleich zur 
1I0rallgega'lgcllclI trukturJolldspcriode durclr die Anpassullg der Kofr ­
nallzienlllgssätze ebenJalls optimiert wordclI, um den VcnvaltllllgsauJ­
walld so gerillg wie möglich zu haltell. Hillsidll/id, weiterer Vcrein ­
JadlUlIgen (PauschalclI sowic i,wolvierte Stellen) venvie das BMASK 
auJ seille Stellllllgnairmen zu TZ 4 und 16. 

21 .4 Der RH erwiderte dem BMASK. dass die genannten Systemvereinfa­
chungen nicht im gleichen Maße zur Verringerung der systcminhä­
rcnten Risikcn rührten. Mit dem Ausscheiden des AMS endcte auch 
die bisher hohe Konzentration der ESF- Mittel auf Maßnahmen mit 

geringem Fehlerrisiko. Mit dem ESF-Programm 2014- 2020 venciltcn 
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sich die ESF- Mittel breiter auf die Länder, das BMBF und das BMASK. 
Ebenso vergrößerte sich die Bandbreite der Maßnahmen (siehe TZ 26). 

22.1 Das BMASK bediente sich zur Lösung rechtlicher Fragestellungen in der 
Regel der eigenen Rechtsabteilung und allenfalls auch der Finanzpro­
kuratur. Als die Prüfbehörde die Agenden der Prüfstelle AMS im Okto­

ber 2011 übernahm, stellten sich vergaberechtliche Fragen bezüglich 
des Einstiegs des BMASK in einen bestehenden Rahmenwerkvertrag 
(siehe TZ 7). Das BMASK beauftragte in diesem Zusammenhang eine 

Rechtsanwaltskanzlei, wobei eine aktenmäßig dokumentierte Begrün­
dung, weshalb diese Rechtsfrage weder verwaltungsintern noch mit 

Unterstützung der Finanzprokuratur geklärt werden konnte, fehlte. 

22.2 Der RH erachtete die Vorgangsweise des BMASK, Rechtsfragen im All ­

gemeinen intern bzw. mit Unterstützung der Finanzprokuratur zu lösen, 
als zweckmäßig. bemängelte jedoch, dass das BMASK die Gründe für 

die Beauftragung externer Dienstleister nicht immer schriftlich und 
nachvollziehbar feslhielt. Er empfahl dem BMASK. die Gründe für 
die Beiziehung externer Dienstleister sowie den Leistungsgegenstand 

aktenmäßig nachvollziehbar zu dokumentieren. 

23 .1 (1) Gemäß EU - Haushaltsordnung und nationalen Haushaltsvorschrif­
tcn sind Interessenkonflikte. die eine unparteiische und objektive Auf­
gabenwahrnehmung beeinträchtigen, zu vermeiden. 

(2) Die Rahmenwerkverträge des BMASK (siehe TZ 19) sahen für 

externe DienstIeister der Prüfbehörde im Falle von Unvereinbarkeiten 
- etwa mit Bezug auf bestimmte Leistungen oder Prüfkunden - Mel­
depflichten vor. Ebenso hatten die Auftragnehmer darauf zu achten, 

dass auf personeller Ebene keine Interessenkonflikte vorlagen. Die 
befassten Mitarbeiter hatten eine allfallige Befangenheit unverzüg­
lich zu melden. 

(3) Ein schriftlicher Verhaltenskodex flir alle an der ESF- Umsetzung 

beteiligten Verwaltungsstellen. externe Dienstleister und Personen zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten etwa bei personellen Rollen - und 
Funktionsänderungen oder bei Aufträgen ftir Beratungen und Begut­
achtungen lag nicht vor. Beispielsweise beauftragte die Prüfbehörde 
Anfang 2014 einen ihrer externen Dienstleister. den BMASK- inter­
nen Entwurf der ESF- Sonderrichllinie für die Periode 2014- 2020 zu 

begutachten (siehe TZ 18, Zukauf externer Leistungen). Da der Entwurf 
auch Regelungen zur künftigen Prüfungstätigkeit enthielt, berührte er 
potenziell auch Interessen des Auftragnehmers. 
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23.2 Der RH bemängelte, dass die Prüfbehörde im BMASK einen externen 

Dienstleister mit der Begutachtung des Entwurfs der geplanten ESF­
Sonderrichllinie beauftragte, die auch Bestimmungen zur künftigen 
Gestaltung von Prüfungen im Bereich des ESF enthielt und damit 

potenziell auch die Interessen des Auftragnehmers berührte. Er emp­
fahl dem BMA5K, allfallige Interessenkonflikte auszuschließen, bevor 

es Beratungsleistungen für die Ausarbeitung horizontaler Verfahrens­
bestimmungen beauftragt, die potenziell auch den künftigen AuF­
tragsumfang bzw. - inhalt des in Betracht gezogenen Auftragnehmers 

berühren könnten. 

Weiters kritisiene der RH, dass für die Vielzahl der an der ESF-Umset­

zung beteiligten Verwaltungsstellen und externen Dienstleister kein 
schriftlicher Verhaltenskodex bestand. Um institutionellen oder per­
sonellen Interessenkonnikten vorzubeugen - etwa bei Beauftragung 

bzw. Übernahme von Beratungsleistungen oder bei der Wahrnehmung 
bzw. Änderung von Rollen und Funktionen - empfahl der RH, einen 
Verhaltenskodex für alle mil ESF-Agenden befassten VerwaltungssteI­

len und externen Dienstleister zu erstellen und z.B. als Anhang in die 
geplante ESF- Sonderrichtlinie zu integrieren. 

23 .3 Laut Stcllungnahmc des BMASK verpflichte die Prnjbellörde die c.rter­
OIen Dienst/eister zwecks Venneidung VOll lllteressellkonjliktell, jäh rlich 

eirle Bestätigullg (.AII/lUal MGlwgerial Levellndependence Conjirma­

rion") auszusrellen. Zudem arbeite das BMASK - unabllängig VOll der 

ESF- Sonderrichtlinie - eillell Leitjaden zur Berrugsbekämpjung aus. 

Dieser umjasse auch Regelungen zur Vermeidung von Interessenkon­

flikten als Teil der Betrugsbekämpfung. 

Die ESF- Sonderrichtlinie sei ein Dokument der Verwaltullgsbellörde 

und lege den RechtsrahmeIl zur Umsetzullg des ESF in Österreich 

jest. Dieses Dokument beinhalte keine RegelungeIl zu deli Aujgabell 

der Prüjbellörde. lllteressen des Aujtragnehmers könnten aus diesem 

Grund nicht abgeleitet werden, da die Sonderrichtlinie keine Rege­

IUllgen zur Prüjimgstätigkeit der Prüjbehörde enthalte. Eilr Interes­

senkonflikt werde ausgeschlossen, zumal es Aujgabe der Prüjbehörde 

(und ihrer extenren Dienslleisler) sei, die Vorgaben der Verwaltungs­

behörde zu prüjen. 

23.4 Der RH entgegnete dem BMASK, dass Beratungsdienslleistungen, 
etwa die Begutachtung eines Richtlinienentwurfs der Verwaltungsbe­
hörde, potenziell in einem Spannungsverhälrnis zur allfalligen spä­

teren Prüfung dieser Richtlinie bzw. ihrer Anwendung stand. Umso 
mehr konnte ein solches Spannungsverhältnis bestehen, wenn - wie 

im Falle externer Dienstleister der Prüfbehörde - auch wirtschaftliche 
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Positionen im Vorfeld 
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lung 2014-2020 

Bund 2015/15 

24.1 (1) Zur Vorbereitung der EU-Programme 2014-2020 legten die zustän­

digen Kommissionsdienststellen41 Österreich im Oktober 2012 ein 
gemein ames Positionspapier vor. welches u.a. Anmerkungen zur bis­

herigen und Anregungen flir die künftige ESF-Umsetzung enthielt. 
Die Kommission dien tstellen erachteten die österreichische ESF­
Umsetzung mit ihrer Vielzahl an zwischengeschalteten Stellen zwar 

als komplex. rcgtenjedoch auch an, die Rolle der Bundesländer in der 
Periode 2014-2020 zu stärken. 

(2) Die in einem zweijährigen Prozess erstellte Pannerschaftsverein­
barung gemäß An. 14 A1lg. SF- VO 201344 vom Oktober 2014 (STRAT. 

AT 2020) enthielt u.a. Festlegungen des BMASK zur Vereinfachung 
der ESF-Umsetzung durch Pauschalen und einheitliche Verfahrens­

standard . Die institutionellen Strukturen der ESF-Umsetzung erach­
tete das BMASK al bewähn, der steigende Verwaltungsaufwand zur 

Programmumsetzung sollte mit extern zugekauften Leistungen bewäl­
tigt werden. 

4J Grnrraldirtktiontn rur Landwin.schaft. Böchäftigung. Fischerei und R~ionalpolitik 

... Dokumrnt. in dtm die Mitglil:dstaatc:n ihre trnltglc. ihrt Prioritäten und ihr!' Vorkch­
rungen rur ('i nt' cfflzientc und wirksame Nutzung dcr vcrschiroen('n EU- Fonds in drr 

Periode 2014-20 20 darlegen 
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Tabelle 16: Anregungen und Festlegungen zur ESF-Umsetzung 2014-2020 

Anregungen der Kommisstonsdienststellen zur ESF- Festlegungon des BMASK zur ESF-Umsotzung 2014-
Umsetzung 2014-2020 in Österreich (Oktober 2012) 2020 im STRAT.AT 2020 (Oktobor 2014) 

v. ... , ..... (,",'1bl' 11-' IlKlltulcMtllMt, St.II.~ 

Oie P.usch.lkostenoptionen soUten im Zeitraum 2014 
bis 2020 verstärkt genuUt werden, um den Verwaltungs­
aufwand zu verringern. 

Das Vereinfachungspotenzjal von Pauschalierungen wird 
genuUt. Zwecks Rechtssicherhoit wird ein Delegierter 
Rochtsakt der Europäischen Kommission .ngestrebt. 

Zwischen Verw.ltungsbehörde und zwischengesch.lteten 
Stellen sowie Prüfbehörde und Begünstigten wäre ein 
gemeinumes Verständnis der förderfäh igkeitsregeln zu 
erlangen. 

Die Verw.ltungsstruktur der ESF- Programme 2007- 2013 
mit Aufgabenübertragungen an diverse zwischenge­
schaltete bzw. durchführende SteUen sind komplex. 

Die Rolle der Sundesländer könnte künftig gestärkt 
werden. 

Für Projektauswahl, Dokumentation und Monitori ng 
von Vorhaben kommen einheitliche Standards zur 
Anwendung . 

Die ESF- Umsetzung erfolgt wie in der Vorperiode durch 
die bewährten Verwaltungsstrukturen des Bundes und 
der Sundesländer. 

Zur Bewältigung der steigenden Anforderungen der 
Programmumsetzung werden Verwaltungskapazitäten aus 
Mitteln der Technischen Hilfe extern zugekauft. 

ZW ........... ., ',ln"U" ..... m ........... hU .. 

Einer jeweils einzigen zentralen PrüfsteUe bzw. Prü/behörde: seit Ende Z013 zentralisiert (siehe Tl 7) 
Bescheinigungsbehörde wäre der Vorzug zu geben vor einer 
Übertragung von Prüf- und Bescheinigungsfunktionen. die 
in der Periode 2007- 2013 Anlass zu Sesorgnis g.ben. 

Quellen: Positionspapier de-r Kommissionsdie-nststellen Oktobe-r 2012. S. 30: Partne-rschaftsvereinbarung STRAT. AT 2020, 
Ok tober 201.4, S. 149; Zusammenfassung und Darstellung RH 

226 

(3) Anders als das BMASK erarbeiteten das BKA und di e Lä nder bzw. 
d ie ÖROK flir die EFR E-U msetzung 2014-2020 ab 201 2 eine umfas­
sende Reforma genda zur Optimierung des Gesamtsystems, die in den 
STRAT.AT 20 20 einfloss und Ansatzpunkte zur Reduktion des Ver­

waltungsaufwands und der Fehleranfalligkeit identifI zierte, wie z. B. 

thematische Kon zentration , geringere Zahl an programmbeteili gten 
Siellen, Art und Umfan g der Maßnahmen owie der fOrderfahi gen Pro­

j ekte und Kosten, gemeinsame Qualitäts- und Verfahrensstandards flir 
Anträge, Verträge, Abrechnung, Kontrollen und generell die Kohärenz 

und Konsistenz von nationalen Vorschriften45 

24.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Kommissionsdienststellen 
die Verwaltungsstruktur der ESF- Programme als komplex , aufwendig 
und latent fehleranfallig erachteten und im Oktober 201 2 Anpassungen 
flir die Periode 2014-20 20 anregten, wie z. B. eine Zentralis ierung der 

Be cheinigungsbehörde. Er kritisierte, dass das BMASK diese Hinweise 
- etwa Pa uschalen a nzuwenden und Verfahren zu sta nd a rdisieren -

.. ., vgl. ÖROK. STRAT.AT 2020 - Partn('fSchaftsvereinbarung ÖSlerreich 2014- 2020. von 
der Europäischen Kommission angenommen am 17. Oktober .ZOIl. 5. 147 f. 
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Festlegungen für 
die ESF-Umsetzung 

2014-2020 

Bund 2015/15 

zwar punktuell aufgriff, sie jedoch nicht in eine Gesamtstrategie zur 

Vereinfachung der nationalen ESF-Umsetzung sowie zur Steigerung 
der Effizienz und Gebarungssicherheit einbettete. Insbesondere setzte 
das BMASK keine Maßnahmen, die komplexen Verwaltungsslrukruren 

(Anzahl der programmbeteiligten Stellen) zu vereinfachen. Aus Sicht 

des RH bestand die Gefahr, dass bestehende Verbesserungspotenziale 
ungenutzt blieben und die Anforderungen der Periode 2014-2020 nur 
mit hohem Aufwand - u.a. auch zu Lasten nationaler Budgetmit1el -
bewältigt werden konnten. 

ESF-Programm 2014-2020 

25.1 Das ab Ende 2012 erarbeitete, im Juni 2014 bei der Europäischen Kom ­

mission eingereichte und von ihr Ende November 2014 genehmigte 
Programm _Beschäftigung Österreich 2014-2020" des BMASK trar 
weitere Festlegungen zur ESF-Umsetzung, u.a. zum Bürokralieabbau 
rur Begünstigte: 

Sonderrichtlinie zur Umsetzung des ESF in Österreich mit Pauschal ­
kostenoptionen gemäß Art. 14 der ESF-VQ 20 13; 

Anerkennung betriebsinterner Abrechnungen gemäß Regierungs­
programm 2013, z.B. Ausdruck aus gängigen Lohnverrechnungs­
systemen als Nachweis für die Einzelüberweisung46 ; 

Einsatz elektronischer Systeme (Stichwort: e- cohesion) für Antrag­
steIlung und Prüfung der Abrechnungen durch alle Prüfm tanzen. 

25.2 Aus Sicht des RH waren die geplanten Maßnahmen des BMASK zum 
Bürokratieabbau rur die Begünstigten - Anwendung von Pauschalen, 

vereinfachte Nachweiserbringung durch Anerkennung betriebsinterner 
Abrechnungen und elektronische Verfahren (work flow) - grundsätz­

lich zweckmäßig und geeignet, auch die Verwaltung selbst zu entlas­
ten. Mit Bezug auf den Einsatz elektronischer Verfahren verwies der 
RH auch auf seine Empfehlungen, die ESF- Antragsforrnulare bzw. 
ESF- Musterverträge zu standardi ieren (siehe TZ 13 und 14). Ebenso 
erachtete er die vom BMASK geplante ESF-Sondcrrichtlinie rur die 

46 Vgl. Regierungsprogramm 2013, Abschnill Förderabwick.lung. S. 17 sowie Bericht des 
RH .. EU- Förderungen (EFREJ aus Sicht der Förderungscmpfängef mit Schwerpunkt auf 
die Vereinfachung von Vorschriften-, Reihe Bund 2013/ 11. Tl 34. Förderungsempran­
ger bcwertclcn demnach v,a. die von ihren internen Verfahren (work. now) sowie EDV­
Standards abweichenden Anforderungen der Förderstellen als aufwendig. Di ö betraf 
U.iI. die Schnittstelle zw'i.schen elektronischtn Ve-rfatm::n fRl:Chnungswtsen. Lohn- und 
Gehaltsverrechnung. Ztitcrfassung) der Unternehmen und den auf Originalpapicrdo­
kumenten basierenden Abrtthnung.werfahren der Förderstellt"n . 
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Periode 2014-2020 - vor dem Hintergrund der heterogenen institu­

tionellen Struktur der ESF-Umsctzung - als zweckmäßig zur Selbst­
bindung aller beteiligten Stellen und zur Gewährleistung einheitlicher 

Standards der Programmumsetzung. Er verwies dazu auch auF seine 
Empfehlung in TZ 23 [Verhalten kodex als Anhang zur Sonderrichtli ­
nie). Zur Einführung von Pauschalen merkte der RH kritisch an, dass 
diese sich wegen BMASK-interner DefIzite bei der Steuerung, Abstim­

mung und Projektorganisation (Details siehe TZ 28 f.) verzögerte und 
daher nicht zeitgerecht bis zum Beginn der Periode 2014-2020 erfolgte. 

Veränderte Schwerpunkte, Mittelverteilung und institutionelle Zustän­
digkeiten in der Periode 2014-2020 

26.1 (1) Das österrcichweitc Programm _Beschäftigung Österreich 2014-
2020- verfügte laut Finanzpla n über öffentliche Mittel von rd. 

875,74 Mio. EUR. Das waren um rd. 205 Mio. EUR (rd. 19 %) weniger 

als in der Periode 2007-2013, in der beide ESF-Programme über ins­
gesamt rd. 1.080.50 Mio. EUR47 verfügten. 

(2) Auch die thematischen und fonanziellen Schwerpunkte des ESF in 
Österreich veränderten sich von der Periode 2007-2013 auF2014-2020 

deutlich, u.a. infolge geänderter EU-Vorgaben. Der fonanzielle Anteil 
arbeitsma rktbezogener Maßnahmen reduzierte sich von rd. 57 % auf 
rd. 12 %. Der Anteil der Maßnahmen für beruniche Bildung, lebens­
begleitendes Lernen stieg von rd. 12 % auf rd. 49 %, jener für soziale 
Eingliederung und Annutsbekämpfung von rd. 27 % auf rd. 32 %.48 

(3) Mit den thematischen Schwerpunkten veränderte sich auch die Mit­
telverteilung nach Institutionen. Das AMS, das in der Periode 2007-
2013 mehr als die Hälfte der ESF- Programmbudgets umsetzte, nimmt 

gemäß dem Schreiben des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumenten chutz, Rudolf Hundstorfer, an den AMS- Vorstand vom 
März 2014 in der Periode 2014-2020 nicht mehr als zwischengeschal­
tete Stelle an der ESF-Umsetzung teil. Die auf die Länder entfallenden 

ESF- Mittel verdoppelten sich, ebenso jene des BMBF und des BMASK, 
wie nachstehende Abbildung illustriert: 

47 Mitud von ESF. Bund. ländern. Gemeinden : ferner waren private Minel i.H.v. 
80 Mio. EUR 'IIQrgeseht'n 

48 jeweils ohne Technische Hilfe 
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Abbildung 4 : Programmbudgets nach zuständige n Stellen und Schwerpunkten ; 
Veränderung von der Periode 2007-20 13 auf201 4-2020 

in Mio. EUR 
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Anmerkungen: Der Territoriale Beschaftigungspakt (TEP) Kärnten wurde unter Federfuhrung des AMS umgesetzt - das 
entsprechende Budget ist in der Kategorie .. Länder" abgebildet. Die Auf teilung des Programmbudgets 2014-2020 
ist indikativ; die nationalen Mittel entsprechen den Kofinanzlerungssatzen des Programms. 

Quellen: BMASK (Stand Jänner 2015): BMF- Bericht zum EU- Haushalt und zu seinen Auswir.ungen auf den osterreichischen 
Bundesnaushatt (Stand 30. Dezember 2014); Berechnung und Darstellung RH 

Bund 2015/15 

26.2 Der RH verwies aur seine kri1ischen Ausführungen in TZ 17 [fabelle 10), 
wonach die Prüfbehörde in der Periode 2007-2013 v.a. im Umset­
zungsbereich der Länder einen vergleichsweise hohen Anteil an reh­
lerbehafteten Vorhaben mit rmanziellen Rückrorderungen restgestellt 
haue und aur den damit angezeigten Handlungsbedarr aur Länder­
ebene. Er emprahl dem BMASK, im Lichte der veränderten Verteilung 
der ESF-Miuel nach Institutionen Maßnahmen zu setzen, um einem 
allfallig höheren Fehlerrisikopotenzial in der Periode 2014-2020 pro­
aktiv entgegenzuwirken. 

26 .3 WUl Slellungnahme des BMASK werde zur Reduklion des Fehlerrisi­
kos eine ESF-Sonderrichllinie erarbeilel, mil der durch Einführung von 

Pauschalen und diversen VereinJachungen im Veifalrren ehre Erleichle­
rung der ESF-Umselzung einhergehen werde. AuJgrund der geplalllen 

Klarslellung, Verei 'lJachung und Konkrelisierung von Vorgaben sei zu 
erwarte'l, dass siel, die Fehleranjlilligkeil bei den zwischengeschalleren 
Slellen weiler reduzieren werde. 
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26.4 Der RH hielt gegenüber dem BMASK fest, dass er eine einheitliche 
ESF- Sonderrichtlinie mr alle zwischengeschalteten Stellen mr zweck­

mäßig erachtete. 

Vereinfachung von ESF- Regelungen 

27.1 (1) Aus Sicht der Europäischen Kommission49 erhöhten u.a. komplexe 
und aufwendige Fördernihigkeitsregeln der Mitgliedstaaten sowohl den 

Verwaltungsaufwand wie auch die Fehlerraten bzw. die Fehleranfal­
ligkeil. Ansatzpunkte für diesbezügliche Vereinfachungen bestanden 
auch in der ESF-Umsetzung in Österreich50 : 

Die Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förde­
rungen aus Bundesmitteln (ARR 2004) sahen bis 20 14 keine Anwen­

dung von Pauschalen vor, obwohl diese EU - rechtlich schon in der 
Periode 2007- 201) zulässig gewesen wären. 

Quartalsweise gemeldete Personalausgaben erforderten jeweils 
am Jahresende eine nachträgliche Aufrollung der Personalkos­
ten auf Basis der Jahres- I.stkosten. (Nach EU - Vorgaben wäre 
auch ein vereinfachtes Abrechnungsmodell möglich gewesen.) 
Diese Aufrollung erhöhte auch den Umfang der Vorhabensprü­
fungen der prüfbehörde. 

- Für ESF-kofmanzierte Projekte galten strengere Regelungen der 
Förderstellen für die Einholung von Vergleichsanboten als bei ver­
gleichbaren, aus nationalen Mineln fmanzierten Projekten. 

(2) Die Allgemeinen Rahmenrichtlinien mr die Gewährung von För­
derungen aus Bundesmitteln (ARR 2004) sahen gru ndsätzlich Istkos­
ten-Abrechnungen VOr. ~ 1 Mit der Neuerlassung der Allgemeinen Rah ­
menrichtlinien (ARR 20 14)52 lag rechtzeitig mr die Periode 2014- 2020 

eine nationale Rechtsgrundlage für die Anwendung von Pauschalen 
vor. Allerdings verzögerte sich die Einführung von Pauschalen wegen 
Mä ngeln in der Steuerung, Abstimmung und Projektorganisation im 
BMASK (siehe TZ 28 f.). Eine verbindliche Regelung der Anwendung 

von Pauschalen in der ESF-Umsetzung lag bi zum Ende der gegen­
ständlichen Gebarungsüberprüfung noch nicht vor. 

4'1 Bericht der europäischen Kommission an das Europäische Parlament : Simplirlcation 
and gold- plating in thc European Soda I Fund. 13. November 20\3 

r,o vgl. auch Berieh! d<"S RII. ~EU-Fördcrungcn IEFRE) aus ichl der Förde-rungscmpfan ­
ger mit dem Schwerpunkt Vereinrachung von Vorschriften-, Reiht' Bund 2013 / 11 

SI Pauschalen waren nur aur Basis t'int'r gt'St'12lichcn Grundlagt' anwendbar. 

':>1 AAR 2014. 8GB!. 11 Nr. 208 vom 22. August 2014 
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Die zur Sicherung der Liquidität der Projektträger quartalsweise gemel­

deten Personalkosten erforderten zu Jahresende eine komplizierte und 
zeitaufwendige Nachberechnung (Aufrollung) auf Basis der Jahres­

Istkosten und tatsächlich geleisteten Stunden. Dies erhöhte auch den 
Konlrollumfang und -aufwand der prüfbehÖrde. weil nicht nur die 

in der Stichprobe gezogenen Personalkosten eines Quartals. sondern 

die des gesamten Jahres zu prüfen waren. Das BMASK bereitetejedoch 
die geplante Anwendung von Pauschalen nicht zeitgerecht vor, um 
die Periode 2014- 2020 mit einem vereinfachten Modus der Personal­
kostenabrechnung zu beginnen (siehe TZ 32). 

(J) Gemäß BMASK-interner Regelungen5) für Direkrvergaben - ergän­
zend Zum Bundesvergabegesetz i.d.g.F.54 - durften Vergaben unter 

3.000 EUR auch mittels Recherchen in elektronischen oder gedruck­

ten Preiskatalogen erfolgen.55 Dagegen verlangten die ESF-Förder­
fahigkeilsregeln des BMASK 56 die Einholung von mindestens drei 

Vergleichsofferten für Lieferaufträge ab 1.600 EUR. Eine zwischenge­
schaltete Stelle der Verwaltung behörde (Amt der Kämmer Landes­
regierung) sah in einem Leitfaden bereits ab 400 EUR Vergleichsan­

gebote zum Nachweis der Preisangemessenheit vor. Ausgaben ohne 
vorherige Einholung VOn Vergleichsanboten wurden im Rahmen der 
Abrechnungskontrolle gekürzt. 

27.2 Ocr RH bemerkte kritisch, dass die von östcrreichischen Vergaberechls­

bestimmungen freiwillig abweichenden. restriktiveren Regelungen der 
nalionalen ESF-Umsetzung zu einem vermeidbar höheren Verwal ­
tungs- und Prüfaufwand sowie Fehlerrisiko führten. Ebenso bemän­

gelte er, dass sich die geplante Einführung von Pauschalen wegen 
Defiziten in der Steuerung, Abstimmung und Projektorganisation des 
BMASK (siehe nachfolgende TZ 28 f.) verzögerte und die Periode 2014-
2020 nicht wie vorgesehen mit einem vereinfachten Modus der Kosten ­
abrechnung beginnen konnte. 

Der RH empfahl dem BMASK, die nationalen Förderfahigkeilsregeln 
für die Gewährung von ESF-Mitteln auf Vereinfachungspotenz ialc zu 
überprüfen und freiwillig restriktivere Regelungen etwa für Vergaben 

"1 Rundschreiben Nr. 8 betreffend ÖITenl.lichcs Besch .. ITungswf.-st:n, Vergnhcn im BMASK 

S4 Auch gemäß den Allgemeinen Rahmenrichtlinien (ARR 2004) waren bei Vergaben rur 
Liererungen und Leisturtgcn nachweislich mehrere Angebote zu Vergleichszwecken 
dnzuholcn. soweit im lIinblick aur die lI öhe des geschätzten Auftrngswtns zweck­
mäßig. 

55 Über 3.000 EUR bis zu den Wengrenzen des Bunde vtrgabegeselZcs hauen grundsätz­
lich drei Angebote oder unverbindliche PreisauskUnftc vorzuliegen, Weniger als drei 
Angebolt- bzw. PreisauskOnrtc wan:n schlüssig und nachvollziehbar dokumenlien Zu 

begrilnden. 

S6 Stand vom 30. Juni 2012 
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bzw. für dic Einholung von Vergleichsangcboten an übliche natio­

nale Bcstimmungen anzupa sen. Er empfahl dem BMASK weiters, die 
zcitaufwendigen und fchlcranfalligen Personalkostenabrechnungen zu 
vereinfachen bzw. Pauschaloptioncn für dic in Betracht kommcnden 
Vorhabcnsarten zu cntwickcln. 

27.3 Das BMASK teilte in seiner Stellungnahme ",it, dass bei Vergaben in 

Förderprojekten strenge Kriterien anlllwenden seien, !,m die Umge­

IUlllg des EeI!tkostenprinzips bei Förderungenlll verhinderu (z.B. durch 

Vermischung von Werkverträgen und Förderverträgen). Bei Prüfungen 

müsse der Aujlraggeber nachweisen, dass er Vergleichsangebote ein­

geholt und die beauftragte Leistung nicht übeneuen bezogen habe. 

Die Prüjbehörde kiirze - in Anlehnung an die Leitlinien der Europä­

ischen Komlllissionfiir die Festsetzung von Finanzkorrekturen (Dezem­

ber 201 J) - bei mangelhaftem Nachweis der Preisangemessenheit stets 

25 % des Betrags. 

Das BMASK habe kei"ell Einjluss auf Regdungen der Länder, lIIit der 

ESF- Sonderrichtlinie 2014-2020 strebe es jedoch eine weitgehende 

Vereinl,eitliel,ung an. 

Das BMASK teilte weiters mit, dass bi zur Überprüfilllg durch deli 

RH noch keine abschließenden EU- Vorgaben zur Anwendung von Pau­

selralen vorgelegen seien. Es sei daher nicht nachvollziehbar, wie das 

BMASK zu diesem Zeitpunkt bereits Pauselralierungsregelungen häne 

erlassen sol/en, ohne Gefahr zu laufen, dass die e durch nicht abseh­

bare EU- FeSlleg!mgen unterlaufen worden wären und sOlllit finanzi­

eller SeIradeI! fiir Österreich entstanden wäre. 

27 .4 Der RH erachtete dic vom BMASK mit der Sondenichtlinie 2014-2020 
ange trebtc einheitlichc Regelung der Vergleichsangebote (Schwellen­

werte. Zahl der einzuholenden Vergleichsangebote, Art und Weise der 
Einholung) als zweckmäßig, weil diese zur Vereinfachung und Mini ­
mierung von Fehlenisiken beiträgt. Bei seiner Überprüfung hatte der 

RH verschieden restriktive Regelungen festgestellt. 

Der RH erwiderte dem BMASK ferner, dass sich seine kritischen Fest­
stellungen zur Einführung von Pauschalen durchwegs auf deren 
mangelhafte, nicht zeitgerechte Vorbereitung sowie fehlende interne 

Akkordierung bezogen. Selbst nach dem Vorliegen endgültiger EU­
Bestimmungen bestanden daher nicht alle Voraussetzungen dafür, die 

Pauschalen rasch zu implemcntieren. Der RH verwies dazu auch auf 

seine Gegeniiußerung in TZ 29. 
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Sektionsübergreifende Steuerung und Abstimmung 

28.1 (I) Zur Vorbereitung des Programms 2014- 2020 richtete die Verwal­
tungsbehörde (Sektion VI) im BMASK Ende 2012 u.a. eine technisch ­
administrative Arbeitsgruppe ein, die sich auch mit AbwickJungspro­

zessen sowie der geplanten Anwendung von Pauschalkosten befasste. 

Zwischenergebnisse wurden in der Sektion VI und mit dem Kabinett 
des Bundesmini ters abgestimmt. 

(2) Spezifische Mechanismen zur sektionsübergreifenden Steuerung 

der technisch- administrativen Vorbereitung der ESF- Umsetzung in der 
Periode 2014- 2020 bestanden nicht. Die Einbindung und Information 
der Bescheinigungsbehörde (Sektion VI) bzw. der Prüfbehörde (Sek­

tion I) erfolgte laut Programm in regelmäßigen Sitzungen (Jours Fixes) 
der Verwaltungsbehörde. Diese fanden jedoch selten - einmal im 
Jahr 2012 und je drei Mal im Jahr 2013 und 2014 - statt. Die Sit­

zungsprotokolle dokumentienen v.a. Berichte der Programmbehörden , 

kaum jedoch den Prozess der sektionsübergreifenden Meinungsbildung 
und Entscheidung flndung zur Umsetzung wichtiger Maßnahmen wie 
z.B. der geplanten Anwendung von Pauschalkosten. 

28.2 Der RH kritisiene, dass die geringe Intensität und Verbindlichkeit der 
sektionsübergreifenden Steuerung der technisch-administrativen Vor­

bereitung der Periode 2014- 2020 im BMASK keine zeitgerechten Ent ­
scheidungen über die konkrete Umsetzung geplanter Vereinfachungs­
maßnahmen gewährleistete (siehe auch TZ 29). Er empfahl dem BMASK. 

die ektionsübergreifende Steuerung der ESF-Umsetzung in der Peri ­
ode 2014- 2020 nachhaltig zu verbessern und v.a. in kritischen Phasen 
der Programmumsetzung zu inten ivieren, um eine KJärung offener 

Fragen bzw. allfällig unterschiedlicher Positionen der befassten Sek­
tionen herbeizuflihren . 

28.3 Da BMASK venuies auJseine Slellungnahme zur TZ 3, wonach es deli 
Vorschlag des RH auJgreiJen ulld die Ausarbeilung einer _GeschäJls­
ortlnUllg über das Zusammellwirken der drei im Sozialminislerium 
angesiedellen Behördell" beauJlragell werde. 

29.1 (I) Die Verwaltungsbehörde und die Prüfbehörde venraten in tech­
nisch - administrativen Sachfragen zum Teil unterschiedliche Auffas­

sungen. Mit Bezug auf die vom BMASK geplante Anwendung von 
Pauschalkostenoptionen (siehe TZ 24 und 25) bevorzugte die Verwal­
tungsbehörde gegenüber dem RH eine Pauschalierung der Personal ­
kosten, die Prüfbehörde dagegen eine Pauschalierung der Sachkosten. 
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(2) Aus Gründen der Rechtssicherheit strebte die Verwaltungsbehörde 
eine Verankerung der Pauschalkostenoptionen sowohl in der geplanten 
ESF-Sonderrichtlinie wie auch in einem delegierten Rechtsakt der 

Europäischen Kom mission gemäß Art. 14 Abs. 1 der ESF-VO 201 J an. 

Den Entwurf einer ESF-Sonderrichllinie teilte die Verwalrungsbehörde 

erstmals im März 2014 in der Technischen (Sub-)Arbeitsgruppe zur 
Diskussion. Einen Antrag rur die Erlassung eines delegierten Rechls­

akts _betreffend das österreich ische Modell zur Anwendung von Slan­
dardeinheitskosten bei der Berechnung von Stundensätzen- übermit­
telte das BMASK (die Verwaltungsbehörde) erstmals im Mai 2014 
bzw. Juli 2014 (überarbeitete Version) an die Europäische Kommis­

sion, Generaldirektion Beschäftigung. Laut Antragsbegründung sollte 
das vorgelegte Pauschalierungsmodell eine vereinfachte Abrechnung 

und Prüfung der Personalkosten, die etwa 60 <\b der zuschussfahigen 
Kosten von ESF-Vorhaben ausmachten, bewirken und in der Peri­
ode 2014-2020 rur ein Volumen von rd. 420 Mio. EUR Vereinfachungs­

effekte zeitigen. Laut Angabe des BMASK (der Verwaltungsbehörde) im 
Antragsformular der Europäischen Kommission erfolgte keine (optio­

nale) Einbindung der prüfbehörde. 

(3) Die Protokolle der scktionsübergreifenden Sitzungen (Jours Fixes) 
vom Februar 2014 bzw. Juni 2014 vermerkten keine BMASK- interne 

Diskussion, jedoch äußerte die Prüfbehörde in einer akten mäßigen 
Stellungnahme an die Verwalrungsbehörde noch Anfang August 2014 
Bedenken, u.a . zur Zulässigkeit der im Pau chalierungsmodell hin­
terlegten Jahresarbeitsstunden. Da es sieh um eine geplante künftige 
Regelung handelte, lagen der Prüfbehörde keine Erkenntnisse aus der 

Prüfung konkreter Anwendungsfalle vor. 

(4) Mitte August 2014 teilte die Europäische Kommission dem BMASK 

(der Verwaltungsbehörde) in einer ersten Reaktion mit. dass sie u.a. 
den Vereinfachungseffekt des vorgeschlagenen Pauschalierungsmo­
delis rur nicht ausreichend erachtete und empfahl, die weitere Ausar­
beitung von Pauschalen mit der Prüfbehörde im BMASK abzustimmen. 

(5) Das vom BMASK (der Verwaltungsbehörde) rur den ESF beantragte 
Pau5chalierungsmodell (Standardeinheitskosten bei der Berechnung 

von Stundensätzen) orientierte sich an dem von der Europäischen 
Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik im jahr 2010 geneh­
migten österreich ischen Pauschalierungsmodell rur EFRE-Projekte.'7 

" vgl. Beriehl des RH. _EU-Förderung<n IEFREI aus Sichl der Förderungsempfänge, 
mit Schwerpunkt auf die Ve~infachung von VOI'XhriOc:n", Reihe Bund 2013/11 
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(6) Da die Europäische Kommission dem Antrag des BMASK vorerst 
nicht entsprechen wollte, und der Versuch des BMASK, ein Pauscha­
lierungsmodell zur vereinfachten Abrechnung und Prüfung von Perso­
nalkosten im Wege eines delegierten Rechtsakts in rechtlich gesicherter 
Weise einzuflihren, vorerst scheiterte, geriel auch die Finali ierung der 
ESF- Sonderrichtlinie in Verzug. Um den Beginn der Programmumset­
zung nicht ZU verzögern, verlängerte das BMASK als Übergangslösung 
die in der Periode 2007- 2013 geltende Istkosten- Regelung. 

29.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die vom BMASK seit 2012 als zentrale 
Maßnahme zur künftigen Vereinfachung der ESF- Umsetzung geplante 
Einflihrung von Pauschalen vorerst scheitene, weil es das BMASK 
verabsäumte, ein ressortintern konsensfahiges Pauschalierungsmo­
deli zeitgerecht zu erarbeiten und - vor Befassung der Europäischen 
Kommission - intern abzustimmen. Er kritisiene ferner, dass die bis­
herige Istkosten- Abrechnung wegen der mangelnden Koordination 
im BMASK vorläufIg verlängert werden musste, um den Programm­
stan 2014-2020 nicht zu gefahrden. Der RH empfahl dem BMASK, 
formelle Anträge an die Europäische Kommission zeitgerecht vorzu­
bereiten und der Kommission erst nach BMASK- interner Abstimmung 
zu übermineln. Er verwies dazu auch auf seine Empfehlung in TZ 28, 
die sektionsübergreifende Steuerung der ESF- Umsetzung nachhaltig 
zu verbessern. 

29.3 Mil Bezug auJ die zeilliche Verzögerung verwies das BMASK in einer 
Sleilungnahme auJden Einfluss der verspälel verfogbaren Vorgaben von 
Seilen der Europäischen Kommission. Eine Ab limmung zwischen den 
Behörden sei, wie auch vom RH Jeslgeslelll , oprional und habe keine 
Auswirkung auf den Erfolg des beanlraglen delegierten Recht akts. Eine 
eil/sprechende Regelu"g befinde ich im Abslimmungsprozcss mit der 
Europäischen Kommission. Diese habe Österreich ersucht zu überprüfe", 
ob weitere Vereinfachungen i" der Berecllllung der Pause/Jalen möglich 
seien, sowie deren faire, ausgewogene und an Hand vorliegender Dalen 
überprüJbare Berechnu"gsmelhode nachzuweisen. /m Übrigen verwies das 
BMA Kauf seine Sleilungnahme zur Empfehlung in TZ 3 (Geschäfts ­
ordnung) und TZ 28 (sektionsübergreijende Steuerung). 

29.4 Der RH entgegnete dem BMASK, dass Pauschalen schon in der Pro­
grammperiode 2007- 2013 zulässig waren und die Europäische Kom­
mission Österreich bereits im Oktober 2012 ihre verstärkte Nutzung in 
der Programmperiode 2014-2020 empfohlen halle (siehe TZ 24). Aus 
Sicht des RH bestand seit dem Herbst 2012 ausreichend Zeit, um anhand 
der Daten der Programmperiode 2007- 2013 sowie bereits bekannter 
EU-Anforderungen (z.B. Nachweis der fairen, ausgewogenen und über­
prüfbaren Berechnungsmethode) ein flir die ESF- Umsetzung in Öster-
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reich zweckmäßiges Pauschalenmodell mit allfälligen Optionen vor­
zubereiten bzw. mit allen befassten Stellen zu akkordieren. 

Aus Sicht des RH war das Fehlen einer BMASK-internen Abstimmung 
nicht zweckmäßig für den Erfolg des Antrags. weder in der Sache noch 
im Hinblick auf die zügige Bearbeitung durch die Kommissionsdienst­

stellen. Die Europäische Kommission traf keine Entscheidung. sondern 
empfahl ihrerseits eine vorherige interne Abstimmung. Der RH bekräf­

tigte daher mit Nachdruck seine Empfehlung. Anträge an die Europä­
ische Kommission zeitgerecht vorzubereiten und der Kommission erst 
nach BMASK- interner Abstimmung zu übermitteln. 

Projektorganisation zur Vorbereitung der Periode 2014-2020 

30.1 (I) Das BMASK verfUgte nur in Ansätzen Ober eine Projektorganisa­
tion zur Vorbereitung der ESF-Umsetzung 2014-2020. Insbesondere 

fehlte bis zur Programmgenehmigung Ende 201 4 ein professionelles 
Projektmanagement mit temporär verstärkten Personal kapazitäten bzw. 

einem Projektstrukturplan. der erlaubt häne. die Erreichung von Mei­
lensteinen und die Umsetzung einzelner Arbeitspakete im Zeirplan zu 
überwachen. 

(2) Überlappend mit dem Programmbeginn 2014- 2020 hanen die Pro­

grammbehörden auch den Programmabschluss 2007-2013 zu bewälti­
gen. Laut Aussage von BMASK- Vertretern waren diese Probleme Ende 
Oktober 2014 erkannt und Maßnahmen für eine professionelle Vorbe­

reitung der Periode 2014-2020 eingeleitet. 

30.2 Der RH kritisierte. dass das BMASK es verabsäumte. rechtzeitig eine 
angemessene Projektorganisation zur Vorbereitung der ESF-Umset­
zung 2014-2020 einzurichten. weshalb geplante Maßnahmen und 

administrative Vorkehrungen - etwa die Erarbeitung der ESF-Son­
derrichtlinie mit Bestimmungen für Pauschalen oder die Vereinfachung 
der Verfahren und des Forrnularwesens - in Verzug gerieten. Der RH 

empfahl dem BMASK. in kritischen Phasen der Programmvorberei­
tung und - umsetzung ein geeignetes Projektmanagement mit tempo­

rär verstärkten Personalkapaz itäten einzurichten. 

30.3 Das BMASK teiltc i" seiller Stellu"gnallme mit. die Perso"alkapazi­
tätell bereits im Oktober 2014 verstärkt zu Irabell. 
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Benennung der Programmbehörden rur die Periode 2014-2020 

31.1 (I) Der RH halte in seinem Bericht .Kosten der Kontrolle - Opera­

tionelles Programm Beschäftigung in Österreich 2007-20))' (Reihe 
Bund 2011/3) die Nichteinhaltung der vorgesehenen Fristen durch die 

Prüfbehörde bei der Vorlage der Prüfstrategie und der Beschreibung 
des Verwaltungs- und Kontrollsystems an die Europäische Kommis­
sion kriLisien. Aufgrund dieses Zeitvenugs konnte der erste Antrag auf 

Zwischenzahlung nur knapp vor Ablauf der Zwei-Jahres-Frist gestellt 
und die Rückforderung des Vorschusses durch die Europäi ehe Kom ­

mission gerade noch vermieden werden. Der RH hatte u.a . empfoh­
len, intensive Anstrengungen zu unternehmen, um die vorgegebenen 
weiteren Fristen einzuhalten. 

(2) Für die Erstellung des Verwaltungs- und Konrrollsystems der 
Periode 2014-2020 hat das BMASK (die Prüfbehörde) innerhalb von 

acht Monaten nach Programmgenehmigung58 durch die Kommission 
- somit spätestens Ende Juli 2015 - eine Prüfstrategie zu erstellen. 

Der erste Antrag auf Zwischenzahlung für das Programm .Beschäf· 
tigung Österreich 2014-2020' darf erst nach Information der Euro­
päischen Kommission über die Benennung der Verwaltungs- und der 

Bescheinigungsbehörde gestellt werden.59 

Aufgrund des komplexen, aufwendigen Vorlaufs rur die Benennung 
(Designierung) der Verwaltungs- und der Bescheinigungsbehörde 
unterbreitete die Prüfbehörde der Verwaltungsbehörde einen Zeitplan 
für das Benennungsverfahren. Demnach sollten die Benennungsunter­

lagen im Frühjahr 2015 vorbereitet sein und Mine des Jahres 2015 der 

Prüfbehörde zur Prüfung vorliegen.60 Die Fenigstellung des Berichts 
und des Gutachtens der Prüfbehörde war rur Ende Juni 201661 , der for­

melle Akt der Benennung der Verwaltungs- und der Bescheinigungs­
behörde für Juli 2016 vorgesehen. Ein erster Zahlungsantrag an die 
Kommission sollte demnach im August 2016 gestellt werden. 

SI Dir Vorlag~ d(:$ Programms an dir Europäischr Kommission ('rfolgtt im Juni 2014. die' 
GC'nrhmigung Olm 28. NovrmM-r 2014. 

~'J Dir Btnrnnung hat auf Grundlagt' eines 8rrichLS und ('mcs GUl3chtt'ns dt'r Pnl~. 

hördt' (odrr rintr and('~n unabhängig!'n Prüfsu'lIt) zu ('rfolgtn. 

60 Di~ ha~n ll.3. dir Brschr(jbung der Vrrwaltungs- und Brschrlnigungsbfohördtn. dlt' 
AufgalX'nvrntilungen. Vtrtinbarungtn mit zwischtngescha!telen SI("II('n. Prozcssb<'­
schrtibungen. dir Erartxilung tint'r Sondt'rrichtJinit und rin" Dok.uments IX'trtITt'nd 
f'brdt'rfähigr Kosttn, dit AUS5Ch~ibung und Einrichtung tinC'S rr - und t int'S FLC- Sys· 
ttms und eint BturtC'ilung dtr Angtmessenhell dt'r rtngrrichtrlrn Systtmr- bd ddr­
gitrttn Aufgaben zu umfas~n. 

61 nach Vorlagr rines Btrich15- und GUlachtr-n.stntwurfs. Durchftlhrung rln('5 konlradlk­
lorischtn Vtrfah~rt5 und r-i nrr (allfllligrn) Nachrtichung von Unttrlagtn 
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(3) Gemäß An. 123 Abs. 9 der Allg. SF- VO 2013 legt der Mitgliedstaat 
auch die Regeln für seine Beziehungen zu den Verwaltungs- , Beschei ­
nigungs- und Prüfbehörden sowie für deren Beziehungen untereinan ­

der und zur Kommission schriftlich Fest (vgl. TZ 3). 

31.2 Der RH hiell fest, dass der Benennung der Verwallungs- und der 

Bescheinigungsbehörde für das Programm "Beschäftigung Öster­
reich 2014- 2020" aufwendige Vorarbeiten vorausgingen. Da die offi ­
zielle Benennung der Behörden die Voraussetzung ftir den ersten Zah­
lungsantrag an die Kommission bildete, empfahl der RH dem BMASK, 

die erforderlichen Schritte ehestens in die Wege zu leiten und - um 
Verzögerungen bzw. drohende Rückforderungen wie in der Programm­
periode 2007- 2013 zu vermeiden - die Prüfstrategie zeitgerecht inner­
halb von acht Monaten nach Genehmigung des Programms durch die 

Europäische Kommission zu erstellen. Der RH bekräftigte in diesem 
Zusammenhang auch seine Empfehlungen, die Funktionen, Rechte 

und Pflichten der Programmbehörden ressonintern näher zu regeln 
(siehe TZ 3) sowie die sektionsübergreifende Koordination und Steu­

erung der ESF- Um etzung im BMASK zu verbessern (siehe TZ 28), 

31.3 Das BMASK teilte ill seiller Stellullgllahme mit, dass die Prüfbehärde 
derzeit die erste Pn'fstraregie fiir die Programmperiode 2014 - 2020 

erstelle ulld diese der EuropäischeIl Kommi sioll fristgerecht übennit­
tein werde. Die Empfehlullg des RH sei für das BMASK (die Prüfbe­
I,örde) IIicht IIacllVollziehbar, weil die Frist lI/r Übemrilllullg der Prüf­
strategie erst mit 28. Juli 2 015 ellde. 

31 .4 Der RH nahm die beabsichtigte fristgerechte Vorlage der Prüfst rate­
gie durch das BMASK zur Kenntnis und unterstrich den präventiven 
Charakter seiner Empfehlung, die Benennung der Behörden sowie wei­

tere Voraussetzungen ftir den finanziellen Programmstan ehestens 
in die Wege zu leiten, weil die Vorbereitung der Periode 2014- 2020 
u.a . mangel adäquater Projektorganisation und sektionsübergreifen­
der Abstimmung im BMASK (siehe TZ 28 bis 30) im Oktober 2014 in 

Verzug zu geraten drohte. 
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32 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an das 

BMASK hervor: 

(1) Oie Funktionen und Aufgaben der EU-Programmbehörden im 

Verantwortungsbereich des BMASK wären zu präzisieren und ihre 
Rechte und Pflichten an der Schnittstelle zwischen dem BMASK und 

der Europäischen Kommission - etwa in einer Ge chäftsordnung -
näher zu regeln. (TZ 3) 

(2) Das System der ESF-Umsetzung in Österreich sollte institutio­
nell grundlegend vereinfacht werden, um den Aufwand für die Ver­

waltung und Kontrolle des Programms sowie das Feblerrisiko zu 
reduzieren . (TZ 4) 

(3) Bei den Prüfungen der Prüfbehörde wäre in angemessener Weise 
sowohl auf die Recht- und Ordnungsmäßigkeit von Ausgaben als 
auch auf die Erreichung von Vorhabenszielen zu achten. (TZ 9) 

(4) In der Abschlusspha e des Programms 2007-2013 wäre ver­

stärkt auf die Einhaltung der programmrelevanten EU- und natio­
nalen Vor chriften zu achten. (TZ 11 ) 

(5) Aus system ischen Fest teilungen im Rahmen der Vorhabensprü­

fungen wären periodisch Schlussfolgerungen zu ziehen und allf<il ­
lige Verbesserungen der Verfahren bzw. der Systeme zeitnah umzu­
setzen. (TZ 12) 

(6) Die Verfahrenseffl7.ienz und Gebarungssicherheit wäre durch stan­
dardisierte elektronische Antragsformulare zu verbes ern. (TZ 13) 

(7) Die Qualität der Anträge wäre - ehe diese integrale Vertrags­

bestandteile werden - durch ein entsprechendes Antragsprüfungs­
verfahren zu erhöhen, bei dem insbesondere die Angemessenheit 
der beantragten Mittel im Verhältnis zu den angestrebten Vorha­
benszielen und -ergebnissen zu beurteilen wäre. (TZ 13) 

(8) Im Rahmen der "kleinen Systemprüfungen" wäre verstärkt auch 
auf die Behebung mangelhafter, v.a. fInanziell relevanter Bestim­
mungen in den Verträgen bzw. integralen Vertrag bestandteilen 
hinzuwirken. (TZ 14) 
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(9) Die ESF-Musterverträge wären im Einklang mit den Vorga­
ben der Art. ISa-Vereinbarung zu standardisieren und die Bestim­
mungen für allfallige Rückzahlungen durch den Begünstigten - im 
Sinne des Verursacherprinzips - zu präzisieren. (TZ 14) 

(10) Es wäre sicherzustellen, dass die Förderstellen über geeignete 
Verfahren zur Gewährlei tung der gebotenen Ziel- und Ergebnis­
orientierung in der ESF-Umsetzung verfügen und dass deren tat­
ächliche Anwendung in den Vorhabensprüfungen der Prütbehörde 

verstärkt kontrolliert wird. (TZ 15) 

(11) Die Beiegs- bzw. Förderfahigkeit prüfungen wären etwa durch 
die Pauschalierung von Personal- bzw. Sachkosten sowie durch die 
Festlegung von Mindestbeträgen für zuschussfahige Ausgaben zu 
vereinfachen. (TZ 16) 

(12) Im Einklang mit den EU-Vorgaben für die Periode 2014-2020 

wäre ein Mindestbetrag für die Rückforderung von ESF-Mitteln 
festzulegen. (TZ 17) 

(13) In der geplanten ESF-Sonderrichtlinie für die Periode 2014-
2020 wären die EU-spezifIschen Rückforderungsgründe näher zu 
defmieren - darunter auch Fälle, in denen Rückzahlungen an den 
ESF durch die zwischenge chaHeten Stellen zu erfolgen hätten -, um 
verursachergerechte Rückforderungen zu gewährleisten und sach­
lich nicht begründete Rückerstattungen an den ESF aus nationalen 
öffentlichen Mitteln auszuschließen. (TZ 17) 

(14) Die Leistungsanforderungen an die Prütbehörde und die in 
der ESF-Programmperiode durchschnittlich benötigten PersonaI­
re soureen wären zu ermitteln und über das Verhältnis von eige­
ner Leistungserbringung und Leistungszukauf - nach Abwägung 
der mittel- und längerfristigen Vor- und Nachteile bzw. Kosten 
und Risiken - wäre zu entscheiden. Dabei wären mittel- und län­
gerfristig benötigte Prüfungsressourcen - v.a. bei nicht delegier­
barer Letztverantwortung und fmanziellem Risiko - verstärkt im 
Wege interner Pcrsonalumschichtung und - qualillzierung bereitzu­
stellen; der Einsatz externer Dienstleister wäre vorrangig auf tem­
poräre Kapazitätsmängel, Arbeitsspitzen sowie temporär benötigte 
Qualillkationen zu beschränken. (TZ 18) 

(15) Die PauschaJentgelte wären im Hinblick auf die angestrebte 
Leistungsqualität periodisch zu evaluieren, z.B. durch Prüfungen 
mit eigenem Personal , um zuverlässige Informationen über den 
Aufwand und allfällige Efftzienzpotenziale zu gewinnen. (TZ 19) 
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(16) Die in der Periode 2007- 2013 geleisteten Entgelte an externe 
Dienstleister der Prüfbehörde wären anteilig auch aus ESF-Mitteln 
(Technische Hilfe) zu finanzieren . (TZ 20) 

(17) In der Programmperiode 2014-2020 wären für Zwecke der 
Prüfbehörde ESF- Mittel (Technische Hilfe) in angemessener Höhe 
zu reservieren. (TZ 20) 

(18) Im Hinblick auf die beträchtlichen direkten und indirekten 
Kosten zur Behebung von Systemmängeln sollten für die Peri ­
ode 2014-2020 alle kurzfristig möglichen Schritte zur Systemver­
einfachung und Verringerung systeminhärenter Risiken geprüft und 
ausgeschöpft werden . (TZ 21) 

(19) Die Gründe für die Beiziehung externer Dienstleister sowie der 
Lcistungsgegenstand wären akten mäßig nachvollziehbar zu doku­
mentieren. (TZ 22) 

(20) AJlfallige Interessenkonflikte wären auszuschließen, bevor das 
BMASK Beratungsleistungen für die Ausarbeitung horizontaler Ver­
fahrensbestimmungen beauftragt, die potenziell auch den künfti­
gen Auftragsumfang bzw. -inhalt des in Betracht gezogenen Auf­
tragnehmers berühren könnten. (TZ 23) 

(21) Um institutionellen oder personellen Interessenkonflikten vor­
zubeugen - etwa bei Beauftragung bzw. Übernahme von Beratungs­
leistungen oder bei der Wahrnehmung bzw. Änderung von Rollen 
und Funktionen -, wäre für alle mit ESF-Agenden befa sten Ver­
waltungsstellen und externen Dienstleister ein Verhaltenskodex zu 
erstellen und z.B. als Anhang in die geplante ESF-Sonderrichllinie 
für die Periode 2014-2020 zu integrieren. (TZ 23) 

(22) Im Lichte der veränderten Verteilung der ESF-MiUel nach Insti­
tutionen in der Periode 2014- 2020 wären Maßnahmen zu setzen, um 
einem allfallig höheren Fehlerrisikopotenzial in der Periode 2014-
2020 proaktiv entgegenzuwirken. (TZ 26) 

(23) Oie nationalen Förderfahigkeitsregeln für die Gewährung von 
ESF-Mitteln wären aufVereinfachungspotenziale zu überprüfen und 
freiwillig restriktivere Regelungen, etwa für Vergaben bzw. für die 
Einholung von Vergleichsangeboten, an übliche nationale Bestim­
mungen anzupassen. (TZ 27) 
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(24) Die zcilaufwendigen und fehlerannilligen Personalkoslenab­
rechnungen wären zu vereinfachen bzw. wären Pauschaloplionen flir 
die in Betracht kommenden Vorhabensarten zu entwickeln. (TZ 27) 

(25) Die sektionsübergrcifende Steuerung der ESF- Umsetzung wäre 
in der Periode 2014-2020 nachhaltig zu verbessern und v.a. in kri­
tischen Phasen der Programmumsetzung zu intensivieren, um eine 
Klärung offener Fragen bzw. allfaJlig unterschiedlicher Po itionen 
der befassten Sektionen herbeizuflihren. (TZ 28) 

(26) Formelle Anträge an die Europäische Kommission wären zeit­
gerecht vorzubereiten und der Kommission erSt nach BMASK-inter­
ner Abstimmung ZU übermitteln. (TZ 29) 

(27) In kritischen Phasen der Programmvorbereitung und - umset­
zung wäre ein geeignetes Projektmanagement mit temporär ver­
stärkten Personalkapazitäten einzurichten. (TZ 30) 

(28) Die erforderlichen Schritte fur die offizielle Benennung der 
Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörde wären ehesten in die 
Wege zu leiten und die Prüfstrategie zeitgerecht innerhalb von acht 
Monaten nach Genehmigung des Programms durch die Europäische 
Kommission zu erstellen. (TZ 3 I) 
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bspw. 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums fü r 
Finanzen 

Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

Für die Steuerbegünstigung im Zusammenhang mit der Verfolgung 
gemeinnütziger Zwecke lag im BMF kein Konzept vor, das konkret 
fonnulierte Ziele und messbare Kriterien enthielt. Eine systematische 
Beobachtung, Messung und Analyse der Wirkungen der Steuerbe­
freiung fUhrte das BMF nicht durch. Dem BMF war daher die Höhe 
der fUr di e öffentlichen Haushalte damit verbundenen Einnahme­
ausfalle nicht bekannt. 

Vereine waren grundsätzlich nur bei Verwirklichung abgabenrecht­
lich relevanter Sachverhalte oder bei Ausübung steuerpnichtiger 
Tätigkeiten steuerlich erfasst. Gegenüber den mehr al 100.000 im 
zentralen Vereinsregi ter eingetragenen Vereinen lag der Anteil der 
steuerlich erfa sten Vereine zwischen 8,4 Ofo (2012 in Niederöster­
reich) und 17,5 Ofo (2011 in Vorarlberg) . Der RH konnte allerdings 
mangels entsprechender Informationen nicht beurteilen, ob tatsäch­
lich alle steuerlich relevanten Vereine erfasst waren. Im Gegen atz 
dazu waren alle 189 im Jahr 2012 bestehenden gemeinnützigen 
Bauvereinigungen steuerlich erfasst. 

Bei gemeinnützigen Bauvereinigungen waren sowohl die Landes­
regierung als auch die Abgabenbehörde für die Beurteilung der 
Gemeinnützigkeit zuständig. Zwischen beiden gab es keinen insti ­
tutionalisierten Wissens- bzw. Erfahrungsaustausch. obwohl die 
Zusammenarbeit aufgrund der speziellen Rechtsmaterie und der 
geteilten Zuständigkeiten in der Praxis wichtig wäre. 
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Ziele der Überprüfu ng waren: 

die Erhebung der gemeinnützigen Institutionen. die steuerlich 
erfasst sind; 

die Beurteilung der Erfüllung der Zielsetzungen. die der Gesetz­
geber bzw. das BMF im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit ver­
folgt; 

die Erhebungjener Organisationseinheiten. die in der Abgaben­
verwaltung mit der Prüfung. Beurteilung und Feststellung der 
Gemeinnützigkeit befasst sind und die Beurteilung der Aufga­
benerfüllung; 

die Erhebung und Beurteilung der Behandlung der gemeinnüt­
zigen Wohnbaugesellschaften in der Abgabenverwaltung. deren 
Gemeinnützigkeit mit Bescheid seitens der Landesregierung fest­
gestellt wird: 

die Erhebung und Beurteilung der Schnitt teilen des BMF zum 
BMI hinsichtlich des Vereinsregisters; 

die Erhebung und Beurteilung der Schnittstellen des BMF zum 
Österreichischen Verband der Gemeinnützigen Bauvereinigungen. 

Schwerpunkte dieser Überprüfung waren die gemeinnützigen Ver­
eine und die gemeinnützigen Woh nbaugesellschaften sowie die 
Beurteilung der administrativen Abwicklung der abgabenrecht­
lichen Auswirkungen. (TZ I) 

Definition und Erscheinungsformen 

Eine LegaldefInition der gemeinnützigen Zwecke im Abgabenrecht 
enthält die Bundesabgabenordnung (BAO). Danach sind solche Zwe­
cke gemeinnützig. durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefOr­
dert wird. Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nur vor. wenn 
die Tätigkeit dem Gemeinwohl nützt. 

Eine Bauvercinigung war auf ihren Antrag von der zuständigen 
Landesregierung nach Anhörung der Abgabenbehörde mit Bescheid 
als gemeinnützig anzuerkennen, wenn sie die im Wohnungsge­
meinnützigkeitsgesetz (WGG) vorgesehenen Bedingungen erfüllte. 
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Bund 2015/15 

Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

Insbesondere war die Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung dem 
Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungs­
wesens zu richten. (TZ 2) 

Sowohl die BAO (§ )5) als auch das WGG (§ I) verknüpfen das 
Vorliegen der Gemeinnützigkeit mit dem Begriff des Gemeinwohls. 
Beide Gesetzesmaterien ließen für diesen Begriff jedoch einen Aus­
legungsspielraum offen. (TZ 2) 

Die Bestimmungen der BAO fanden auf Gemeinnützige Bauvereini­
gungen keine Anwendung. Sie waren nach dem WGG von der unbe­
schränkten Körperschaftsteuerpflicht befreit, wenn sich ihre Tätig­
keit auf die in § 7 Abs. I bis) WGG genannten Geschäfte und die 
Vermögensvenvaltung beschränkte. (TZ 4) 

Ziele und Wirkungen 

Der Förderungsbericht der Bunde regierung für das Jahr 201) 
enthielt zwar Hinweise auf Begünstigungen wegen der steuerlichen 
Gemeinnützigkeit, allerdings informierte das BMF nicht über die 
Fördersummen, weil e zum fInanziellen Volumen keine Anga­
ben machte. Ebenso fehlten Angaben zu Begünstigungen wegen 
Gemeinnützigkeit in anderen Abgabengesetzen. Dadurch fehlten 
dem Ge etzgeber und der Bundesregierung, insbesondere dem BMF, 
die nötigen Grundlagen für politische Entscheidungen. Eine sorgfal ­
tige Prüfung und eine darauf aufbauende gezielte Steuerung, ob die 
bestehenden Begünstigungen weiter gewährt werden sollen , waren 
nicht möglich. (TZ 5) 

Für die Steuerbegün tigung i.Z.m. der Verfolgung gemeinnütziger 
Zwecke lag im BMF kein Konzept vor, das konkret formulierte Ziele 
und messbare Kriterien enthielt. Eine systemati che Beobachtung, 
Messung und Analyse der Wirkungen der Steuerbefreiung führte 
das BMF nicht durch. Dem BMF war daher die Höhe der ftir die 
öffentlichen Haushalte damit verbundenen Einnahmeausfalle nicht 
bekannt. (TZ 5) 

Eine Evaluierung der Steuerbegünstigung i.Z.m. der Gemeinnüt ­
zigkeit erfolgte bislang nicht. Insbesondere war nicht bekannt, ob 
die bereits jahrzehntelang gewährte Steuerbegünstigung im Ver­
gleich zur - vom BMF angeführten - alternativen Aufgabenerftil ­
lung durch den Staat die sparsamere, wirtschaftlichere und zweck­
mäßigere Variante war. (TZ 5) 
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Vereine waren wie a lle juristischen Personen des privaten Rechts 
grundsätzlich steuerpflichtig. Besonderheiten ergaben sich aus dem 
Vereinsgesetz, wonach Vereine "nicht auf Gewinn berechnet" sein 
durften und aus den Regelungen in steuerlichen Spezialgesetzen 
wie bspw. Körperschaft-, Umsatzsteuergesetz und Bundesabgaben­
ordnung. (TZ 6) 

Das BMF er teilte als Auslegungsbehelf für die Besteuerung von 
Vereinen die Vereinsrichtlinien 2001, welche die Abgabenbehör­
den generell anzuwenden hatten. Diese Vereinsrichtlinien waren 
mit 260 Seilen sehr umfangreich und stellten ein Indiz dafür dar. 
dass die zugrunde liegende Rechtsbasis für die Verwaltungspraxis 
nicht ausreichend eindeutig formuliert war. (TZ 6) 

Erfassung von (gemeinnützigen) Vereinen 

Für die Beurteilung der steuerlichen Relevanz und der Gemeinnüt­
zigkeit von Vereinen waren die erforderli chen Informationen nicht in 
ausreichendem Maße in der Abgabenvenvaltung vorhanden. (TZ 7) 

Neuaufnahme (steuerliche Erfassung) von Vereinen 

In Abhängigkeit vom grundsätzlichen Aktenlaufkam es bei den vom 
RH überprüften Finanzämtern (Finanzamt Wien 1/23 und Finanzamt 
Linz) zu unterschiedlichen Abläufen bei der Erfassung und Abbil­
dung von Vereinen im Abgabeninformationssystem. (TZ 8) 

Vorgaben des BMF für eine einheitliche Vorgangsweise fehlten. 
(TZ 8) 

Bearbeitung der Vereinssteuerakten 

Oie Besteuerung der. in verschiedensten Branchen und Betriebsgrö­
ßen tätigen. Vereine unterlag - fmanzamtsintern - keiner gesondert 
geregelten sachlichen und örtlichen Zuständigkeit. In den Finanz­
ämtern mit allgemeinem Aufgabenkreis waren daher alle BV-Teams 
für die Erhebung der Steuern von Vereinen zuständig, obwohl zur 
korrekten Veranlagung ein Spezialwissen erfo rderlich war. (TZ 9) 
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Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

Gemeinnützigkeit von Bauvereinigungen 

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Bauvereinigungen 
erfolgte ausschließlich durch die Ämter der Landesregierungen. 
wobei die Abgabenbehörden ParteisteIlung im Verfahren hatten. 
Den Abgabenbehörden kam ein Antragsrecht auf Einleitung eines 
Verfahrens zur Entziehung der Anerkennung der Gemeinnützig­
keit zu. (TZ 10) 

Zwi chen den Abgabenbehörden und den Ämtern der Landesregie­
rungen gab es keinen institutionalisierten Wissens- bzw. Erfah­
rung au tausch zweck Beurteilung der Gemeinnützigkeit von Bau­
vereinigungen. obwohl die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten 
aufgrund der speziellen Rechtsmaterie und der geteilten Zuständig­
keiten in der Praxi wichtig wäre. (TZ 10) 

Steuerliche Relevanz gemeinnütziger Bauvereinigungen 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gab es österreich weit 
I B9 gemeinnützige Bauvereinigungen (GBVj, die auch in den 
elektronischen Systemen der Finanzvenvaltung erfasst waren. Die 
gemeinnützigen Bauvereinigungen trugen in den Veranlagungs­
jahren 2009 bis 2012 einen Anteil von 0.01 % am bundesweiten 
Körperschaftsteueraufkommen bei. (TZ 11) 

Zuständigkeit der Finanzämter fUr gemeinnützige Bauvereinigungen 

Für die Erhebung der Abgaben von GBV gab es keine gesetzlich oder 
in Verordnungen geregelte Sonderzuständigkeit der Finanzämter, 
obwohl fUr die steuerliche Gesamtbeurteilung der GBV umfassendes 
Spezial wissen essenziell war. Entgegen den rechtlichen Vorgaben 
sah die Textierung in den Körperschaftsteuerrichtlinien abweichende 
Zuständigkeiten fUr Finanzämter vor. (TZ 12) 

Die Veranlagungsakten waren 2012 zu BI % (153 GBV) in den sie­
ben Finanzämtern mit Sonderzuständigkeit gemäß AVOG (AVOG­
Ämtern) konzentriert. Die re tlichen Fälle (36 % bzw. 19 % ) ver­
teilten sich auf weitere 17 Finanzämter, welche jeweils fUr eine bis 
höchstens vier GBV zuständig waren. Eine Konzentrierung aller 
GBV-Fälle auf die sieben AVOG- Ämter könnte zu Synergien in den 
VenvaJtung abläufen und zu EffIzienzsteigerungen fUhren. Die not­
wendigen Fachkenntnisse für GBV-Fälle wären dann nur mehr an 
sieben Standorten bundesweit bereitzustellen. (TZ 12) 
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Kompetenzverteilung im Finanzamt rur gemeinnützige Bauverei­
nigungen 

Für GBV- Akten gab es in den vom RH überprüften Finanzämtern 
(Wien 1/23 und Linz) keine gesondert geregelten Zuständigkeiten. 
Sie waren - anders a ls erwa bei Banken und Versicherungen - auf 
alle Teams der Betriebsveranlagung/- prüfung (BV- Teams) verte ilt, 
obwohl die Veranlagung der GBV ein Spezial wissen erforderte, wie 
z.B. die Bestimmungen des WGG. Auch innerhalb der Teams war 
keine Spezialisierung vorgesehen. (TZ 13) 

Ausnahme- und FesLStellungsbc cheide 

Die Bescheide über Ausnahme- und FesLStellungsanträge der GBV 
waren wesentlich ftir die Beurteilung der KörperschaftsteuerpOicht 
und der Richrigkeit der Abgabenerldärungcn. Eine dementspre­
chende Dokumentation war daher von besonderer Bedeutung, etwa 
im Hinblick auf einen Antrag der Abgabenbehörde nach § 35 WGG 
(Entziehung der Gemeinnützigkeit) an die Landesregierung. (TZ 14) 

In beiden überprüften Finanzämtern (Wien 1/23 und Linz) waren 
sowohl die Anträge als auch die entsprechenden Bescheide nicht 
elektroni ch erfasst. Es war daher nicht sichergestellt, dass die ftir 
die Veranlagung zuständigen Finanzämter alle rur die steuerliche 
Beurteilung von GBV erford erlichen Unterlagen und Informationen 
zur Verftigung hatten. (TZ 14) 

Steuerliche Erfassung der gemeinnützigen Bauvereinigungen 

Die GBV wiesen im Abgabeninformarionssyslem keine eigene inner­
organisatorische Kennzeichnung auf. Das einzige, rur steuerliche 
Zwecke vorgesehene Kennzeichnungsmerkmal war die Mitglieds­
nummer beim Revisionsverband, welche jedoch nicht zuverläs-
ig erfasst war. Daher gab es ftir die Finanzämter keine elektro­

nischen Gesamtauswertungsmöglichkeiten aus den Datenbeständen 
des Abgabeninformationssystems der Abgabenverwaltung im Hin­
blick auf die GBV. Deshalb ruhrten die Fachbereiche der überprüf­
ten Finanzämter eigene Übersichtslisten. (TZ 15) 
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Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

Prülberichte des Revisionsverbandes 

Die GBV hatten sich in jedem Geschäftsjahr einer Prüfung des Jah­
resabschlus es zu unterziehen. Die Prüfberichte waren vom Revisi ­
onsverband spätestens drei Monate nach Beendigung der Prüfung 
der Landesregierung und der zuständigen Abgabenbehörde vorzu­
legen. Sie bildeten eine wesentliche Grundlage, um eine steuerliche 
Beuneilung der GBV vornehmen zu können. In den überprüften 
Finanzämtern waren die jährlichen Prülberichte trotz gesetzlicher 
VerpOichtung jedoch nicht vollständig verfügbar. (TZ 16) 

Außenprürungen 

Entgegen den Angaben des BMF bildete die Gemeinnützigkeit von 
Vereinen und Bauvereinigungen keinen regelmäßigen Schwer­
punkt der Außenprüfungen. Bei den vom RH untersuchten Fäl­
len zeigte sich, dass Außenprüfungen bei Vereinen teilweise zu 
bedeutenden Mehrergebnissen (mehr als 30.000 EUR im Einzelfall) 
führten. (TZ 17) 
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Kenndaten zur Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

Rochtsgrundl.gen 

Vereine laut Vereinsregister 

erfasste Vereine in der 
Abgabenverwaltung 

GBV 

Körperschaft'teuer 

davon Vereine 

davon GBV 

Umsatzsteuer juristische Personen 

davon Vereine 

davon GB'-

lohnsteuer jurist ische Personen 

davon Vereine 

davon GBV 

Großbetrieb,prüfung 

AmUbetrieb,prüfung 

keine Zuordnung] 

Großbetrieb,prüfung 

Amtsbetrieb'prüfung 

- Abgabenverwaltung50rganisationsgesetz 2010, 8GBL I Nr. 9/ 2010 
i.d.g.F 

- Bundesabgabenordnung, BGBL Nr. 194/ 1961 Ld .g.F. 
- Körperschaft,teuerge,etz 1988, BGBL Nr. 401/ 1988 Ld.g.F. 
- Um,atz,teuergesetz 1994 - UStG 1994, BGBL Nr. 663/ 1994 i.d.g.F. 
- Vereinsge,etz 2002, BGBL Nr. 66/ 2002 i.d.g.F. 
- Wohnung,eigentum.ge,etz 2002, 8G8L Nr. 70/ 2002 Ld.g.F. 
- Wohnung'gemeinnützigkeit,gesetz, 8G8L Nr. 139/ 1979 Ld.g.F. 
- Uebhabereiverordnung, BGBL Nr. 33/ 1993 i.d.g.F. 
- Vereinsgesetz- Durchführungsverordnung - VerGV, BGBL U 

Nr. 60/ 2005 Ld.g.F. 
- Vereinsrichtlinien 2001, GZ BMF- 010200/ 0012- VI/ 6/ 2013 
- Uebhabereirichtlinien 2012 - LRL 2012, GZ BMF- Ol0219/ 0429-

VI/ 6/ 2013 
- Körperschaftsteuerrichtlinien 2001, GZ BMF- 06 5004/ 11-IV/ 6/ 01 

2009 2010 2011 2012 
Veränderung 

2009 bis 2012 

Anzahl Vereine in er. 
114.716 116.556 117.828 118.973 4 

14.569 14 .716 15.019 14 .176 -3 

Anzahl Gemeinnützige Bau.ereinigungen (GBV) 

189 191 189 189 0 

2009 2010 2011 2012 
Veränderung 

2009 bis 2011 

Elnnohmen In Mio. EUR' in 0Ja 

4.517,73 4.999.42 5.014,78 3.271,37 11 

4,03 4,14 4,21 3,20 4 

0,37 0,64 0,36 0,30 -3 

13.505,06 14.228,15 13.587,27 11.412,40 1 

39-65 32.74 46,25 4M2 17 

- 310,42 - 315,00 - 302,57 - 262,46 - 3 

18.973.35 19.803,85 21.020,05 22.512,70 11 

263.70 276,31 288,39 313,67 9 

51,02 53,80 56,13 58,34 10 

PrüfungszusUndlgkelt Vereine in "/" 

0,61 0,61 0,61 0,64 

69,18 74,09 79,07 90,80 

30,21 25,30 20,32 8,56 

Prüfungszuslindlgkeit GBV in "/" 

47,83 47,31 47,31 47,06 

52,17 52,69 52,69 52,94 

Die dargestellten Zahlen beziehen sich auf die Veranlagungsjahre 2009 bis 2012. wobei die Veranlagung 2012 zum 
Prüfungszeitpunkt noch nicht vollstandig abgeschlossen war, daher Jahresvergleich nur 2009 bis 2011. 
resultiert aus Vorsteuerüberhängen 
Hierbei handelt es sich um Vereine. die mittlerweHe gelöscht wurden. daher ist in den Grunddaten keine Betriebskategorie 
mehr vorhanden und somit keine Zuordnung fur die Zustandigkeit der Groß- oder Amtsbetriebsprüfung mehr möglich. 

QueUen: BMF; BMI Vereinsregister; Statistik Austria 
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Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

1 Der RH überprüfte von Februar bis April 2014 die Gemeinnützigkeit 

im Steuerrecht. Ziele der Überprüfung waren: 

die Erhebung der gemeinnützigen Institutionen, die steuerlich erfasst 
sind; 

die Beuneilung der Erftillung der Zielsetzungen, die der Gesetzge­
ber bzw. das BMF im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit verfolgt; 

die Erhebungjener Organisationseinheiten, die in der Abgabenver­
waltung mit der Prüfung, Beuneilung und Feststellung der Gemein­
nützigkeit befa st sind und die Beuneilung der Aufgabenerftillung; 

die Erhebung und Beuneilung der Behandlung der gemeinnützigen 
Wohnbaugesellschaften in der Abgabenverwaltung. deren Gemein­

nützigkeit mit Bescheid seitens der Landesregierung festgestellt 
wird; 

die Erhebung und Beuneilung der Schnittstellen des BMF zum BMI 
hin ichtlich des Vereinsregister.;; 

die Erhebung und Beuneilung der Schnittstellen des BMF zum Öster­
reichischen Verband der Gemeinnützigen Bauvereinigungen. 

Schwerpunkte dieser Überprüfung waren die gemeinnützigen Vereine 
und die gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften sowie die Beunei­

lung der administrativen Abwicklung der abgaben rechtlichen Aus­
wirkungen. 

Folgende Themen waren nicht Gegenstand dieser Gebarungsüberprü ­
fung: 

die steuerlichen Begünstigungen ftir mildtätige und kirchliche Zwe­
cke, 

die Gemeinnützigkeit im Sinne de Krankenanstaltengesetzes, 

die Gemeinnützigkeit im Sinne des Bundes- Stiftungs- und Fonds­
ge etze . 

außersteuerliche Aspekte bei gemeinnützigen Wohnbaugesellschaf­
ten. 

Prüfungshandlungen setzte der RH im BMF und in den Finanzämtern 
Wien 1/23 und Linz. 
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Zu dem im Mai 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BMf 

im August 2015 Stellung. Der RH übermittelte seine Gegenäußerung 
an das BMF im Dktober 2015. 

Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

Definition und 
Erscheinungsformen 

260 

2.1 Der RH überprüfte die steuerliche Gemeinnützigkeit im Sinne der Bun­
desabgabenordnung (BAD) und des Wohnungsgemeinnützigkeits­

gesetzes (WGG) und befasste sich ausschließlich mit Vereinen und 
Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV]. 

(1) Bundesabgabenordnung (BAD) 

Steuerbefreiungen für Körperschaften, die gemeinnützige Zwecke ver­
folgten, fanden sich bereits in früheren Gesetzeni. 

Eine Legaldefmition der gemeinnützigen Zwecke im Abgaben­

recht enthält hellte § 35 BAD: _( 1) Gemeinnützig sind solche Zwe­
cke, durch deren Erftillung die Allgemeinheit gefOrden wird. 
(2) Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nur vor, wenn die Tätigkeit 
dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem, sittlichem oder materiel­
lem Gebiet nütz!. Dies gilt insbesondere für die Förderung der Kunst 

und Wissenschaft. der Gesundheit pnege, der Kinder- . Jugend- und 
Familienfürsorge, der Fürsorge für alte, kranke oder mit körperlichen 
Gebrechen behaftete Personen. des Körperspons. des Volkswohnungs­
wesens, der Schulbildung, der Erziehung, der Volksbildung. der Berufs­
ausbildung, der Denkmalpflege, des Natur-, Tier- und Höhlenschut­
zes, der Heimatkunde, der Heimatpnege und der Bekämpfung von 

Elementarschäden." 

(2) Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) 

Eine Bauvereinigung war auf ihren Antrag von der zuständigen Lan­
desregierung nach Anhörung der Abgabenbehörde mit Bescheid als 
gemeinnützig anzuerkennen. wenn sie die im WGG vorgesehenen 
Bedingungen erfüllte2. Diese waren im Wesentlichen: 

Rechtsform einer Genossenschaft, GmbH oder Aktiengesellschaft 
mit Sitz im Inland (§ I Abs. I WGG); 

1 § 4 Ab,. 1 Z 6 KStG 1953 bzw. § 5 Ab,. 1 Z 6 KStG 1966 glich dem § 2 Z 4 des deut ­
schon KStG 1920 RS1BI. 1920 S. 393 bzw. dem § 4 Ab,. 1 Z 6 des deutschen KStG 1934. 
Bund6abgabenordnung (BAOI 8GBI. Nr. 191 / 1961 vom 28. Juni 1961 

l §IAb'. IWGG 
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die Tätigkeit war unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl 
dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu rich­
ten (§ lAbs. 2 WGG); 

das Vermögen war der Erfüllung solcher Aufgaben zu widmen 
(§ lAbs. 2 WGG); 

der Geschäftsbetrieb war regelmäßig zu prüfen und zu überwachen 
(§ lAbs. 2 WGG); 

die Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) mussten zu einem 
Revisionsverband gehören und sich von diesemjährlich prüfen las­
sen (§§ 5 und 28 WGGl; 

die GBV hatte sich nach ihrem Genossenschaftsvertrag (Gesell­
schaftsvertrag, Satzung) und tatsächlich mit der Errichtung und 
Verwaltung von Wohnungen mit einer Nutzfläche von höchstens 
150 Quadratmetem mit normaler Ausstattung, von Eigenheimen 
mit höchstens zwei Wohnungen dieser Art und von Heimen sowie 
mit Sanierungen größeren Umfangs im Inland zu befassen und ihr 
Eigenkapital vomehmlich für diese Zwecke einzusetzen (§ 7 Abs. I 
bis 3 WGG); 

das Entgelt für die Überlassung von Baulichkeiten musste angemessen 
sein (so hoch, wie zur Bewirtschaftung der Baulichkeit erforderlich -
§ 13 Abs. I WGG); 

die Geschäftsführung und Verwaltung mussten den Grundsätzen 
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entspre­
chen (§ 23 Abs. I WGGl; 

die gesamte Geschäftsführung unterlag der behördlichen Überwa­
chung durch die Landesregierung (§ 29 Abs. I WGG). 

(3) Begriff der Gemeinnützigkeit 

Sowohl die BAD (§ 35 BAD) als auch das WGG (§ I WGG) verknüpf­
ten das Vorliegen der Gemeinnützigkeit mit dem Begriff des Gemein­
wohls. Beide Gesetzesmaterien ließen für diesen Begriff jedoch einen 
Auslegungsspielraum offen. 

2.2 Der RH wies darauf hin, dass sowohl die BAD für Vereine als auch das 
WGG für Bauvereinigungen eine Förderung des Gemeinwohls für das 
Vorliegen der Gemeinnützigkeit verlangten, für diesen Begriff jedoch 
einen Auslegungsspielraum offen ließen. 
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Voraussetzungen für Steuerbegünstigungen 

Voraussetzungen 
für Steuerbegünsti­
gungen für Vereine 
und Gemeinnützige 
Bauvereinigungen 

262 

Der RH empfahl dem BMF, darauf hinzuwirken, dass Ge etze (Le.S. BAO 
und WGG) so klar und präzise wie möglich formulien werden, um 
dercn Vollzug (insbesondere betreffend Gemeinnützigkeit und Gemein­
wohl) zu erleichtern. 

Vereine 

3 Umer folgenden Voraussetzungen konme ftir Vereine eine Steuerbe­
günstigung LZ.m. Gemeinnützigkeit gewähn werden: 

Vorliegen von steuerbegünstigten Zwecken gemäß § 35 BAO, 

ausschließliche Förderung dieser Zwecke, 

unmillelbare Förderung dieser Zwecke, 

vollständige Verankerung dieser Grundsätze in den Rechtsgrund­
lagcn (Statuten) des Vereins und 

Einhaltung dieser Grundsätze auch im Rahmen der tatsächlichen 
Geschä f1sftih ru ng. 

Für gemeinnützige Vereine galten somit u.a. folgende begünstigende 
Bestimmungen: 
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Voraussetzungen für Steuerbegünstigungen Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

Tabelle 1: Begünstigende Bestimmungen für Vereine, die gemeinnützige Zwecke 
verfolgen 

Abgabenart 

Körperschaftsteuer 

Umsatzsteuer 

Kommunalsteuer 

Grundsteuer 

Glücksspielabgabe 

Gebühren 

QueUen: BMF; RH 

Bund 2015/15 

Auswirkung Bestimmung Anmerkung 

Befreiung § 5 Z 6 KStG 1988 unentbehrliche Hilfsbetriebe, 
§ 21 Abs. 1 Vermägensverwaltung 
KStG 1988 

Gewinnfreibetrag § 23 KStG 1988 für steuerpflichtige Tätigkeit 
(7.300/10.000 EUR ab 
2013) 

beschränkte § 21 Ab •. 2 KStG i.d.R. für (abzugSPfliChtigeJ 
Steuerpflicht 1988 Kapitaleinkünfte (insb. KE t) und 

Immobilienveräußerungen (Immo-
ESt) 

(unechte) Befreiung § 6 Abs. 1 UStG 1994 z.B.: Z 14 Sport 
Z 18 Fürsorge, Z 25 Kultur 

Ermäßigung auf 10 'fo § 10 Abs. 2 Z 7 Generaltatbestand 
UStG 1994 

Befreiung § 8 Z 2 KommStG für gemeinnützige Vereine bei 
1993 Gesundheitspflege und Kinder- , 

Jugend-, Familien-, Kranken-, 
Behinderten-, Blinden- und 
Altenfürsorge 

Befreiung § 2 Z 2 lit. a, Z 3 ästerreichisches Rotes Kreuz, 
lit. b, Z 4 GrStG 1955 Nutzung zu mildtätigen (und 

gemeinnützigen) oder sportlichen 
Zwecken 

Ermäßigung von 12 'l", § 58 Abs. 2 i.V.m. Lotterien ohne Erwerbszweck, 
auf 5 % §§ 32 bis 35 GSpG wenn Reinertrag für 

gemeinnützige Zwecke verwendet 
wird 

Befreiung § 2 Z 3 GebG 1957 für wissenschaftliche, humanitäre 
und wohltätige Zwecke 

Führte cin gemeinnütziger Verein einen Gewerbebetrieb3, einen 
land- und forstwirtsch aftlichen Betrieb oder einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb', ergaben sich folge nde Auswirkungen auf die steu­
erlichen Begünstigungen : 

) Eine selbständige. mn:hh<lhige Betätigung. die mit Gewinnabsicht untrrnommt'li wird 
und sich als BC1ciligung am allgemeinen wim.chaftlichcn Verkehr darstellt. ist Gewerbe· 
l>etricb im Sinn der AbgabenvoßChrificn, wenn die Betäl:igung weder als Ausübung der 
Land- und Forsrwinschan noch als Ausübung r::ines frt:-ien Berures noch als eine andcrt 
selbsl~ndigt Arbtit im Sinn des EinkommenslC'Ucrrechle5 anzusehen ist. Ein Gf'wcrbt"­
betrieb liegl. wr,:nn sr:ine Voraussetzungen im Übrigen gegeben sind. auch vor, wenn 
das Stn .. b~n n(l(:h Gewinn (die Gewinnabsicht) nur cin Nebenzweck. isl j§ 26 BAOl. 

4 Ein~ selbständige, nachhallig~ Betätigung, die ohnt GewinnabsichI unternommen wird, 
iSI wirtschaftlicher Geschäftsbclrieb im Sinn der Abgabenvorschriften. wenn durch 
die Betärigung Einnahmer'l oder andere wirtschaftliche Voneile erzieh werden und di(' 
8tläligung übtr den Rahmen einer Vermögensvcrwalrung hinausgeht (§ JI BA01. 
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Voraussetzungen für Steuerbegünstigungen 

, 

Tabelle 2: Überblick über die steuerliche Behandlung der wirtschaftlichen Tätigkeit von 
gemeinnützigen Vereinen 

Art der wirt­
schaftlichen Tltigkeit 
bzw. Ausprigungen 
des aetrlebs 

Gewlnnerzielungs ... 
ibslcht und Tellnihme 
im wirtschiftlIchen 
Verkehr 

steuerliche Wirkung 

Beispiele 

Gewerbebetrieb/land­
und forstwirtschaftUcher 
Betrieb 

Gewinnerzielungsa bsicht 
und Beteiligung am 
wi rtschaftlichen Verkehr 

immer schädlich (Ge, amt­
begünstigung geht 
verloren und es besteht 
grundsätzLich Steuer~ 
pRicht) 

Gasthau,. Tischlerei, 
Warenhaus 

wirtschaftlicher Geschäft, bet rieb 

begUn,tigung,­
schädlicher 
wir tschaftlicher 
Geschäftsbetrieb' 

entbehrlicher 
Hilfsbetr ieb' 

unentbehrlicher 
Hilfsbetrieb' 

keine Gewinnerzielungsabsicht (aber Einnahmen oder 
Vorteilserzielung) und keine Beteiligung am 

wirtschaftlichen Verkehr 

immer schädlich 
(Ge,amtbegiln,­
tigung geht ver­
loren und e, be­
,teht grund,ätzlich 
Steuerpflicht) 

Kantine, "große"'" 
Vereinsfeste; 
nachhaltig durch-
gefUhrte Beneftz­
veranstaltungen 

es besteht eine 
Steuerpflicht filr 
den entbehrlichen 
Hilfsbetrieb 

.. kteine"s Verelns~ 
fe,te - i.d.R. lieb­
habereibetrieb 

unentbehrlicher 
Hilf,betr ieb 
ist wie Verein 
steuerbefreit 

Sportbetrieb, 
Behlnderten­
werkstatt, 
Schutzhütten 

Begünstigungsschädtiche wirtschaftliche Cieschaftsbetriebe sind Betriebe. die keine Hitfsbetriebe mehr sind . 
Ein entbehrlicher HHfsbetrieb liegt vor, wenn der Geschaftsbetrieb zwar für die Erfüllung des Vere inszwecks nicht 
unentbehrlich is t. aber doch mit ihm im Zusammenhang steht. 
Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb liegt vor, wenn: 
- der Betrieb insgesamt auf die Erfüllung begunstigter Zwecke eingestellt ist. 
- die betreffende Betät igung rur die Erreichung des Vereinslwecks in ideeLLer Hinsicht unentbehrlich ist und 
- der Betrieb zu abgabepft.ichtigen Betrieben (konkret) nicht in größerem Umfang in direkten Wettbewerb tritt. 
Siehe Kriterien kleines Vereinsfest. Werden durch ein Vereinsfest diese Kriterien nicht kumulat iv erfu llt . liegt ein großes 
Vereinsfest vor. 
Voraussetzungen fur ein kleines Vereinsrest gemäß Vereinsrichtlinien 2001 : 
- Oie Organisation wird ausschließlich von Vere insmitgliedern oder deren nahen Angehorigen vorgenommen . 
- Oie Verpftegung überste igt ein beschranktes Angebot nicht und wird ausschließlich von Vereinsm itgliedern oder deren 

nahen Angehörigen bereitgestellt und verabreicht. 
- Da die Organisation ausschließlich. von Vereinsmitgliedern und deren nahen Angehörigen 'Vorzunehmen ist, darf auch die 

Darbietung von Unterhaltungse inlagen (Mus ik-. Show- und Tanzeinlagen) nur durch Vereinsm itgtieder oder regionale und 
der breiten Masse nicht bekannte KunstIer (n icht bekannt durch film. Fernsehen. Rad io) erfolgen. 

Das kleine Vereinsfest umfasst alle geselligen Veranstaltungen der oben genannten Art. die insgesamt einen Zeitraum von 
48 Stunden im Kalenderjahr nicht übersteigen. 

QueUen: BMF; RH 

Abweichend vo n diesen allgemeinen Grundsätzen kann das Finanz­
amt ge mäß § 44 Abs. 2 BAO auf An trag eines Vereins vo n der 
Geltendma chung einer Abgabepnicht absehen, wenn andernfalls di e 
Erreichung des vom Verein verfolgten gemei nnützige n Zwecks vereil elt 

oder wesentli ch genihrdeI wä re. Eine solche Bewilligung gilt gemäß 
§ 45a BAO als erteilt, wenn die Vereinsumsä tze im Rahmen vo n land ­
u nd forstwirtscha ft li chen Betrieben, Gewerbebetrieben u nd wirtschaft ­

lichen Geschäftsbetrieben im Veranlagungszeitra um insgesamt de n 
Betrag von 40.000 EU R nicht übersteigen. 
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Weiters war bei gemeinnützigen Vereinen gemäß § 23 Abs. I KStG 

bei Ermittlung des Einkommens ein Betrag in Höhe des Einkommens, 
höchstens jedoch 10.000 EUR (vor 2013: 7.300 EURI abzuziehen.5 

Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV] 

4 (1) Die Bestimmungen der §§ 34 ff. BAD über gemeinnützige, mildtä­
tige und kirchliche Zwecke fanden - im Gegensatz zu Vereinen - auf 
die GBV keine Anwendung. 

(21 In enragsteuerlicher Hinsicht waren Bauvereinigungen, die nach 
dem WGG als gemeinnützig anerkannt waren, von der unbeschränk­

ten Körperschaftsteuerpfiicht befreit, wenn sich ihre Tätigkeit auf die 
in § 7 Abs. I bis 3 WGG genannten Geschäfte und die Vermögensver­
wallung beschränkte6• 

Bauvereinigungen, die Geschäfte außerhalb der in § 7 Abs. I bis 3 WGG 
bezeichneten Art tätigten, waren unbeschränkt körperschaftsteuer­
pfiichtig. Auf An trag der Bauvereinigung hatte das zuständige Finanz­

amt die unbeschränkte Steuerpflicht bescheidmäßig auf derartige 
Geschäfte unter der Auflage Zu beschränken, dass für diese ein geson­
derter Rechnungskrcis geführt wurde (AusnahmeanlragV. 

Weiters hatte das zuständige Finanzamt auf Antrag der Bauvereinigung 

im Zweifelsfall bescheidmäßig festzu teilen, ob ein geplantes Geschäft 
unter § 7 Abs. I bis 3 WGG fiel oder nicht (FeststellungsantraglB. 

(3) In umsatzsteuerlicher Hinsicht waren die erbrachten Leistungen 
von Bauvereinigungen, die na h dem WGG als gemeinnützig aner­
kannt waren, im Rahmen ihrer Tätigkeiten nach § 7 Abs. I bis 3 WGG 

insofern begünstigt, als sich die Umsatzsteuer auf 10 % ermäßigte (im 
Vergleich zum Normalsteuersatz von 20 %)9. 

(4) Im Überblick stellten sich die steuerlichen Begünstigungen für GBV 

wie folgt dar: 

5 Diese Regelung gilt für alk Körp~rschant'.n. die gemeinnützigen. mildtätigen oder kirt."h-
lichen Zwecken dienen. 

• §SZ 10 KS,G '988 

, !i 6a Abs. 1 und 2 KSIG 1988 

• § 6a Abs. ) K.SfG 1988 

, § ,OAb •. 2Z7US,G 1994 
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Tabelle 3: Steuerliche Begünstigungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) 

Abgabenart 

Körperschl1ftsteuer 

Umuasteuer 

QueUen: BMF; RH 

Ziele und Wirkungen 

266 

Auswirkung Bestimmung Anmerkung 

Befreiung von der un- § 5 Z 10 LV.m. § 6_ KSlü 1988 Geschäfte im Sinne des § 7 
beschränklen Steuer- Abs. 1 bis l WGG 
~ftichl 

§ 6_ Abs. 2 KSIG 1988 Ausnahmegenehmigung mit 
Bescheid: Einschränkung der 
unbeschränkten Sleuerpfticht 
auf einzelne Geschäfte. die 
nicht unler § 7 Abs. 1 bis l 
WGG fallen 

§ 6_ Abs. l KSIG 1988 Feslslellungsbescheid. ob ein 
Geschäft unler § 7 Abs. 1 bis l 
WGG fälll 

ErmäBigung auf 10 " § 10 Abs. 2 Z 7 UStG 1994 Gene .. lt_lbesl_nd 

5.1 (I) Das Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG 2013) verpflichtet die 
Bundesregierung, dem Nationalrat jährlich bi zum Ablauf des dem 
Berichtsjahr folgenden Finanzjahres einen Förderungsbericht vorzu­
legen. Der Bundesminister für Finanzen al Verfasser des Förderungs­
bericht halle die indirekten Förderungen zumindest nach den jewei­
ligen gesetzlichen Bestimmungen und den begün tigten Bereichen 
auszuweisen. 1o 

Der Förderungsbericht der Bunde regierung enthielt in seiner Fassung 
für das Jahr 20t3 im Kapitel über die indirekten Förderungen fol ­
gende Hinweise auf Begünstigungen wegen der teuerlichen Gemein­
nützigkeit: 

- § 5 Z 6 KStG 1988: Befreiung von Körperschaften, die der Förde­
rung gemeinnütziger Zwecke dienen; 
Ziele waren die Förderung gemeinnütziger Zwecke sowie ein Signal 
an die Verantwortungsgesellschaft; 

§ 5 Z 10 LV.m. § 6a KStG 1988: Befreiung für gemeinnützige Bau­
verei nigu ngen; 
Ziel war die Förderung des Wohnbaus. 

In beiden Fällen informierte das BMF nicht über die Fördersummen, 
weil eS zum ftnanziellen Volumen der Begünstigungen keine Angaben 
machte. Ebenso fehlten Angaben zu Begünstigungen wegen Gemein­
nützigkeit in anderen Abgabengesetzen. 

10 § 47 Ab,. ) bis 5 BHG 20 13 
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Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

(2) Für die Steuerbegünstigung i.Z.m. der Verfolgung gemeinnütziger 
Zwecke lag im BMF kein Konzept vor, das konkJet formulierte Ziele und 
messbare Kriterien enthielt. Nach Angaben des BMF sei es das Ziel der 
Steuerbegünstigung. freiwilliges gemeinwohlbezogenes Engagement 
zu fordern und damit auch eine Entlastung des Staates herbeizufüh­
ren". Die Verfolgung begünstigter Zwecke liege im weitesten Sinn im 
öffentlichen Interesse. In vielen Bereichen sei der Staat selbst gefor­
dert und müsse unmittelbar selbst tätig werden. Würden nunmehr in 
diesen Bereichen (z.B. Aus- und Fortbildung, Sozialfürsorge, Jugend­
wohlfahrt, Krankenpnege, Gesundheilsvorsorge usw.) private Körper­
schaften tätig werden, führe dies Zu einer personellen und finanziellen 
Entlastung des Staates. Im Gegenzug erschiene es daher gerechtfer­
ligl, als Ausgleich für den selbstlosen Einsatz eine Steuerbefreiung für 
Zufallsgewinne bzw. eine Steuerbegünstigung für Einkilnfte, die wie­
derum dem Gemeinwohl zu Gute kommen. zu gewähren 12. 

(3) Eine systematische Beobachtung, Messung und Analyse der Wir­
kungen der Steuerbefreiung führte das BMF nicht durch. Dem BMF 
war daher die Höhe der für die öffentlichen Haushalte damit verbun­
denen Einnahmeausfalle nicht bekannt. Allerdings fehlte für derartige 
Berechnungen die grundSätzliche Datenbasis. 

5.2 Nach Ansicht des RH waren allgemein gehaltene Zielformulierungen 
für die Beurteilung einer Zielerreichung nicht geeignet und kein Maß­
stab für eine Erfolgskontrolle. Der RH wies kritisch darauf hin, dass 
eine Evaluierung der Steuerbegünstigung i.Z.m. der Gemeinnützigkeit 
bislang nicht erfolgte. Insbesondere war nicht bekannt, ob die bereits 
jahrzehntelang geWährte Steuerbegünstigung im Vergleich Zur - vom 
BMF angeführten - alternativen Aufgabenerfüllung durch den Staat 
die sparsamere, wirtschaftlichere und zweckmäßigere Variante war. 

Weiters fehlten dem Gesetzgeber und der Bundesregierung, insbeson­
dere dem BMF, mangels konkreter Angaben zum fmanziellen Volu­
men der Steuermindereinnahmen die nötigen Grundlagen für politische 
Entscheidungen. Eine sorgfaltige Prüfung und eine darauf aufbauende 
gezielte Steuerung, ob die bestehenden Begünstigungen weiter gewährt 
werden sollen, waren nicht möglich. 

Der RH empfahl. ftir die Steuerbegünstigungen i.Z.m. der Gemein­
nützigkeit qualitative und quantitative Zielvorgaben mit messbaren 
Indikatoren fe tzulegen, die Zielerreichung, die Wirkungen und die 

11 Das BMF verwies bspw. auf Hüttcmann, G~meinnüt7.igkeits- und Spend('nr~hl. Rz 8. 

11 vgl. AchatzfHallcr in Achatz/Kirchmayr, l(StG \988 § 5 Rz. 59 : SlolI. BAO § )4 S, 428 f.: 
Renner in Quants.chniggJRennerIScheJlmann/Stöger/Vocl. KSlG 1988 § 5 Rz 102 
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TreITsicherheit zu untersuchen und danach zu beuneilen, ob die Bei­
behaltung der Begünstigung noch erforderlich ist. 

5.3 Lallt Stellullgllahme des BMF würdell die Festiegullg qualltitativer ulld 
qualitativer Zielvorgabe/l ulld die Befristullg VOll Begüllstigullgell dem 
Gesetzgeber obliegell . 

5.4 Der RH sah es als eine legistische Aufgabe des BMF an, allfallige Geset­
zesvorhaben im Steuerrecht ftir den Gesetzgeber vorzubereiten. Inso­
fern sollte das BMF auf Gesetzesänderungen hinwirken. Dies galt auch 
ftir qualitative und quantitative Zielvorgaben mit messbaren Indika­
lOren sowie beabsichtigten Wirkungen, insofern diese der Gesetzgeber 
festlegt. Jedenfalls wäre es aber Aufgabe des BMF, die Zielerreichung 
und die TreITsicherheit von Steuerbegünstigungen i.Z.m. der Gemein­
nützigkeit zu untersuchen und dem Gesetzgeber über die Ergebnisse 
zu berichten. 

6.1 Vereine waren wie allejuristischen Personen des privaten Rechts grund­
sätzlich steuerpnichtig. Besonderheiten ergaben sich aus dem Vereinsge­
setz, wonach Vereine _nicht auf Gewinn berechnet" sein durften und aus 
den Regelungen in steuerlichen Spezialgesetzen wie bspw. Körperschaft-, 
Umsatzsteuergesetz und Bundesabgabenordnung (siehe dazu TZ 2 
und 3 sowie hinsichtlich der Anzahl der Vereine in Österreich TZ 7). 

Weiters erstellte das BMF die Vereinsrichtlinien 2001; diese stellten 
einen Auslegungsbehelf für die Besteuerung von Vereinen dar, den die 
Abgabenbehördenjedoch generell anzuwenden hallen. Darüber hinaus 
informiene das BMF mit Broschüren und auf seiner Homepage zum 
Thema Vereine und Steuern. Diese Vereinsrichtlinien hatten mit Stand 
vom 27. Februar 2015 einen Umfang von 260 Seiten. 

6.2 Der RH anerkannte die Bemühungen des BMF, die Bürger über die steu­
erliche Behandlung von Vereinen zu informieren. Er machte allerdings 
deutlich darauf aufmerksam, dass die Vereinsrichtlinien des BMF mit 
260 Seiten sehr umfangreich waren und damit ein Indiz daftir dar­
stellten, dass die zugrunde liegende Rechtsbasis für die Verwaltungs­
praxis nicht ausreichend eindeutig formulien war. 

Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf seine Empfehlung in 
TZ 2, wonach das BMF darauf hinwirken sollte, dass die gesetzlichen 
Voraussetzungen für das Vorliegen der Gemeinnützigkeit präzise def,­
nien werden. 
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7. 1 (1) Die Errichtung eines Vereins war gemäß Vereinsgesetz 2002 der 
Vereinsbehörde lJ von den Gründern oder den bereits bestellten organ­

schaftlichen Vertretern mit einem Exemplar der vereinbarten Statulen 
schriftlich anzuzeigen. Die Vereinsbehörden hatten flir die in ihrem 
örtlichen Wirkungsbereich ansässigen Vereine Dalen in einem loka­
len Vereinsregister evident zu halten und dem SMI flir Zwecke des 

Zentralen Vereinsregisters (ZVR) zu überla sen'4 Der Bundesminister 

ftir Inneres halle zur Sicherung der Unverwechselbarkeit der erfassten 
Vereinejedem Verein eine rortlaufende Vcreinsregislerzahl (ZVR-Za.hJI 
beizugeben. 15 

Nach Angaben des SMF war die ZVR-Zahl zur eindeutigen Identifi­

kation des Vereins zwingend in den Grunddaten des Abgabeninror­
malionssystems (AlS) zu erfassen. Eine Auswertung des RH ergab, 
dass entgegen diesen Vorgaben im AlS im Jahr 2013 bundesweit bei 
6.941 steuerlich erfassten Vereinen die Eintragung der ZVR- Zahl in 

den Grunddaten rehlte; beim überwiegenden Anteil der Fälle (4.961) 

bereits seit dem Jahr 2009 ' &. Das enlsprach einem Anteil von rd. 47 % 

der steuerlich erfassten Vereine. 

(2) Die Bundesministerin für Inneres halte die Daten aller im Vereins­

register geführten Vereine der Statistik Auslria zwecks Feststellung der 
Unlernehmereigenschaft im Sinne des Bundesstatistikgesetzes 2000 

und Übernahme der Daten der Vereine, denen diese Eigenschaft 
zukommt, in das Unternehmensregister '7 zu übermilteln'8 Auf die 
Daten des Unternehmensregisters hatte die Abgabenverwaltung Zugriff 
und konnte damit seit Juni 2014 - mit der Einflihrung einer neuen, 

zentralen Grunddatenverwaltung - ihre Grunddaten auf den jeweils 
aktuellen Stand bringen. 

11 Vereinsbehörde im Sinne des VereinsgesetzC'S 2002 ist in erster Instanz die Bezirk$­
verwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde. rur das die Landcspollzcidirrktion 

zugleich Sicherheitsbehörde erster InStanz ist. die landespolizeidirektion. 

14 vgl. §§ 16 und 18 VerrinsgestlZ 2002 

I'; vgl. § 18 Abs. 3 VercinsgeselZ 2002 

16 Dies entspricht dem ersten Jahr. rur das der RH beim BMF entspm::hende Einzeldalen 
angeforden halte. 

11 Das Unlcrnehmensregister dient als Stammdatenregister des Untcrnehmensscrviccpor­
tals (USPI und wi.rd von der Statistik. Austria auf Basis der in § 2S Bunde5ge5Ctz über 
die Bundrsstatistik angefühnen Datenauswahl aus verschiedenen QucllKgistem (z .B. 
Firmenbuch. Zentrales Vereinsregister. Zentrales GcwerOCrcgistcr. Abgabeninronnali­
onssystem) geführt und verwaltet. Durch di15 USP soll sichergcstellt werden. dass für 
Behörden und eingebundene Verfahre.n immer auf die aktuellen und jUriSliKh kor­
rekten Stammdalen zugegriffen werden ka.ln. Für Unternehmen soll durch Single­
Sign- On der Zugriff aur alle eingebundenen Verfahrtn im Portal ermöglicht werden. 
Nähe~ siehe auch www.USp.gv.3t bzw. www.stal istik.at , 

18 vgl. § 25 Bundesstatistikgesetz 2000 

269 

III-213 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 75 von 100

www.parlament.gv.at



Gemeinnützige Vereine 

R 
H 

(3) Im Abgabeninformationssystem (AIS) der Abgabenverwaltung 
waren Vereine gru ndsätzlich nur bei Verwirklichung abgabenrecht­
lich relevanter Sachverhalte oder bei Ausübung steuerpOichtiger Tätig­
keiten erfasst (siehe TZ 6) . 

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Anzahl der jeweils 
im zentralen Vereinsregister bzw. im AlS erfassten Vereine: 

Tabelle 4: Anzahl der (steuerlich erfassten) Vereine 2009 bis 2013 

2009 2010 2011 2012 201l 
Verlnderung 

'n '110 

ges,mt1 FA' geu.mt FA geumt FA ges.mt FA " n mt FA geuml FA 

8urgenl,nd 4.8.48 '" 4.864 509 4.867 509 4.909 48O 4.9S1 49' .. 2, 17 0.00 

Kirnten 9.484 1.252 9.554 1.011 9.>19 1.144 9.663 1.110 9.598 1.123 • 1.20 - 10,]0 

Niuerösterreich 20.850 1.918 21.252 \ .92\ 2\ .58) 2.001 2\ .834 \ .834 22.295 1.90\ + 6,9] - 3,89 

Oberösterreich 16.598 2.052 16.861 2,149 16.966 2.214 lfUU8 2.033 16.880 2.111 .. 1.70 + 2,97 

~llbu'g 6.458 \ .056 6.\62 1.04\ 6.\61 1.014 6.6\9 915 6.626 980 .. 2.60 - 7, 20 

Steiermirk 17.361 \ .820 11.543 \ .80\ 11.633 \.820 11.666 1.150 11.164 \ .809 .. 2.32 - 0,60 

Tirol tO.041 1.213 10.266 1.262 10.418 1.3]0 10.605 1.204 10.699 1.222 .. 6.55 .. 0.74 

Vorirtberg 4.4t6 112 4.459 117 009 118 4.50 696 4 .604 121 .4. 26 - 0.68 

Wien 24.660 3.912 25.189 4.175 25 .636 4.\93 26.156 4 _114 26.749 4.357 .8,74 .9,69 ..... U40nl M.IH ltI.NI 14.711 ll7.- lUSt u .. ." 14.l7. _IM - +471 +1,81 

im zentralen Vereinsreg ister 
im AIS der Abgabenverwaltung 

Oue llen: BMF; Statist ik Austria; Vere insregister 

270 

Gegenüber den mehr al 100.000 im zentralen Vereinsregister einge­
tragenen Vereinen lag der Anteil der steuerlich erfasstcn Vereine dem­
nach zwischen 6.4 Gb (2012 in Niederöstcrreichl und 17,5 Gb (2011 in 
Vorarlberg). 

Der RH stellte fest, dass aus den Datenbeständen der Abgabenver­
waltung bei den steuerlich erfassten Vereinen nicht erkennbar war, 
ob ein oicher al gemeinnützig eingestuft war. E fehlten diesbezüg­
liche Erfassungsvorgaben eitens des BMF und ein eindcutig zuorden­
bares Kennzeichen. 

7.2 Der RH hielt kritisch fcst, dass die fur die Beuneilung der steuerlichen 
Rclevanz und der Gemeinnützigkeit von Vereinen erforderlichen Infor­
mationen nicht in ausreichendem Maße in der Abgabenverwaltung 
vorhanden waren: 

die zwingend in den Grunddaten der Abgabenverwaltung zu erfas­
sende und für die eindeutige IdentifIzierung von Vereinen notwen­
dige ZVR- Zahl fehlte vielfach; 
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zwar erachtete es der RH im Sinne einer größtmöglichen Verwal ­
tungsökonomie als zweckmäßig. dass nur steuerlich relevante 

Rechtssubjekte als Abgabepnichtige steuerlich erfasst waren. wies 
jedoch kritisch darauf hin, dass mangels entsprechender Informa­

tionen nicht zu beuneilen war, ob alle steuerlich relevanten Ver­
eine in den Datenbanken der Abgabenverwaltung erfasst waren: 

aus den Datenbeständen der Abgabenverwaltung war nicht erkenn­

bar, ob cin steuerlich erfasster Verein als gemeinnützig eingestuft 
war. 

Daher empfahl der RH. die fehlenden ZVR- Zahlen von Vereinen so 

rasch wie möglich in den Grunddaten zu erfassen und die Gemeinnüt­
zigkeit eines Vereins in den Grunddaten zu kennzeichnen. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMF werde es den Empfehlungen des RH 
in ofern folgen, al aktuell bei der steuerlichen Erfassung von Verei ­
nen auch die ZVR- Zahlen der Vereinc in den Grunddatell erjas t wür­
den. Im Jahr 2016 erjolge die geplante Umsetzung dcs Abgleic/,s mit 
dem Untenrehmensregister, wodurch dann eille vollständige Erjassullg 
gewährleistet wäre. Eine rückwirkerrde Erja sung dieser ZVR- Zahlen 
sei daher aus Ressourcengründen lIicht leistbar und au teuerlicher 
Sicht auch elllbeirrlic/1. 

Hillsic/ulic/, dcr KCllnzeic/rnung der Gemeilll'iitzigkeit eines Vereins ill 
den GrunddOlen gab das BMF in sciner Stellungnahme an, das die e 
nur dann erfolgeIl könne, wenn dcr Verein steuerlich erfasst wäre. Es 
würden jedoch nur Vereine steuerlich erjasst. die nicht gemeinnützig 
tätig seien. Bei der Rechtsform _GmbH" bestündc bcreits derzeit die 
Möglichkeit einer Kelll,uic/I/lung im Verfahren, da grulldsätzlic/, alle 
GmbH steuerlich erjasst würden. 

7.4 Der RH wies darauf hin. dass auch bei gemeinnützigen Vereinen steu­
erlich relevante Sachbereiche vorliegen können, z.B. bei entbehrlichen 
Hilfsbetrieben oder bei einer Trennung der Geschäftsbereiche in einen 
gemeinnützigen und einen nicht gemeinnützigen. Diese Fälle waren. 
wie die Erhebungen des RH ergaben. ordnung gemäß im Sy tem der 
Finanzverwaltung abgebildet. Weiters verwies der RH auch auf TZ 8 
(Neuaufnahmen (steuerliche Erfassung) von Vereinen). aus der her­

vorging. dass im Finanzamt Wien 1/23 alle Vereine - von denen 
das Finanzamt aufgrund eines Antrags oder Eingangsstücks Kenntnis 
erlangte - eine Steuemummer erhielten und im System der Finanz­
verwaltung erfasst wurden. Der RH wiederholte daher seine Empfeh­

lung, jene gemeinnützigen Vereine, die im System der Finanzverwal­
tung erfasst waren, als solche zu kennzeichnen. 
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8.1 Gemäß BMF hatten abgabenrechllich begünstigte Körperschaften, zu 
denen auch gemeinnützige Vereine zählten, eine Steuernummer zu 
erhalten. wenn sie abgabenrechtlich relevant tätig waren oder eine 

steuerpnichtige Tätigkeit ausübten. Neben den Stanlten war nach 
Angaben des BMF bei der steuerlichen Erfassung ein ausgeftillter Fra­

gebogen abzuverlangen. Dieser beinhaltete neben der Bezeichnung und 
der Anschrift des Vereins auch Angaben über die wirtschaftliche Tätig­
keit, voraussichtliche Jahre umsätze und die Anzahl der beschäftigten 

Arbeitnehmer. Dem Fragebogen waren u.a. die Vereinsstatuten und ein 
aktueller Auszug aus dem Vereinsregister anzuschließen. Nicht jeder 

Verein, der bei den Finanzämtern eine Sleuernummer beantragte, war 

tatsächlich steuerpnichtig (siehe TZ 3 und TZ 7) . 

Der RH erhob im Rahmen seiner Geban.mgsüberprufung die Abläufe 
bei den Neuaufnahmen von Vereinen. Die folgenden Ablaufdiagramme 

stellen den Ablauf im Finanzamt Linz und im Finanzamt Wien 1/2319 

dar. 

19 Diese Vorg('hensweise betraf alle Wicncr Finanl.ämlt:'f ausgenommen das Finanzami 

Wien 12/ 13/ 14 Purbrsdorf. ror das eine Sondervereinbarung bestand. 
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Abbildung I : Ablaufdiagramm bei Neuaufnahmen von Vereinen 

Finanzamt Linz 
Eingangsstück oder 
Antrag eines Vereins 

• 
Eingang im Infocenter .. steuerlich relevantf . ja 

nur Arbe 'tgebere'gensch~ft 

- Vergabe einer Steuernummer 
- Erfassung der Grunddaten 
- Anforderung der Vereinsstatuten 
- Fragebogen nicnt immer angefordert 

BV-T .. m (GPLA) ' 

- lur weiteren Bearbeitung Fachbereich 

i • 
auch andere Kennzeichen wie z.B. 
Umulz- oder Körperschifhteuer 

- Vergabe einer Steuernummer 
- Erfassung der Grunddaten 
- Anforderung der Vereinsstatuten 
- Fragebogen immer angefordert 

,j. 
8\1 - Tnm2 

- lur weiteren Bearbeitung 

.. - nur in Einzelfällen Würdigung 4 

Finanzamt Wien 1/23 
Eingangsstück oder 
Antrag eines Vereins 

1 
Eingang im Infocenter steuerlich relevant 

~ 

nein - keine Vergabe einer Steuernummer 

j. 

., 
nein 

- Ablage der Unterlagen in einer 
zentralen Evidenz 

nur Arbeitgebereigenschaft 

- Vergabe einer Steuernummet 
- Erfassung der Grunddaten 
- Anforderung der VereinssUluten 
- Fragebogen nicht immer angefordert 

- Vergabe einer Steuernummer 
- Erfassung der Grunddaten 
- Vergabe eines AB -Signals) 
- elektronische Ablage der Unter· 

lagen bei der entsprechenden 
Steuer nummer 

der Gemeinnützigkeit 

Fuhbereich 4 
- Würdigung des FaUes 
- ob eventuell gemeinnützig 
- Feststellung, welche anderen 

Signale zu ... ergeben sind 

• BV- Tum 

- zur weiteren Bearbeitung 

auch andere Kennletchen w'le I.B. 
Umutz- oder K6rperschaftsteuer 

- Vergabe einer Steuernummer 
- Erfassung der Grunddaten 
- Anforderung der Vereinsstatuten 
- Fragebogen immer angefordert 

Tum betrIebliche Ye'IRI.gung und Betri.b,prl.lfung mit d.r Sonderlllstindigk'lt G.melnume (In Zuummtn.rbelt mit den Soli.l ... ers;cherungstl~gern) Plufung der lohn.bhling;gen Abg.btn (GPlA) (lithe Tl1) 
Tum betriebliche Ytflnl'\lung und Bettieb,prl.lfung 
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Wie die Ablaufdiagramme zeigen, kam es in den vom RH über­

prüften Finanzämtern zu unterschiedlichen Vorgangsweisen. Dies 
betraf einerseits die Vergabe einer Steuernummer und andererseits 
die Ablage von Unteriagen 20, welche durch unterschiedliche Abläufe 
(elektronisch versus Papier) mitbeeinflusst waren21 . Weiters war 

im Finanzamt Wien 1/23 der Fachbereich bei der Beurteilung der 
Gemeinnützigkeit von Vereinen regelmäßig eingebunden, was auch 

entsprechende Ressourcen band. Im Gegensatz dazu war der Fach­
bereich im Finanzamt Linz nur bei schwierig zu beurteilenden Fällen 

- und damit selektiv, aber res ourcen chonender - befass!. Dies hatte 
Zur Folge, dass das Finanzamt Wien 1/23 bei Vereinen jedenfalls eine 

Steuernummer vergab, das Finanzamt Linz nur in steuerlich relevanten 
Fällen. 

Die Abwägung zwischen der Gleichmäßigkeit der Be teuerung und 
dem Verwaltungsaufwand beurteilten die beiden überprüften Finanz­

ämter demnach unterschiedlich. Seitens des BMF gab es keine dies­

bezüglichen Ablaufvorgaben . 

8.2 Der RH hielt kritisch fest, dass es in Abhängigkeit vom grundSätzlichen 
Aktenlaufbei den vom RH überprüften Finanzämtern zu unterschied­
lichen Abläufen bei der Erfassung und Abbildung von Vereinen im 
AIS kam und Vorgaben des BMF flir eine einheitliche Vorgangsweise 

fehlten. 

Der RH empfahl dem BMF, eine einheitliche Vorgang wei e bei den 
Neuaufnahmen von Vereinen festzulegen, wobei auf ein ausgewo­

genes Verhältnis zwischen Gleichmäßigkeit der Besteuerung und Ver­
waltungsauFwand zu achten wäre. 

Weiters empfahl der RH, Fälle, bei denen zunächst keine steuerliche 

Relevanz be tand, elektronisch evident zu halten, um im Sinne der 
Verwaltungsvereinfachung bei künftigen Anfragen desselben Vereins 
auf bereits erfolgte Erledigungen zurückgreifen zu können. 

20 Im Finanzami Linz waren die Eingangssrücke von Vert"lncn. du:, keine $(('ucrnummcr 
r:rhitl!t'n. OberwiC'gend in Papierform in dner Zemralen Evidenz abgelegt. Im Finanz­
;lml Wil:n 1/23 wartn diese ekktroni.Kh bei der jewC'iligen SItucrnummtr abrufbar. 

21 Im Finanzamt Unz wurde noch überwiegend mit Papicraklen gtarbdtcl. Beim Finanz­
amt Wien 1/23 wurden durch die Ntuorganisation aller Wicner Finanzämter ab Dezem­
bcr 2012 nicht Ober Finanz- Onlinc einlangende Eingaben zentral gescannt. Die Bear­
hritung und Weitergabe der Akten erfolgte überwiegend im elektronischen Wege. 
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8.3 Lau/ Stellungllahme des 8MF sei es durcli die Einführung der lIeueli 
elektronischen Grunddalenvenvaltung erstmals möglicll, eine einhei/­
liehe Vorgangswcise bei der Nellanlage VOll SubjektenJesrzulegen. Dies­
beziigliche organisatorische Regeluligen seieIl derzeit in Ausarbeitung. 

Ebenso strebe das ßMF Regis/erabgleiche (Zentrales Melderegis/er, Fir­
menbuch , Vereinsregister, UlltcnJehmcnsregister) an, die eille Eviden­
zierullg aller potenziellen Kundenkontakte ermöglich/en. Der EmpJeh­
IUlig des RH werde nach Maßgabe der budgerärell Ressourcen geJolgt. 

9.1 (I) Die Vereine beschäftigten auch Mitarbeiter, die nicht ehrenamtlich 

und unentgeltl ich tätig waren. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl 
der lohnabgabepnichtigen Arbeitnehmer bei Vereinen im Vergleich 

zur Anzahl der lohnabgabepnichtigen Arbeitnehmer aller steuerlich 
erfassten juri.stischen Personen: 

Tabelle 5: Arbeitnehmer bei juristischen Personen gesamt bzw. davon bei Vereinen 

juristische Personen 

davon bei Vereinen 

Anteil in "I. bei Vereinen 

QueUe: BMF 

Bund 2015/15 

2009 2010 2011 2012 

Anzahl Arbeitnehmer 

6.063.229 6.278.512 6.370.073 6.465.464 

142.567 150.311 151.353 151.659 

2,35 2,39 2.38 2.35 

Von den rd. 14.000 Vereinen. die im AlS erfasst waren, fielen bei 
rd. 43 !\I) nur Lohnabgaben an. 

Die folgende Tabelle zeigt das Steueraufkommen der steuerlich erfassten 
Vereine im Vergleich zu allen steuerlich erfassten juristischen Personen: 
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Gemeinnützige Vereine 

Tabelle 6: Körperschaft-, Umsatz- und lohnsteueraufkommen der Vereine im Vergleich zu 
den juristischen Personen insgesamt, bezogen auf die Veranlagungsjahre 2009 

bis 2012 

2009 2010 2011 2012 ' Veränderung 
2009 bis 2011 ' 

in Mio. EUR in "Yo 

~ 
juristische Personen 4.517,73 4.999,42 5.014,78 3.271,37 11 

davon bei Vereinen 4,03 4.14 4,21 3.20 4 

Anteil Vereine in "Yo 0,09 0,08 0,08 0,10 

..... bltIl •• r 

juristische Personen 13.505,06 14.228,15 13.587.27 11.412,40 1 

davon bei Vereinen 39,65 32.74 46,25 43,42 17 

Anteil Vereine in "Yo 0,29 0,23 0,34 0,38 

LI"' .... r 
juristische Personen 18.973,35 19.803,85 21.020,05 22.512,70 11 

davon bei Vereinen 263.70 276,31 288.39 313.67 9 

Anteil Vereine in "Yo 1,39 1,40 U7 U9 

Oie Verantagung des Jahres 2012 ist noch nicht yollstandig abgeschlossen. daher Jahresvergleich nur 2009 bis 2011. 

Quellen: BMF; RH 

(2) In den bei den vom RH überprüften Finanzämtern veneilten sich 
die Sleuerakten wie rolgt aur die BV- Teams: 

Tabelle 7: Aktenverteilung gesamt und davon Vereine sowie Vollbeschäftigungsäquivalente 
(VBÄ) der BV-Teams beim Finanzamt Wien 1/23 

FA Wien 1/23 Akte gesamt davon Vereine VBÄ Vereine pro VBÄ 

BV-Team 21 5.445 96 13,40 7,16 

BV-Team 22 5.534 56 14.62 3,83 

BV-Team 23 5.457 90 12,49 7,21 

BV-Team 24 5.301 132 13,67 9,66 

BV-Team 25 6.925 22 12,30 1,79 

BV-Team 26 5.721 151 15,82 9,54 

BV-Team 27 6.548 33 13,71 2,41 

BV-Team 28 5.618 131 14,87 8,81 

fA .... 1/U ... t 4U4t 711 110," 6,41 

Ouellen: 8MF; Berechnung und Darstellung RH 
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Tabelle 8: Aktenverteilung gesamt und davon Vereine sowie Vollbeschäftigungsäquivalente 
(VBÄ) der BV-Teams beim Finanzamt Linz 

FA linz Akte gesamt davon Vereine VBÄ Vereine pro VBÄ 

SV-Team 21 GPLA' 1.203 301 17,36 17,34 

SV-Team 22 6.567 70 11,52 6.08 

8V-Team 23 6.305 49 12,66 3,87 

SV-Team 24 6.389 43 14,63 2,94 

SV-Team 25 6.125 50 10,60 4,72 

SV-Team 26 6.222 54 14,21 3,80 

8V-Team 27 5.903 24 12,00 2,00 

SV-Team 28 5.579 45 11,49 3,92 

FA LIIII ..... t 44.2tJ "' 104.47 '.09 
Im Gegensatz zum Finanzamt Wien 1/23. in dem die Vereine. die nur lohn abgaben leisteten. auf die acht SV- Teams aufgeteilt 
waren, entfiel die Zuständigkeit im Finanzamt Unz (ur diese Ve reine nur auf das BV-Team 21 GPlA. 

Quellen: BMF; Berechnung und Darstellung RH 

Bund 2015/15 

Im bunde weiten Durchschnin bearbeitete ein Mitarbeiter (VBÄ) eines 

Finanzamtes rd. 574 Akten, nur sechs davon waren Vereinsakten .l2 

Diese durchschnittlichen Bearbeilungszahlen spiegelten sich auch 

beim Finanzamt Wien 1/23 und Linz wider. In Wien 1/23 entfIelen 
durchschnittlich rund zwei bis zehn Vereinsakten auf einen Mitarbei­
ter (VBÄ): in Linz durchschnittlich rund zwei bis sechs. 23 

In den Finanzämtern mit allgemeinem Aufgabenkreis waren alle BV­
Teams flir die Erhebung der Steuern von Vereinen zuständig. Allerdings 

handelte es sich bei der Vereinsbesteuerung um eine komplexe Materie, 
die Spezialwissen erforderte (siehe TZ 2, 3, 6 bis 8). Dennoch unter­
lag die Besteuerung der, in verschiedensten Branchen und Betriebs­

größen tätigen, Vereine - auch ftnanzamtsintern - keiner gesondert 
geregelten sachlichen und örtlichen Zuständigkeit. 

9.2 Da einerseits die Anzahl der Vereinsakten pro BV- Team, ge messen 
am Gesamtaktenstand, als gering anzusehen war, andererseits jedoch 
zur korrekten Veranlagung bei (gemeinnützigen) Vereinen ein Spe­
zia lwissen erforderlich war, empfahl der RH dem BMF zu prüfen , ob 

eine Konzentration der Vereine auf wenige BV- Teams pro Finanzamt 
vorteilhaft wäre. Nach Ansicht des RH könnte sich eine Spezialisie­
rung sowohl bei den Veranlagungen als auch bei der Au wahl und der 

Durchflihrung von Belriebsprüfungen - aufgrund einer umfas ende­
ren Kenntnis der spezifIschen Rechlsmaterien - als efftzient erweisen. 

II Ou~llrn : BMF: B~rtthnung RII 

lJ ohnt' Bt'rOcukhtigung drs BV-Tra ms 21 GPLA 
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9.3 Laut Stellungnahme des BMF nehme e die Empfelllung des RH auf. Das 
Organi ationshalldbuch würde dahillgehend angepasst, dass - analog 
der Gruppcnbesteuenmg - die Vorstände unter Berücksichtigullg der 
ö"licl,.P1 .md personellcn Gegebellhciten zum Zweck der Er/lUltulIg 
und Fördcrung von Spezialwissell mirtels Amtsverfiigung die Zusam­
menfiihrung bzw. Neuauf"ahme der Vereine i" ein Team pro Standort 
oder in ein bis zwei Teams pro Wir/schaflsraum veranlassen können. 

Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) 

Gemeinnützigkeit von 
Bauvereinigungen 

278 

10.1 Für die Beuneilung der Gemeinnützigkeit von Bauvereinigungen 
waren sowohl die Ämter der Landesregierungen (nach den Vorgaben 
des WGG) als auch die Abgabenbehörden (nach den Vorgaben des 
KStG 1988) zuständig. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgte 
ausschließlich durch die Ämter der Landesregierungen (siehe TZ 2). 

wobei die Abgabenbehörden PaneisteIlung im Verfahren hallen. Für 
die Entziehung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit, die ebenfalls 
nur von den Ämtern der Landesregierungen erfolgen konnte, kam den 
Abgabenbehörden ein Antragsrecht auf Einleitung eines Verfahrens 
sowie ebenfalls PaneisteIlung ZU 24. Überdies waren beide Institutionen 
im Verfahren betreffend genehmigungspnichliger Geschäfte (siehe 
TZ 4. 14) involvien. 

Der RH stellte fest, dass es keinen institutionalisienen Wissens- bzw. 
Erfahrungsaustausch zwischen den Abgabenbehörden und den Ämtern 
der Landesregierungen zwecks Beuneilung der Gemeinnützigkeit von 
GBV gab. obwohl die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten auf­
grund der speziellen Rechtsmaterie und der geteilten Zuständigkeiten 
in der Praxis wichtig wäre. 

10.2 Der RH wies kritisch auf die fehlende Zusammenarbeil zwischen den 
Abgabenbehörden und den Ämtern der Landesregierungen im Hin­
blick auf die Beuneilung der Gemeinnülzigkeit von GBV hin. 

Er empfahl dem BMF, die Zusammenarbeit mit den Ämtern der Lan­
desregierungen bei Fragen der Gemeinnützigkeit von GBV durch insti­
tutionalisienen Wissens- bzw. Erfahrungsaustausch zu intensivieren. 

10.3 Laut StellulIgrwhme des BMF werde es dir Empfellhmg des RH auf­
Iiellmell. Die Amlsfachbereiclle würdel/ die zustörldigel1 Ansprecllper­
SOrlel1 und KOllIaktdaten bei deli Ämtern der Landesregienmgen eru­
ierel/, sodass bei Fragen der Gemeinl1iitzigkeit vo', GBV sifllariv arl 

24 § JS Ans. 1 WGG 
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Steuerliche Relevanz 
gemeinnütziger Bau­
vereinigungen 

die Ämter der Landesregierungen herangetreten werden kÖllIle. Illsti­
tutiollalisierte Kommullikationsstrukturen ersclrienell dem BMF nicht 

erforderlich. 

10.4 Der RH wiederholte die Wichtigkeit eines instirutionalisienen Wissens­

bzw. Erfahrungsaustausches und verblieb bei seiner Empfehlung. 

11 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gab es österreich weit 189 GBV, 

die auch in den elektronischen Systemen der Finanzverwaltung erfasst 
waren. 

Das Körperschaft- und Umsatzsteueraufkommen aller juristischen Per­
sonen im Vergleich zu den GBV entwickelte sich in den Veranlagungs­
jahren 2009 bis 2012 wie folgt: 

Tabelle 9: Körperschaft- und Umsatzsteueraufkommen juristischer Personen für die 
Veranlagungsjahre 2009 bis 2012, gesamt bzw. davon GBV 

2009 2010 2011 2012 ' Veränderung 
2009 bis 20U' 

in Mio. EUR in % 

juristische Pe"onen 4.517.73 4.999,42 5.014,78 3.271,37 11 

davon GBV 0.37 0.64 0.36 0.30 -3 

Anteil GBV in % 0,01 0,01 0,01 0,01 

..... tute .. r 

juristische Personen 13.505,06 14.228,15 13.587,27 11.412,40 1 

davon GBV - 310,42 - 315,00 - 302,57 - 262,46 -3 

Anteil G8V in % n.a. n.a. n.a. n.a, n.a. 

LoIInsta_ 

juristische Personen 18.973,35 19.803,85 21.020,05 22.512,70 11 

davon GBV 51.02 53,80 56.13 5B.34 10 

Anteil GBV in % 0,27 0.27 0,27 0,26 

Oie Veranlagung des Jahres 2012 war noch nicht 'iollständig abgeschlossen. dahe' Jahresvergleich 2009 bis 201l. 

Quellen: BMF; RH 

Bund 2015/15 

Die GBV trugen in den Veranlagungsjahren 2009 bis 2012 einen Anteil 
von 0,01 % am bundesweiten Körperschaftsleueraufkommen bei. 

Bei der Umsatzteuer erhielten die GBV Gutschriften in Höhe von mehr 

als 300 Mio. EUR pro Veranlagungsjahr (2009 bis 2011). Dem stand im 
selben Zeitraum ein bundesweites Umsatzsteueraufkommen aller juris-
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GemeinnlJtzige Bauvereinigungen (GBV) 

Zuständigkeit der 

Finanzämter für 

gemeinnützige 
Bauvereinigungen 

280 

tischen Personen von 13,51 Mrd. EUR (2009) bis 14,23 Mrd. EUR (2010) 

gegenüber. Die Umsatzsteuergutschriften resultienen im Wesentlichen 

aus der Steuerbegünstigung des ermäßigten 5teuersatzes von 10 'lb rur 
die von GBV erbrachten Leistungen. 

12.1 (I) Die sachliche und önliche Zuständigkeit der Finanzämter war 
grundsätzlich im AbgabenverwalrungsorganisationsgeseLZ 2010 
(AVOG 2010)25 sowie in der dazu ergangenen Durchführungsverord­

nung (AVOG 201O-DV)26 geregelt. Für die Erhebung der Abgaben von 

GBV gab es keine gesetzlich oder in Verordnungen geregelte 50nder­
zuständigkeit, d.h. in sachlicher Hinsicht waren die Finanzämter mit 
allgemeinem Aufgabenkreis zuständig, in önlicher llinsicht richtete 

sich die Zuständigkeit nach dem Sitz der GBY. 

Entgegen den rechtlichen Vorgaben war in den Körperschaftsteuer­

richtlinien 2013 eine Sonderzuständigkeit bestimmter Finanzämter27 

(in der Folge AVOG-Ä mte r) für sämtliche GBV vorgesehen. Nach den 
Angaben des BMF wäre der Fehler bekannt und sollte mit dem nächs­

ten Wanungserlass korrigien werden. 

Auf die Finanzämter veneilten sich die Veranlagungsakten der GBV 

- rechtskonform und ohne Berücksichtigung der abweichenden Kör­

perschaftsleuerrichtlinien 2013 - wie folgt: 

" BGBI. I. Nr. 9(2010 

l& 8GB!. 11 NT. 165/2010 Ld.g.F. 

1.1 Finanzä mter Wien 1/2 3 [ruT Wien. Niedc:röstt'rrdch und Burgrnlandl, Unz HUT Ober­
ös terreich). Salzburg- Sradllrtir Salzburg) , Gru- Stadt (fUT die Sleifrmarid. Klagenfurt 
(für Kämtenl. rnnsbruck (für Tirol) und FC'ld.k..irch (für Vorarlbergl 
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Tabelle 10: Für die Erhebung der Abgaben von GBV zuständige Finanzämter 

2009 2010 2011 2012 Anteil 2012 
Finanzamt 

Anzahl GBV in Ofo 

Wien/ Niederösterreich/ Burgenland 89 91 91 90 48 

Wien 3/6/7/11/15 5ehweehat Gerasdorf 7 7 7 7 4 

Wien 4/5/10 1 1 1 1 1 

Wien 8/16/17 3 3 3 3 2 

Wien 9/18/19/Klosterneuburg 1 1 1 1 1 

Wien 12/13/14 Purkersdorf 2 2 2 2 1 

Wien 1/ 23 (AVOG- Amt) 63 64 64 64 34 

Wien 2/20/21/22 2 2 2 2 1 

Baden Mödling 2 2 2 2 1 

Waldviertel 2 2 2 1 1 

Lilienfeld 5t. Pölten 3 3 3 3 2 

Wr. Neustadt 0 1 1 1 1 

Bruek Eisenstadt Oberwart 3 3 3 3 2 

Oberösterreich 32 32 31 31 16 

Braunau Ried Schärding 1 1 1 1 1 

Linz (AVOG-Amt) 26 26 26 26 14 

Ki rehdorf Perg Steyr 2 2 1 1 I 

Gmunden Vöeklabruek 3 3 3 3 2 

Kärnten n 13 13 13 7 

Klagenfurt (AVOG-Amt) 11 11 11 11 6 

St. Veit Wolfs berg 1 1 1 1 1 

Spittal Villaeh 1 1 1 1 1 

Steiermark 27 27 26 26 14 

Graz- Stadt (AVOG- Amt) 23 23 23 23 12 

Bruek leoben Mürzzusehtag 2 2 2 2 1 

Oststeiermark 2 2 1 1 1 

lirol 12 12 12 12 6 

lnnsbruek (AVOG- Amt) 12 12 12 12 6 

Salzburg 11 11 11 12 6 

Salzburg- Stadt (AVOG-Amt) 11 11 11 12 6 

Vorarlberg 5 5 5 5 3 

feldkirch (AVOG- Amt) 5 5 5 5 3 

Zwischensumme AVOG-Ämter 151 152 152 153 81 

~ 189 1'1 la, 189 100 
auelle: BMF 

Bund 2015/15 281 
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Die Veranlagungsakten waren 2012 zu 81 % (153 GBV) in den ieben 

AVOG-Änllern konzentrien. Das Finanzamt 1/23 in Wien (AVOG-Amt 
mr Wien, Niederösterreich und Burgenland) hatte mit mehr als einem 
Drillei aller GBV (64 Akten) die meisten Fälle zu betreuen. Die rest­
lichen Fälle (36 % bzw. 19 %) veneilten sich auf weitere 17 Finanz­

ämter, welche jeweils mr eine bis höchstens vier GBV zuständig waren. 

(2) Das KStG 1988 sah weiters vor, dass bestimmte Anträge der GBV 
(Ausnahme- und Feststellungsanträge; siehe TZ 4, 14)28 ausschließ­

lich von den AVOG - Ämtern zu bearbeiten waren; dies auch injenen 
Fällen, in denen ein andere Finanzamt für die Erhebung der Abgaben 

zuständig war. Das fühne zu einem Auseinanderfallen von Kompe­
tenzen der Finanzämter hinsichtlich der Erhebung der Abgaben und 
der Ausnahme- und Feststellungsanträge nach KStG 1988. Das Wis­
se n und die Kenntnisse über einzelne AbgabepOichtige war daher zwi­

schen Finanzämtern geteilt. 

12.2 Nach Ansicht des RH war im Finanzamt umfassendes Spezialwissen 
für die steuerliche Gesamtbeuneilung der GBV essenziell (siehe auch 

TZ 2, 4, 10). Zwischen den Finanzämtern geteilte Kompetenzen scharr­
ten Schnittstellen. die zu Gunsten einer effektiveren Finanzverwaltung 
zu vermeiden wären. 

Die Analyse der derLeitigen Veneilung der GBV auf die bestehenden 
Finanzämter zur Erhebung der Abgaben zeigte, dass die sieben AVOG­
Ämter ohnedies den Großteil. nämlich 8t %, aller GBV steuerlich 
betreuten. Eine Konzentrierung aller GBV -Fälle auf diese Finanzämter 

könnte zu Synergien in den Verwaltungsabläufen und zu Effizienz­
steigerungen führen. Die notwendigen Fachkenntnisse mr GBV- Fälle 
wären dann nur mehr an sieben Standorten bundesweit bereitzustellen. 

Der RH krilisiertejedoch die Textierung der Körperschaftsteuerrichlli ­

nien 2013, die zwar eine Konzentration der Zuständigkeit mr Finanz­
ämter vorsah, dies allerdings entgegen der geltenden Rechtslage. 

Der RH empfahl dem BMF daher, auf eine Konzentrierung der Zustän­
digkeit mr die Erhebung der Abgaben von GBV auf wenige Finanz­

ämter bundesweit hinzuwirken. 

ze § 6a Abs. 6 KStG 1988 I_V,m. Abs. 2 {B~chränkung der unbt"Schr',mklen SleuerpOichl 
auf bf>Slimmtc Geschäfte) und Abs. 3 (FestStellung. ob ein geplantes Geschäft gemein­
nUlzig ist oder nkhtl 
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Kom petenzverteilung 
im Finanzamt für 
gemeinnützige 
Bauvereinigungen 

Bund 2015/15 

12.3 Laur Srellungnalrme des BMF sei die Korrekrur in den Körperschaft ­
reuerrichrlinien 2013 berreffend die Zu röndigkeir be rimmrer Finanz­

ämrer fiir sämrliclre gemeimrürzige Bauvereinigungen mir dem _ War­
rungserlass 2014· (BMF- OJ02 I 6!0044 - VI!6!2014) umgeserzr worden. 

13.1 Für GBV- Akten gab es in den vom RH überprüften Finanzämtern 
(Wien 1/2) und Unz) keine ge ondert geregelten Zuständigkeiten. Die 
Steuerakten waren - anders als etwa bei Banken und Versicherungen -
auf alle Teams der Betriebsveranlagung/- prüfung (BV-Teams) ver­
teilt. obwohl die Veranlagung der GBV ein Spezialwissen erforderte. 
wie z.B. die Bestimmungen des WGG (siehe TZ 2. 4). 

Auch innerhalb der Teams war keine Spezialisierung vorgesehen. 

In den beiden vom RH überprüften Finanzämtern verteilten sich die 
Steuerakten wie folgt auf die BV-Teams: 
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Gemeinnützige Bauvereinigungen (GBV) 

Abbildung 2: Verteilung der GBV-Akten auf die BV-Team in Wien 1/23 und Unz 

FA Wien 1/ 23 FA U nI 
nur BV- Teams nur BV-Teams 

C---SV2~ 
,----

davon: 

I 5.445 Akte 12 G8V 
13.4 VBÄ 

SV 21 davon: 
1.203 Akte keine G8V 17,36 VSÄ 

BV 22 
,----

5.534 Akte davoU 
14,62 VBÄ _ 5 G8V 

BV 22 
--:vou 6.567 Akte 

11,52 VBÄ 4 G8V 

BV 23 ~a~ 5.457 Akte 
12,49 VBL 

12 G8V 

BV 23 davon: 6.305 Akte 
12,66 VBÄ _ 3 G8V 

- -

BV 24 
,---- -

5.301 Akte davon: 

13,67 VBÄ 2 G8V 

SV 24 
dOVOU 6.389 Akte 

14,63 VBÄ 2 G8V 
--- -

BV 25 
davon] 6.925 Akte 2 G8V 12,30 VBÄ 

~avon:J -Sv 26 
5.721 Akte 10 G8V 

_ 15,82V~ 

,----
SV 25 davon: 6.125 Akte 

10,60 VBÄ _ 2 G8V 
- -

r SV2~ I 6.222 Akte davon: 
14,21 VSÄ 1 G8V 

L 

,-
BV 27 

6.548 Akte davoU 
13,71 VBÄ 7 G8V 

SV 27 davon: 
5.903 Akte 
12,00 VBÄ 2 GBV 

L -
C---Sv 2S- davon: 5.618 Akte 

14,87 VBÄ 
14 G8V 

BV 28 davon: 5.579 Akte 
11,49 VBÄ _ 12 G8V 

'-

Ouellen: BMF; Darstellung RH 

284 

In den BV-Teams entflelen bundesweit durch chniltlich 574 Steu­
eraklen auf ein Vollbeschäftigungsäquivalent (VBÄ). Im Finanzami 
Wien 1/23 enlrlelen rein rechnerisch 0,15 bi 0,94 GBVaufein VBÄ, 
im Finanzamt Linz 0.07 bis 1,04. 

13.2 Der RII wies kritisch darauf hin. dass in den Finanzämtern keine Spe­

zialisierung für GBV vorgesehen war. obwohl die Veranlagung der 
GBV ein spezifisches Wissen erforderte (siehe auch TZ 2. 4, 10). 

Der RH empfahl daher,je Finanzamt nur cin BV- Team mit der sleuer­

lichen Betreuung von GBV vorzusehen, um die erforderlichen Fach­

kenntnisse zu bündeln. 
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13.3 Das BMF venv ies auJseille SlellulIgllahme zu Tl 9, wOilach das Orga ­

Ilisariollshalldbuch im Sil/I/e eil/er l usammellJührul/g der Vereill e il/ 
eill Tea m je Slam/or! al/gepassl werde. 

Steuerungs relevante 
Daten 

Ausnahme- und Feststellungsa nträge 

, 

14.1 ( I) Die GBV stell ten in den Jahren 2009 bi 20 )) za hlreiche Ausnahme­

und Feststellungsa nträge gemäß § 6a KstG 1988 a n die Fi nanzämter 
(siehe TZ 4. 10). Solche Anträge konnten einzeln gestellt oder gemei n­

sam als Eventualantrag eingereicht werden. Die nachfolgende Tabelle 
gibt eine Übersicht über die Anträge gemäß § 6a KStG 1988 in den 

überprü fte n Fina nzä mtern Wie n 1/23 u nd Li nz: 

Tabelle 11: Anträge nach § 6a KStG 19BB in den Finanzämtern Wien 1/23 und Linz; 2009 
bis 2013 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009 bis 2013 

Anzahl in'" 

Finanzamt Wien 1/23 105 101 102 122 83 - 21 

§ 6a Abs. 2 KStG 1988 Ausnahmeantrag 41 35 39 37 27 - 34 

§ 6a Abs. 2 und 3 KStG 1988 57 56 47 70 41 - 28 Eventualantrag ' 

§ 6a Abs. 3 KStG 1988 Feststellungs- 0 3 8 2 4 n.a. antrag 

sonstige Erledigungen1 7 7 8 13 11 + 57 

Finanzamt Llnz 60 43 53 79 97 + 62 

§ 6a Abs. 2 KStG 1988 Ausnahmeantrag 35 22 25 28 53 + 51 

§ 6a Abs. 2 und 3 KStG 1988 6 13 20 32 17 + 183 Eventualantrag' 

§ 6a Abs. 3 KStG 1988 Feststellungs- n.a. antrag 

sonstige Erledigungen1 19 8 8 19 27 + 42 

Im Rahmen eines EventuaLantrags wird der jeweils andere Antrag miterledigl. eine getrennte ZahLung erfolgte daher nicht. 
Antrage nach § 7 Abs. 4a WGG (sonstige abgabenpftichtigt wohnungsbezogene Dienstleistungen), Antrage LZ.m. 
Beteiligungen nach § 7 Abs. 4b WGG. Stellungnahmen im Rahmen der Parteistellung z.B. Beteiligungen nach § 1001 WGG. 
Anerkennungs- und Entziehungsverfahren nach § 34 und § 35 WGG 

Quellen: Finanzämter Wien 1/ 23 und linz 

Bund 2015/15 

(2) Die Bescheide über Ausnahme- und Fests tellungsa nträge der GBV 

waren wesentlich für die Beurteilung der Körperschaflslcucrpfli cht und 
somit der Richtigkeit der Abgabenerklärungen. Eine dementsprechende 
Dokumentation war daher von besonderer Bedeutung, etwa im Hin -
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blick auf einen Antrag der Abgabenbehörde nach § 35 WGG (Entzie­
hung der Gemeinnützigkeit) an die Landesregierung. 

In beiden überprüClen Finanzämtern (Wien liD und Linz) waren 
sowohl die Anträge als auch die entsprechenden Bescheide nicht elek­
tronisch erfasst. Das Finanzamt Linz legte - ebenso wie das Finanzamt 

Wien liD - diese Unterlagen im jeweiligen Papierakt ab. Seit Dezem­
ber 2012 verfügten jedoch alle Wiener Finanzämter ausschließlich 
über elektronische Akten, welche eine Beifügung von Papierunterlagen 

nicht ermöglichten. Daher wurden in sämtlichen Wiener Finanzämtern 
- und damit auch im Finanzamt Wien 1/23 - diese Papierunterlagen 

nicht eingescannt: sie waren nicht elektronisch gespeichen und stan­
den demnach nicht beim jeweiligen elektronischen Veranlagungsakl 

zur Verftigung. 

Die Fachbereiche beider überprüfter Finanzämter fühnen eigenstän­
dige Aufzeichnungen über die Anzahl und Art der GBV- Anträge mit­

tels selbst erstellter Listen. 

14.2 Der RI-I hielt kritisch fest, dass seit Dezember 20 12 die Ausnahme- und 

Feststellungsanträge der GBV sowie die dementsprechenden Bescheide 
nach Befa sung des Finanzamts Wien 1/23 nicht im elektronischen 

Veranlagungsakt erfasst und gespeichen waren. Für den RI-I war daher 
- v.a. auch wegen der geteilten Zuständigkeit der Finanzämter für 
GBV- Fälle (siehe TZ 12) - nicht sichergestellt, dass die ftir die Veran­
lagung zuständigen Finanzämter alle für die steuerliche Beurteilung 
von GBV erforderlichen Unterlagen und Infornlationen zur Verfügung 

hallen . 

Der RH empfahl, die Ausnahme- und Feststellungsanträge der GBV 
sowie die dementsprechenden Bescheide in den elektronischen Ver­

anlagungsakten zu erfassen, um diese Flir die Beuneilung der Körper­
schaftsteuerpnicht und der Richtigkeit der Abgabenerklärungen ent­
sprechend berücksichtigen zu können. 

14.3 Laut Ste/lungnul/me des BMF könnten durch die neu geschaffene Scan­
F/Illktionalität des .. Hochladens (upload) von pdf- Dokumenten" nicht 
elektronische Aktenteile zu einem bestehenden AIltrag/Besci/eid(Ver­
merk hocl/geladen werden. Das BMF werde die diesbezüglichen erlass­
mäßigen Regelungen/ Informationen bei deli Fillallzömtcm in Erinne­
rung rufen. 

Bund 2015/15 
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Steuerliche Errassung der gemeinnützigen Bauvereinigungen 

15.1 Der RH stellte rest. dass die GBV im AIS der Abgabenverwaltung 
keine eigene innerorganisatorische Kennzeichnung aurwiesen. Einziges 

Merkmal war die Mitgliedsnummer beim Revisionsverband 29, welche 
jedoch nicht bei allen GBV hinterlegt war. Außerdem inrormierte der 

Revisionsverband die Finanzverwaltung nicht regelmäßig über allfal­
Iige Änderungen (z.B. neue Mitgliedsnummer nach einem Silzwech­
seI der GBV in ein anderes Bunde land: Lö chung der Mitgliedsnum­
mer). 

Für die Finanzämter bestand keine Möglichkeit, die aktuell oder histo­

risch steuerlich errassten GBV elektronisch mit Hilre des AIS der Abga­
benverwaltung au zuwerten bzw. zu analysieren. Deshalb ftihrten die 

Fachbereiche der überprüften Finanzämter eigene ÜbersichLSlisten. 

15.2 Der RH hielt kritisch rest, dass das einzige, ftir steuerliche Zwecke vor­
gesehene Kennzeichnungsmerkmal ftir GBV, nämlich die Mitglieds­
nummer beim Revisionsverband, nicht zuverlässig erfasst war. Teil ­
wei e war die Mitgliedsnummer nicht bei allen GBV ersichtlich oder 

nicht mehr aktuell. Daher gab es ftir die Finanzämter keine elektro­
nischen Gesamtauswertungsmöglichkeiten aus den Datenbeständen 
des AIS der Abgabenverwaltung im Hinblick aur die GBY. 

Der RH emprahl dem BMF, mit dem Revision verband verpflichtende 

sowiejeweils aktuelle Meldungen der Mitgliedsnummem von GBV zu 
vereinbaren. Weiters sollte die steuerliche Kennzeichnung vOn GBV 
ftir die Finanzämter elektronisch auswenbar sein. 

15.3 Gemäß Stellwtgnahme des BMF sei in der Grunddate/lvl'rwaltu/lg 
Fi/lanzanwe/ldungen ei/ll' Ke/lnzeicllllu/lg der GBV vorgesehen. Die 
ImplemellIieru/lg sei aufgrund der sehr knappen IT-Ressourcen /loch 
/licht erfolgt. Darüber hinaus verwies das BMF aufsehte Ausfiihru/lgen 
zu TZ 8, wonach die organisatorischen Regelunge/l zur einheitliclten 
Vorgangsweise bei der Neuanlage von Subjekten in Ausarbeitung sei. 

l4J CIn Buchslabe: rur die 8undrslandk~nnung plw drt'i ZiITrrn 
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Priifberichte des Revisionsverbandes 

16.1 (I) Die GBV hatten sich in jedem Geschäftsjahr einer Priifung des Jah­

resabschlusses zu unterziehen. Die Priifberichte waren vom Revisions­
verband spätestens drei Monate nach Beendigung der Priifung der Lan­
desregierung lind der zuständigen Abgabenbehörde vorzuiegen30 

Der RH stellte fest. dass in den überpriiften Finanzämtern die jähr­
lichen Priifberichte nicht lückenlos vorhanden waren. So fehlten im 

Finanzamt Linz vier Priifberichte für das Jahr 2012. im Finanzamt 
Wien 1/23 87 Priifberichte rur die Jahre 2010 bis 2012. 

(2) Die Priifberichte enthielten u.a. wesentliche Informationen zur 
Gebanung der GBV, die auch ftir die abgaben rechtliche Beurteilung 
bedeutend waren. So fanden sich etwa Berechnungen über die Bildung 

des sogenannten Reservekapitals. Dabei handelte es sich um Eigenka­
pital der GBV, das zunächst nicht ftir begünstigte Geschäfte verwen­
det wurde, jedoch innerhalb von drei Geschäftsjahren daftir zu wid­
men war)] . 

Für Zwecke der Körperschaftsteuer waren die Einkünfte aus der Verwal­
tung von Reservekapital in einem eigenen Rechnungskreis zu erfassen 
und konnten einer steuerfreien RückJage zugeführt werden. Die Rück­
lage war in den Folgejahren in jenem Verhältnis steucrneutral aufzu­

lösen, in dem sich das Rcservckapital im Vergleich zum Vorjahr ver­
ringerte. Rücklagen oder Rücklagenteile. die nicht bis zum Ablauf des 
der Zuftihrung folgenden dritten Winschaftsjahres verwendet werden 
konnten, waren gewinnerhöhend aufzulösen 32 . 

Die Zuftihrung und Verwendung der steuerfreien Rücklage aus der Bil­
dung von Reservekapital war zwar für steuerliche Zwecke in einem 
gesonderten Verzeichnis als Beilage zur KörperschaftsteuererkJärung 
getrennt nach den einzelnen Winschaftsjahren aufzugliedern)). Die 

Abgabenbehörden konnten jedoch zwecks Abklärung der Körperschaft­
steuerpflicht nur den jährlichen Priifberichten entnehmen. ob eine GBV 

Reservekapital gebildet hatte und wie dieses berechnet war. 

Um einen Überblick über die steuerliche Bedeutung des Rcservekapitals 
von GBV zu erhalten, wertete der RH 74 Fälle aus Wien und 23 Fälle 
aus Linz aus. Bezogen auf das jeweils letzte verfügbare Berichtsjahr 

10 § 28 WGG 

II § 7 WGG 

12 § 6a KS,G 1988 

n § 6a Abs. S KSIG 1988 
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(2012 bzw. 2011) hanen in Wien 18 GBV ein Reservekapital; in Linz 

waren es drei GBV. In einem dieser Fälle ergab sich eine Körperschaft­
steuerpnicht aus der nicht fristgerechten Auflösu ng der Rücklage. 

Die Ergebnisse dieser Stichprobe deckten sich mit der Auskunft des 
BMF, wonach das Reservekapital flir die Körperschaftsteuer nur eine 

untergeord nete Bedeutung habe. 

Überdies ergab eine Studie aus dem Jahr 201034, dass im Jahr 2008 

nur 25 von 173 GBV über ein Reservekapital verfUgten; dieses habe 
insgesamt 40,4 Mio. EUR betragen. Wie hoch die aus der Verwaltung 

dieses Reservekapitals resultierenden Einkünfte waren und welche Fol­
gen sich daraus flir die Körperschaftsteuer ergaben, ging aus der Stu­
die nicht hervor. 

16.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die jährlichen rrüfberichte über die 

Jahresabschlüsse der GBV trotz gesetzlicher Verpflichtung nicht voll­
ständig in den Finanzämtern verfligbar waren . Sie bildeten jedoch eine 
wesentliche Grundlage, um eine steuerliche Beurteilung der GBV vor­

nehmen zu können. Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Abga ­
benverwaltung ohne rrüfberichte nicht in der Lage war, etwa die Steu­
erpflicht von Einkünften aus der Verwaltung des Reservekapitals zu 

erheben und die Körperschaftsteuer dementsprechend festzusetzen. 

Er empfahl, fehlende rrüfberichte über die Jahresabschlüsse der GBV 
beim Revisionsverband umgehend einzumahnen und diese entweder 

in den elektronischen Veranlagungsakten zu erfassen oder jedenfalls 
dort einen entsprechenden Vermerk zu setzen. 

16.3 Lmlt Stellung'lahme des BMF 'lehme es die Empfehlung des RH auf Es 
liege in der Eigenverantwortu'lg der Finanzämter, die jährlichen Prüf­
berichte und lahresabscltlüsse der GBV - als Grundlage für die steu­

erliche Beurteilu'lg - bei Nichrvorliegen beim Revisio nsverband abzu ­
verlange/t. 

Hinsichtlich der elektronischen Erfassung verwies das BMF auf sei/le 

A usfüh rungen zu TZ 14 betreffend die elektronische Erfassung nicht 
elektroniscller Aklenteile. 

16.4 Der RH verwies auf die Dienst- und Fachaufsicht des BMF über die 
Finanzämter; diese wäre zu nützen, um die fehlenden rrüfberichte 
über die Jahresabschlüsse der GBV umgehend einzumahnen. 

14 Studie über die wirtMhaftliche Situation der Gcmcinnüt'2igcn Bauvcrcinigungcn in 
Östcmich. K.PMG Austria GmbH. 22. Dezember 2010 
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17.1 (I) Gemäß Erlass des BMF vom 2. Februar 2010, GZ BMF- 280000/ooI5-
rV/2/2010 (Organisationshandbuch der Finanzverwaltung), war es Ziel 
der Außenprüfungen, die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnis e 
rur die Abgabenerhebung zu prüfen und für die Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung zu sorgen. 

Nach den Angaben des BMF erfolgten Außenprüfungen nur in jenen 
Fällen, bei denen abgabenrechtlich relevante Sachverhalte vorlagen, die 
vom Innendienst des Finanzamtes nicht umfassend gewürdigt werden 
konnten. Die Gemeinnützigkeit von Vereinen und Bauvereinigungen 
sei in der Regel ein Grund für die Anregung zur Durchftlhrung einer 
Außenprüfung und bilde regelmäßig einen Prüfungsschwerpunkt. 

(2) Die Prüfungszuständigkeit für Außenprüfungen richtete sich grund­
sätzlich nach der Umsatzhöhe des Unternehmens und war zwischen den 
Finanzämtern (Amtsbetriebsprüfung) und der bundesweit agierenden 
Großbetriebsprüfung aufgeteilt. Zudem lag für bestimm!.e Branchen 
und Rechtsformen sowie für bestimmte Fälle der Gruppenbesteuerung 
eine Sonderzuständigkeit der Großbetriebsprüfung vor. 

Für Vereine zeigte sich folgende I'rüfungszuständigkeit: 

Tabelle 12: Prüfungszuständigkeit für Vereine 2009 bis 2012 

Großbetriebsprüfung 

Amtsbetriebsprüfung 

ohne Zuordnung' 

Anteil Großbetriebsprüfung 

Anteil Amtsbetriebsprüfung 

ohne Zuordnung' 

mittlerweile gelöschte Vereine 

Quellen: BMf; RH 

290 

2009 2010 2011 2012 Veränderung 
2009 bis 2012 

Anzahl in '!. 

89 90 91 91 2 

10.079 10.903 11.875 12.872 28 

4.401 3.723 3.053 1.213 -72 

in '!. 

0,61 0,61 0,61 0,64 

69,18 74,09 79,07 90,80 

30,21 25,30 20,32 8,56 

Die Finanzämter (Amtsbetriebsprüfung) waren überwiegend für Außen­
prüfungen von Vereinen zuständig. Von 2009 bis 2012 erhöhte sich 
die Anzahl der Fälle sogar um rd. 26 %. Die Großbctricbsprüfung war 
hingegen im überprüften Zeitraum nur rur rd. 90 Vereine prüfungs­
zuständig. 

Bund 2015/15 
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Für GBV zeigte sich folgende Prüfungszuständigkeit: 

Tabelle 13: Prüfungszuständigkeit für gemeinnützige Bauvereinigungen 2009 bis 2012 

Veränderung 
2009 2010 2011 2012 2009 bis 

2012 

Anzahl' in '10 

GroßbetriebsprOfung 88 88 88 88 0 

Amtsbetriebsprüfung 96 98 98 99 3 

in '10 

AnteiL Großbetriebsprüfung 48 47 47 47 

Anteil Amtsbetriebsprüfung 52 53 53 53 

lohne bereits geloschte GBY; die Anzahl ist demnach nicht ident mit jener im Kenndatenkasten und in Tabelle 11 

QueUen: BMF: RH 

Bund 2015/15 

Bei den GBV lag - im Unterschied zu den Vereinen - im Hinblick auf 
die Prüfungszuständigkeit von Finanzämtern und Großbetriebsprü­
fungen ein nahezu ausgewogenes Verhältnis vor. 

(3) Neben den Finanzämtern und der Großbetriebsprüfung war u.a. 
auch die Finanzpolizei im Rahmen der Betrugsbekämpfung tätig. Auf­
grund ihrer Kompetenz war es ihr möglich, Sachverhalte aufzudecken 
- u.a. auch bei Vereinen, die nicht steuerlich erfasst waren - , die von 
steuerlicher Relevanz sein konnten (siehe TZ 7). 

(4) Der RH überprüfte in den Finanzämtern Wien 1/23 und Linz anhand 
von Einzelfallen die Praxis bei der Durchführung von Betrieb prü­
fungen bei gemeinnützigen Vereinen und gemeinnützigen Bauverei­
nigungen, insbesondere im Hinblick auf die Schwerpunktselzung zur 
Gemeinnützigkeit. 
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Tabelle 14: Einzelfälle von Außen prüfungen bei gemeinnützigen Vereinen und 
Bauvereinigungen 

Gemeinnützigkeit 

Organisationseinheit Fälle geprüft aberkannt 

Anzahl 

...... tlta ... v. .... 
Finanzamt Wien 1/23 11 3 2 

Großbetriebsprüfung Standort Wien 11 1 0 

gemeinnützige Vereine Wien TeUsumme 22 4 2 

finanzamt Linz 14 4 1 

Großbetriebsprüfung Standort Linz 8 2 1 

gemeinnützige Vereine Unz TeUsumme 22 6 2 

.. _I .... a ......... lwl ...... 

Finanzamt Wien 1/23 11 0 0 

Großbetriebsprüfung Standort Wien 21 0 0 

,emelnnützl .. lauvereinigungen Wien 
ellsumme 31 0 0 

Finanzamt Unz 11 0 0 

Großbetriebsprüfung Standort Linz 14 1 0 

,emetnnlltz\tl Ilu'llrelnlgungen Unz 
eUsumme 25 1 0 

Beträge. die aufgrund von Außenprüfungen zu höheren Vorschreibungen auf Abgabenkonten fuhrten 

Quellen: Finanzamt Wien 1/23: GBP Wien; Finanzamt Linz; GBP Unz; BMF 
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Mehrergebnis ' 

,. 30.000 EUR 

11 

5 

16 

5 

1 

6 

0 

4 

4 

0 

0 

0 

Es zeigte sich. dass bei den vom RH untersuchten Fällen die Gemein­
nützigkeit im Rahmen einer Außenprüfung von Vereinen nur in zehn 

Fällen einen Prüfungsschwerpunkt bildete. Nach den Angaben der 
Finanzämter hätte diese aurgrund der geringen steuerlichen Relevanz 
eine untergeordnete Bedeutung. Zudem seien auch die daflir erforder­
lichen personellen Ressourcen nicht ausreichend vorhanden. Aller­

dings endeten zahlreiche Außenprüfungen mit Mehrergebnissen von 
mehr als 30.000 EUR. 
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Bei den GBV bildete die Prüfung der Gemeinnützigkeit mit einer Aus­
nahme (Großbetriebsprüfung Standort Unz) in den vom RH unter­

suchten Fällen gar keinen Schwerpunkt. Nach Angabe der Finanzämter 

Bund 2015/15 
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Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 

obliege die Prufung der Gemeinnützigkeit bei GBV dem Revisionsver­

band. J5 

17.2 Der RH kritisierte, dass die Gemeinnützigkeit von Vereinen und Bau­
vereinigungen entgegen den Angaben des BMF keinen regelmäßigen 

Schwerpunkt der Außenprufungen bildete. Bei den vom RH unter­
suchten Fällen zeigte sich, dass Außenprurungen bei Vereinen teil­
weise zu bedeutenden Mehrergebnissen (mehr als 30.000 EUR im Ein­
zelfall) flihrten. 

Der RH empfahl daher, flir Vereine und GBV bundesweit in unregel­

mäßigen und angemessenen Intervallen Schwerpunkrprufungen auch 
im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit durchzuflihren, um die Gleich­

mäßigkeit der Besteuerung sicherzustellen und Maßnahmen der Gene­
ral - und Spezialprävenrion zu setzen. 

17.3 Laut 5r~lIullgllahme des BMF /leillne es die Empfehlung des RH für 

die Erstellung des /lädlst~1I Jahresprnfu/lgsplons auf 

)!) Das Finanzamt Unz s~tz(e al1~rdings im Jahr 2011 einen PTÜfungsschwerpunkt bei GBV, 
ohne jedoch die Gemeinnützigkeit näher zu überprüfen. Dabei wurde bei 25 Wohnbau­
genossenschaften gemäß § 7 Abs. 4 WGG das Vorliegen getrennter Rechnungskrcise 
im Rechnungswesen überprüft. Diese Prüfungen fühnen zu keinen Beanstandungen. 
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18 Zusammenfassend hob der RH die folgenden Empfehlungen an das 
BMF hervor: 

(I) Das BMF sollte darauf hinwirken, dass Gesetze (Le.S . Bundesab­
gabenordnung (BAD) und Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG)) 
so klar und präzise wie möglich defmiert werden, um deren Voll ­
zug (insbesondere betreffend Gemeinnützigkeit und Gemeinwohl) 
zu erleichtern. (TZ 2) 

(2) Das BMF sollte für die Steuerbegünstigungen LZ.m. der Gemein­
nützigkeit qualitative und quantitative Zielvorgaben mit messbaren 
Indikatoren festlegen, die Zie lerreichung, die Wirkungen und die 
Treffsicherheit untersuchen und danach beurteilen. ob die Beibe­
haltung der Begünstigung noch erforderlich ist. (TZ 5) 

(3) Die fehlenden ZVR- Zahlen von Vereinen (fortlaufende Vereins­
registerzahl) sollten so rasch wie möglich in den Grunddaten erfasst 
werden. (TZ 7) 

(4) Die Gemeinnützigkeit eines Vereins wäre in den Grunddaten zu 
kennzeichnen. (TZ 7) 

(5) Das BMF sollte eine einheitliche Vorgangsweise bei den Neu­
aufnahmen von Vereinen festlegen, wobei auf ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Gleichmäßigkeit der Besteuerung und Verwal­
tungsaufwand zu achten wäre. (TZ 8) 

(6) Fälle. bei denen zunächst keine steuerliche Relevanz bestand, 
wären elektronisch evident zu halten, um im Sinne der Verwaltungs­
vereinfachung bei künftigen Anfragen des eiben Vereins auf bereits 
erfolgte Erledigungen zurückgreifen zu können. (TZ 8) 

(7) Das BMF soUte prüfen. ob eine Konzentration der Vereine 
auf wenige BV-Teams (Team Betriebsveranlagung/-prüfung) pro 
Finanzamt vorteilhaft wäre. (TZ 9) 

(8) Das BMF sollte die Zusammenarbeit mit den Ämtern der Lan­
desregierungen bei Fragen der Gemeinnützigkeit von gemeinnüt­
zigen Bauvereinigungen (GBV) durch institutionalisierten Wissens­
bzw. Erfahrungsaustausch intensivieren. (TZ 10) 

Bund 2015/15 
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